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Verbandsgemeinde Pokalturnier 
vom 13. Juli bis 15. Juli 2019

Vom Samstag, 13. Juli bis Montag, 15. Juli 2019 findet auf der Kunstrasen-Sportanlage in 
Bekond das Verbandsgemeinde Pokalturnier 2019 mit interessanten Fußballbegegnungen statt.

Samstag, dem 13. Juli 2019
12.00 Uhr SV Bekond II – SV Ehrang IV (2 x 45 Minuten)
VG-Pokal
14.00 Uhr Spiel 1 SV Bekond – TuS Kenn
15.15 Uhr Spiel 2 TuS Issel – SV Föhren
16.30 Uhr Spiel 3 SV Leiwen-Köwerich – SG Fell/Longuich/Riol
17.45 Uhr Spiel 4 SV Mehring – TuS Mosella Schweich

Spielzeit jeweils 2 x 30 Minuten
19.00 Uhr Kleinfeldturnier

Bekond Ü 30/ /Ensch/Jugendraum/Hoacher Jugend

Sonntag, dem 14. Juli 2019
ab 11.00 Uhr “Spiel ohne Grenzen für jung und alt“
VG-Pokal
13.30 Uhr Halbfinale 1 Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 3 (2 x 25 Minuten)
14.35 Uhr Halbfinale 2 Sieger Spiel 2 – Sieger Spiel 4 (2 x 25 Minuten)
15.40 Uhr Elfermeterschießen um Platz 3, Verlierer Halbfinale 1 und 2
16.00 Uhr SG Pölich-Schleich/Detzem – SG Welschbillig (2 x 40 Minuten)
VG-Pokal
Endspiel Sieger Halbfinale 1 und Halbfinale 2 mit Siegerehrung
(2 x 25 Minuten)
19.00 Uhr Alte Herren Bekond/Mehring/Pölich – AH Schweich (2 x 30 Minuten)

Montag, den 15. Juli 2019
18.00 Uhr Freizeitmannschaft – BM Schneider Elektro & Blitzschutz
19.30 Uhr SG Lüxem – FSV Ehrang

Die Verbandsgemeinde Schweich und der 
SV Bekond freuen sich auf viele sportinteressierte Besucher.
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Notdienste

1. Ärztliche Bereitschaftsdienst
1.1 Der Bereitschaftsdienst umfasst alle Ortschaften der Ver-

bandsgemeinde Schweich.
1.2 Ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale Trier

c/o Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen, Feldstraße 
16, 54290 Trier, Telefon: 116 117

1.3 Öffnungszeiten:
- Montag ab 19.00 Uhr bis Dienstag 07.00 Uhr,
- Dienstag ab 19.00 Uhr bis Mittwoch 07.00 Uhr,
- Mittwoch ab 14.00 Uhr bis Donnerstag 07.00 Uhr,
- Donnerstag ab 19.00 Uhr bis Freitag 07.00 Uhr,
- Freitag ab 16.00 Uhr bis Montag 07.00 Uhr,
- an Feiertagen vom07.00 Uhr.
Zentraler Anlaufpunkt außerhalb der Praxisöffnungszeiten
Die Bereitschaftsdienstzentrale ist der zentrale Anlaufpunkt für 
Patienten außerhalb der regulären Öffnungszeiten der Arztpraxen.

2. Kinderärztlicher Notdienst
(Samstag, Sonntag, Feiertag: 09.00 - 12.00 Uhr;
15.00 - 18.00 Uhr; Mittwochnachmittag: 15.00 - 18.00 Uhr)
Tel. 01805-767 54 63

3. Zahnärztlicher Notdienst
Inanspruchnahme nur nach telefonischer Vereinbarung
Notdiensttelefon: 01805/065100
(14ct/min a. d. dt. Festnetz, Mobilfunkmax. 42ct/min)

4. Augenärztlicher Notdienst
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Tel. 0651/2082244
Nordallee 1, 54292 Trier

Mo. 19:00 Uhr - Di. 07:00 Uhr
Di. 19:00 Uhr - Mi. 07:00 Uhr
Mi. 14:00 Uhr - Do. 07:00 Uhr
Do. 19:00 Uhr - Fr. 07:00 Uhr
Fr. 16:00 Uhr - Mo. 07:00 Uhr
Feiertag durchgehend geöffnet vom Vortag 18:00 Uhr bis nach 
dem Feiertag 07:00 Uhr

5. Notaufnahmen der Krankenhäuser
Ständige (Not)-Aufnahmebereitschaft:

5.1 Krankenhaus der Barmherzigen Brüder
Chirurgie und Innere 0651/208-0
Schlaganfall 0651/208-2535

5.2 Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen,
Pädiatrie, Psychiatrie, Chirurgie, Innere 0651/947-0

5.3 Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen Nord
(ehem. Elisabethkrankenhaus)
Chirurgie und Innere 0651/6830

5.4 Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen Ehrang,
(ehem. Marienkrankenhaus Ehrang)
Chirurgie und Innere 0651/6830

6. Rettungsdienst und Krankentransport
Deutsches Rotes Kreuz Schweich
(Tag- und Nachtdienst)  .....................................................Tel. 112

7. Apothekendienste
Notdienstbereitschaft der Apotheken
(Der Notdienst ist jeweils bereit bis zum nachfolgenden Tag 08.30 Uhr)

Tel.: 01805-258825-PLZ
Nach der Wahl der Notdienstnummer und direkter Eingabe der 
Postleitzahl des aktuellen Standortes über die Telefontastatur 
werden Ihnen drei dienstbereite Apotheken in der Umgebung des 
Standortes mit vollständiger Adresse und Telefonnummer ange-
sagt und zweimal wiederholt.
Des Weiteren ist der Notdienstplan auf der Internetseite www.lak-
rlp.de für jedermann verfügbar. Hier bekommen Sie nach Einga-
be der Postleitzahl des Standortes die umliegenden dienstberei-
ten Apotheken angezeigt.

8. Hilfezentren
8.1 Pflegestützpunkt in der Verbandsgemeinde Schweich

Beratungsstelle für alte, kranke und behinderte Menschen 
und ihre Angehörigen)
(Herr Selzer)  ......................................... Tel. 06502/9978601
(Herr Katzenbächer)  ............................. Tel. 06502/9978602

8.2 Caritas Sozialstation (AHZ)
(Frau Falk)  ................................................ Tel. 06502/93570

8.3 Gemeindepsychiatrisches Betreuungszentrum des 
Schönfelder Hofes, Schweich
(Herr Rohr)  ............................................. Tel. 06502/995006

9. Trinkwasserversorgung
Ihr Wasserwerk ist während der üblichen Dienstzeit (Mo. - Mi. 
08.00-12.00 Uhr und 14.00-16:00 Uhr; Do. 08.00-12.00 Uhr und 
14.00-18:00 Uhr und Fr. 08.00-12.00 Uhr) unter der Telefonnum-
mer 06502-407704 erreichbar.
Darüber hinaus auch nach gesonderter Terminvereinbarung.
Bei Störungen an den Versorgungsanlagen erreichen Sie den 
Bereitschaftsdienst außerhalb der üblichen Dienstzeiten unter: 
0171-8555 956.
Verbandsgemeindewerke Schweich, Wasserwerk, Brückenstraße 
26, 54338 Schweich

10. Abwasserentsorgung
Ihr Abwasserwerk ist während der üblichen Dienstzeit (Mo. - 
Mi. 08.00-12.00 Uhr und 14.00-16:00 Uhr; Do. 08.00-12.00 Uhr 
und 14.00-18:00 Uhr und Fr. 08.00-12.00 Uhr) unter der Telefon-
nummer 06502-407704 erreichbar.
Darüber hinaus auch nach gesonderter Terminvereinbarung.
Bei Störungen an den Abwasseranlagen erreichen Sie den Be-
reitschaftsdienst außerhalb der üblichen Dienstzeiten unter: 
0171-8555 957.
Verbandsgemeindewerke Schweich, Abwasserwerk, Brücken-
straße 26, 54338 Schweich Alarmierung der Feuerwehren

11. Erdgasversorgung
Für das Stadtgebiet Schweich, den Stadtteil Issel und den IRT 
Föhren ist im Falle von Störungen an der Erdgasversorgung das 
Servicetelefon der Stadtwerke Trier erreichbar: 0651 - 7172 599.
Stadtwerke Trier, SWT - AöR, Ostallee 7 - 13, 54290 Trier

12. Stromversorgung
Störung Strom Westnetz GmbH .....................Tel. 0800 - 4112244

Alarmierung der Feuerwehren
Notruf  ................................................................................Tel. 112
Leitstelle Trier
(Berufsfeuerwehr)  .............................................Tel. 0651/82496-0

Polizei
Notruf ................................................................................Tel. 110
Polizei Schweich............................................... Tel. 06502/91570
Autobahnpolizei Schweich................................. Tel. 06502/91650

Notrufeh
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40-jähriges Dienstjubiläum in der 
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

Die Mitarbeiterin der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Frau Helene 
Heinen, feierte ihr 40- jähriges Dienstjubiläum. Frau Heinen war nach ihrer 
Ausbildung in der Verbandsgemeindeverwaltung im Fachbereich 2 – Bau-
en und natürliche Lebensgrundlagen - tätig. Seit 01.07.2010 ist sie Leiterin 
des Fachbereiches 3 – Bürgerdienste - bei der Verbandsgemeindeverwal-
tung Schweich an der Römischen Weinstraße. Zudem wurde sie in 2012 zur 
Standesbeamtin für den Standesamtsbezirk Schweich an der Römischen 
Weinstraße bestellt. In einer kleinen Feierstunde überreichte Frau Bürger-
meisterin Christiane Horsch die Dankurkunde der Ministerpräsidentin des 
Landes Rheinland-Pfalz, Frau Malu Dreyer. Frau Horsch bedankte sich, auch 
im Namen des Verbandsgemeinderates, der Ortsgemeinden und der Stadt 
Schweich für die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren und sprach die 
besten Wünsche für eine weiterhin gute Zusammenarbeit aus. Die Glück-
wünsche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überbrachte Herr Personal-
ratsvorsitzender Heinrich Schmitz.

v. l. n. r.: Eheleute Klaus und Helene Heinen, Bürgermeisterin Christiane Horsch und Personalratsvorsitzender Heinrich Schmitz.
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Die Verbandsgemeinde Schweich treibt die 
Elektromobilität in der Region weiter voran

Das Energieunternehmen innogy 
unterstützt die Verwaltung bei der 
Anschaffung eines umweltfreund-
lichen Elektrofahrzeugs durch ei-
nen Zuschuss über mehr als 4.200 
Euro.
Bürgermeisterin Christiane Horsch 
nahm heute das nagelneue Fahr-
zeug gemeinsam mit Verwaltungs-
fachwirt Guido Eberhard und Marco 
Felten von innogy in Empfang.
Der Wagen steht künftig für Dienst-
fahrten von Mitarbeitern der Ver-
waltung zur Verfügung.
Das alltagstaugliche Elektroauto hat eine Reichweite von mehr als 250 Kilometern und 
ist ein Ersatz für ein vorhandenes Elektroauto der Verbandsgemeinde Schweich, des-
sen Leasing-Laufzeit ausgelaufen ist.

Foto: Fa. innogy

10.500 Euro Spenden für Winzerkapellen 
in der Verbandsgemeinde Schweich

Im Rahmen der diesjäh-
rigen Generalversamm-
lung der Raiffeisenbank 
Mehring-Leiwen eG im 
Kulturzentrum „Alte Schu-
le“ in Mehring spendete 
die Raiffeisenbank allen 
Winzerkapellen und Mu-
sikvereinen in ihrem Ge-
schäftsgebiet insgesamt 
10.500 Euro. Die Ver-
treterInnen der Vereine 

erhielten aus den Händen von Vorstand Nils Reh und Michael Müller die 
großzügigen Spenden über jeweils 1.500 Euro. Neben den Vereinen freuten 
sich auch Bürgermeisterin Christiane Horsch und die Ortsbürgermeister der 
betreffenden Ortsgemeinden und sagen Dankeschön.
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Vom 12. – 13.07.2019 heißt es zum 16. Mal: Laufen, Radeln oder Skaten für den guten 
Zweck! Gestartet wird am Freitag, 12.07.2019 um Punkt 12:00 Uhr am Deutschen Eck in Ko-
blenz. Von dort geht es in kleineren und größeren Etappen, insgesamt 200 km, an der Mosel 
entlang nach Trier.

Der genaue Streckenplan befindet sich auf der Homepage des Hospizlaufes unter www.hos-
pizlauf.de.

Stationen sind in Leiwen, Detzem, Mehring und Schweich. Bei diesem besonderen Lauf wer-
den Spenden gesammelt, die sowohl dem Hospizhaus Trier (Ostallee) als auch einem Projekt 
des Hospizvereines in Koblenz zugutekommen, diese ihren Beitrag dazu leisten, todkranken 
Menschen ein würdiges Sterben zu ermöglichen. 

Spendenkonto Hospizlauf Trier: (Spendenquittungen auf Anfrage)
IBAN: DE25 5855 0130 0007 0203 99
BIC: TRISDE55XXX Sparkasse Trier
Verwendungszweck: Hospizlauf 2019

Amtliche Bekanntmachungen und Mitteilungen der

Verbandsgemeinde

Öffnungszeiten 
der Verbandsgemeindeverwaltung

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich
Öffnungszeiten 

Allgemeine Verwaltung
montags - freitags   von 08.00 - 12.00 Uhr
montags - mittwochs   von 14.00 - 16.00 Uhr
donnerstags   von 14.00 - 18.00 Uhr

Bürgerbüro
montags - dienstags   von 07.30 - 17.00 Uhr
mittwochs   von 07.30 - 13.00 Uhr
donnerstags   von 07.30 - 18.00 Uhr
freitags   von 07.30 - 12.30 Uhr

Sozialverwaltung
montags, dienstags, donnerstags, freitags  von 08.00 – 12.00 
Uhr
donnerstags   von 14.00 – 18.00 Uhr

Adresse: Brückenstraße 26, 54338 Schweich
Telefonnummer: 06502/407-0
Telefax: 06502/407-180
E-Mail: info@schweich.de
Web-Seite: www.schweich.de

Freibäder
Öffnungszeiten 

Panoramabad Leiwen
montags - donnerstags   von 12.00 - 19.00 Uhr
freitags - sonntags sowie an Feiertagen 10.00 - 19.00 Uhr
In den Sommerferien, vom 01.07.2019 - 09.08.2019, hat das 
Bad täglich von 10:00 - 19:00 Uhr geöffnet.
Adresse: Tannenweg 18, 54340 Leiwen
Telefonnummer: 06507/3009

Erlebnisbad Schweich
montags  von 10.00 - 19.00 Uhr
dienstags - mittwochs   von 07.00 - 19.00 Uhr
donnerstags -sonntags sowie an Feiertagen   von 08.00 - 19.00 
Uhr
Adresse: Am Schwimmbad 1, 54338 Schweich
Telefonnummer: 06502/2497
An Hochsommertagen bleiben die Bäder bis 20:00 Uhr geöffnet.

Diese Woche in den Kreis-Nachrichten

•		Kreiskrankenhaus:	Kooperation	besiegelt
•		Ferienspaß:	Piraten	machen	den	Kreis	unsicher

Die	Kreis-Nachrichten	finden	sich	im	Anschluss	an	
den	redaktionellen	Teil	des	Amtsblattes.
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Mit den Austauscharbeiten der Wasserzähler sind die Firma Lange 
Haustechnik GmbH, Konz, und die Firma Biesenthal, Weißenthurm, 
beauftragt worden. Die Mitarbeiter sind angewiesen, darauf zu ach-
ten, dass die rechtlichen Bestimmungen über die einwandfreie In-
stallation der gesamten Wasserzähleranlage eingehalten werden.
Darüber hinaus wird dringend empfohlen, einen Wasserfilter ein-
bauen zu lassen, damit Partikel, die eventuell im Wasser enthalten 
sein können und sich dort auch nicht in Gänze verhindern lassen, 
zurückgehalten werden. Damit ist gewährleistet, dass Hausinstalla-
tionen vor Lochfraß durch das Eindringen von Feststoffpartikeln ge-
schützt werden und die Funktion von Armaturen erhalten bleiben.
Die Kosten für den Filter incl. Einbau werden Ihnen vom Installati-
onsunternehmen unmittelbar in Rechnung gestellt.
Wir bitten alle Anschlussnehmer um Verständnis für die notwen-
digen Maßnahmen. Sie sind unumgänglich zum Schutz aller Ver-
braucher, damit Trinkwasser - als wichtigstes Lebensmittel - ständig 
in ausreichender Menge und einwandfreier Qualität zur Verfügung 
gestellt werden kann.
Bei Fragen oder Schwierigkeiten stehen Ihnen die Mitarbeiter des 
Wasserwerkes gerne zur Verfügung. Telefonisch sind wir unter der 
Nr. 06502/407-701,704 oder 711 zu erreichen.

Verbandsgemeindewerke Schweich

Bekanntmachung
Meldung der Wein- und Traubenmostbestände 

Meldung der oenologischen Verfahren 
Letzter Abgabetermin: 7. August 2019

I. Meldung der Wein- und Traubenmostbestände
Zur Meldung der Wein- und Traubenmostbestände sind alle natür-
lichen und juristischen Personen verpflichtet, die gewerbsmäßig Wein 
und/oder Traubenmost be- oder verarbeiten, lagern oder handeln.
Die Meldepflicht erstreckt sich im Einzelnen auf:
1. die in der Weinbaukartei erfassten Betriebe,
2. die nicht in der Weinbaukartei erfassten Unternehmen, die 

Wein und Traubenmost zum Verkauf herstellen,
3. die Unternehmen des Großhandels mit Wein und Traubenmost,
soweit sie zum Berichtszeitpunkt über einen Weinbestand von min-
destens 10.000 Liter verfügen.
Besondere Meldeverpflichtung bei Sektgrundwein: Sektgrundwein, 
der zur Schaumweinherstellung in Handelsbetrieben lagert (Sekt-
kellereien), ist unter “Schaumwein“ vom Verfügungsberechtigten 
nachzuweisen.
II. Meldung der oenologischen Verfahren
Die Meldung der oenologischen Verfahren ist für alle natürlichen 
und juristischen Personen, die gewerbsmäßig Wein erzeugen, ver-
pflichtend. Nach EU-Vorgaben haben die Weinerzeuger den Besitz 
an Anreicherungsmitteln, die Erhöhung des Alkoholgehaltes, die 
Entsäuerung und die Süßung zu melden.
Die Meldeverpflichtung ist in einer einmaligen Meldung für mehrere 
Maßnahmen zusammengefasst. Zur weiteren Vereinfachung wur-
de diese Meldung in das Formular der Wein- und Traubenmostbe-
stände integriert.
Bitte beachten: Auch wenn Sie aufgrund der Vorgaben zur Mel-
dung der Wein- und Traubenmostbestände nicht verpflichtet sind, 
können Sie dennoch der Anzeigeverpflichtung der oenologischen 
Verfahren unterliegen.
Die Meldeformulare sind bei der zuständigen Gemeinde-, Ver-
bandsgemeinde- bzw. Stadtverwaltung sowie bei den weinbauli-
chen Dienststellen der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 
erhältlich. Registrierte Nutzer können die Meldungen auch online 
über das WeinInformationsPortal erstatten (wip.lwk-rlp.de). Die 
Meldungen müssen spätestens bis zum 7. August 2019 eingegan-
gen sein.
Betriebe, die ihre Meldung nicht termingerecht abgeliefert haben, 
sind von Teilen der Stützungsmaßnahmen (Investitionsförderung) 
entsprechend der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 und deren 
Durchführungsbestimmungen ausgeschlossen bzw. müssen mit 
Kürzungen bei den Zuschüssen rechnen.
Wir bitten Sie deshalb, die Meldeformulare sehr sorgfältig auszu-
füllen und den Meldetermin zu beachten. Für Rückfragen stehen 
Ihnen die Mitarbeiter der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 
in den zuständigen Dienststellen gerne zur Verfügung.

Nachruf
Mit Trauer erfüllt uns die Nachricht, dass unsere ehemalige 
Mitarbeiterin und Kollegin

Frau 
Maria Heiser

im Alter von 76 Jahren verstorben ist.
Frau Heiser begann 1957 ihre Dienstzeit bei der Amtsver-
waltung in Klüsserath und wechselte nach deren Auflösung 
im Jahre 1970 zur Verbandsgemeindeverwaltung Schweich. 
Sie war zunächst im Bereich des Ordnungs- und Sozialamtes 
sowie im Standesamt tätig. Von 1970 bis zum Eintritt in den 
Ruhestand im Jahre 2003 arbeitete sie als Sekretärin des Bür-
germeisters.

Darüber hinaus war sie weiterhin als Standesbeamtin für das 
Standesamt Schweich an der römischen Weinstraße tätig.

Sie war eine pflichtbewusste und gewissenhafte Mitarbeiterin, 
die ihren Beruf mit Engagement, Disziplin und Gradlinigkeit 
ausübte. Wir hatten in ihr eine geschätzte Mitarbeiterin und 
Kollegin. Ihre stets freundliche und hilfsbereite Art wurde von 
Bürgerinnen, Bürgern, Kolleginnen und Kollegen gleicherma-
ßen geschätzt.

Für ihre langjährige Tätigkeit sprechen wir der Verstorbenen 
Dank und Anerkennung aus.

Unsere besondere Anteilnahme gilt ihren Angehörigen.

Verbandsgemeindeverwaltung Für die Mitarbeiterinnen und
Schweich an der Römischen Mitarbeiter der Verwaltung
Weinstraße
Christiane Horsch Heinrich Schmitz
Bürgermeisterin Personalratsvorsitzender

Bekanntmachung des Wasserwerks
- Austausch der Wasserzähler -

Infolge der gesetzlichen Befristung der Eichzeit der Wasserzäh-
lereinrichtungen (Wasseruhr) müssen die Zähler alle sechs Jah-
re ausgetauscht werden. Dieser Austausch verursacht dem An-
schlussnehmer keine Kosten.
Allerdings ist es insbesondere bei älteren Hausanschlüssen erfah-
rungsgemäß regelmäßig der Fall, dass diese zum einen hinsicht-
lich der Armaturen (Hauptabsperrventil, Rückflußverhinderer, Was-
serzählerplatte, Mauerwerksdurchführung, etc.) und zum anderen 
hinsichtlich der Anschlussleitung selbst - vereinzelt liegt noch eine 
verzinkte Stahlleitung - den heute gültigen technischen und hygi-
enischen Anforderungen nicht mehr entsprechen. Sie sind daher 
- falls erforderlich - umzubauen bzw. zu erneuern.
Die Kosten für diese Erweiterungen, Umrüstarbeiten und die ge-
gebenenfalls erforderliche Erneuerung von Anschlussleitungen im 
privaten Grundstücksbereich sind von den Anschlussnehmern zu 
tragen. Falls erforderlich werden diese Arbeiten in Absprache mit 
dem Grundstückseigentümer vom Wasserwerk beauftragt und ihm 
in Rechnung gestellt. Wie ein diesen Anforderungen genügender 
Trinkwasserhausanschluss zu installieren ist, kann nachfolgender 
Skizze entnommen werden.

Skizze (Foto mit Beschriftung/Erläuterung) Wasserzähleranlage
1. Rückspülbarer Trinkwasserfilter
2. Absperrarmatur mit Rückflußverhinderer
3. Wasserzähler/ Wasseruhr
4. Wasserzählerbügel
5. Hauptabsperrarmatur/ Kugelhahn
6. Mauerwerksdurchführung

www.wittich.de
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E-Mail Adresse kostenfrei veröffentlichen. Interessenten können 
sich dann direkt an die Anbieter wenden. Die Anzeige wird in zwei 
aufeinanderfolgenden Amtsblättern veröffentlicht.
Sollte eine zweite Veröffentlichung nicht gewünscht werden, bitten 
wir um telefonische Mitteilung unter der Telefon-Nr. 06502/407-111 
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich.

Kostenlose Altgerätebörse

Name, Vorname:......................................................................

Straße: .....................................................................................

Wohnort: ..................................................................................

Telefon: ....................................................................................

E-Mail: .....................................................................................
Kurze Beschreibung des kostenlos  

abzugebenden Gegenstandes:
.................................................................................................
.................................................................................................
Bitte diesen Antwortcoupon ausgefüllt zurücksenden an die

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich,
Brückenstraße 26, 54338 Schweich

✂

✂
Kennung Ich biete an Telefon, E-Mail
26/19 Fritteuse (Neu) 06502/6079986
27/19 Couch (3-Sitzer, Sessel),

Kühl-Gefrierschrank
06502/3617

28/19 Kühlschrank 0176/75271620
29/19 2 Matratzen (80 x 200 cm) 06502/1327

Feuerwehren

Freiwillige Feuerwehr Detzem
Am Samstag, dem 13.07.2019 findet um 18.30 Uhr am Feuer-
wehrgerätehaus Detzem unsere nächste Übung statt.
Bitte erscheint pünktlich und in Uniform.

Jugendfeuerwehr Detzem-Thörnich
Am Freitag, dem 12. Juli 2019 findet um 18.00 Uhr unsere nächs-
te Übung statt. Treffpunkt ist am Feuerwehrgerätehaus Detzem.
Bitte erscheint pünktlich und in Uniform.

Freiwillige Feuerwehr Ensch
112 Jahre Freiwillige Feuerwehr Ensch 

vom 26. - 28.07.2019
Freitag, 26.07.2019
BetoBe Live
Einlass: 19.30 Uhr, Beginn: 20.30 Uhr, Eintritt 6€
Samstag, 27.07.2019
18.00 Uhr Beginn
22.00 Uhr Großer Zapfenstreich
Sonntag, 28.07.2019
10.30 Uhr Hochamt auf dem Festplatz
12.30 Uhr Wettbewerb der Jugendfeuerwehren
16.30 Uhr Schnelligkeitswettbewerb der Feuerwehren

Freiwillige Feuerwehr Klüsserath
Am Montag, dem 15.07.2019 findet um 19.30 für die Gruppe 2 
die nächste Übung statt. Wir bitten um pünktliches und vollzähliges 
Erscheinen.

Freiwillige Feuerwehr Leiwen
Wir treffen uns am Sonntag, 14.07.2019 um 10.00 Uhr zur nächs-
ten Übung. Im Anschluss besuchen wir das Fest der Feuerwehrka-
meraden in Papiermühle.

Freiwillige Feuerwehr Naurath
Am kommenden Samstag, dem 13.07.2019 begleiten wir die dies-
jährige Fußwallfahrt nach Klausen. Wir treffen uns um 06.15 Uhr 
am Feuerwehrhaus (Polo-Shirt).

Umweltinfos / Umweltangebote

Fahrgemeinschaftsbörse 
der Römischen Weinstraße

Als kostenlose Serviceleistung unserer Verbandsgemeinde bieten 
wir die Nutzung der „Fahrgemeinschaftsbörse Römische Weinstra-
ße“ an. Zu diesem Zweck haben wir einen Antwortcoupon erstellt, 
den Sie bitte ausgefüllt an die Verbandsgemeindeverwaltung Sch-
weich zurücksenden. Wir werden dann Ihr Angebot über eine Fahr-
gemeinschaft oder Ihren Wunsch nach einer Mitfahrgelegenheit 
kostenlos im Amtsblatt unter Angabe Ihrer Telefonnummer veröf-
fentlichen. Wir hoffen, mit dieser Aktion einen Beitrag zum Umwelt-
schutz sowie zur Verminderung des Straßenverkehrsaufkommens 
zu leisten und wünschen uns, dass diese Serviceleistung einen 
regen Zuspruch findet. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an 
die Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Tel.: 06502/407-111.

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich
an der Römischen Weinstraße

Kostenlose Fahrgemeinschaftsbörse

Name, Vorname:.........................................................................

Straße: ........................................................................................

Wohnort: .....................................................................................

Telefon: .......................................................................................

Suche ( ) bzw. biete ( ) Fahrgelegenheit
(bitte Zutreffendes ankreuzen!)

von: .............................................................................................

nach: ...........................................................................................
(Fahrtstrecke)

Abfahrtszeit:..........................................................................Uhr

Rückfahrtszeit: ......................................................................Uhr

Wochentage: ..............................................................................

Fahrgemeinschaft könnte ab ......................................beginnen.

Bitte diesen Antwortcoupon ausgefüllt zurücksenden an die
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

Brückenstraße 26, 54338 Schweich

✂

✂

Suche Fahrgemeinschaft
Kenn-Nr.: 03/19
von: Bekond
nach: Trier-Süd, -West, -Euren
Wochentage: Mo.-Fr.
Abfahrt: ca. 06:30 Uhr
Rückfahrt: ca. 15:00 Uhr/ 15:30 Uhr
Beginn: Sofort
Telefon: 06502/7625

Kostenlose Altgerätebörse
Ziel dieser Altgerätebörse ist es, Gegenstände zu vermitteln, die 
ansonsten vielfach im Sperrmüll landen, weil sie für den Besitzer 
nutzlos sind. Für andere haben diese Gegenstände jedoch noch 
vielfach Gebrauchs- oder Sammelwert. Zur Vermeidung unnötiger 
Müllbeseitigung haben Sie im Rahmen der Altgerätebörse deshalb 
die Möglichkeit, die kostenlose Abgabe solcher gebrauchsfähigen 
Gegenstände oder Sammlerstücke mit einer kurzen Beschreibung 
und unter Angabe der Telefonnummer und/oder E-Mail Adresse im 
Amtsblatt anzubieten.
Wenn Sie also solche Gegenstände kostenlos abgeben möchten, 
bitten wir, den nachstehend abgedruckten Antwortcoupon ausge-
füllt an die Verbandsgemeindeverwaltung Schweich zurückzusen-
den. Wir werden dann Ihre Meldung mit einer kurzen Beschreibung 
des abzugebenden Gegenstandes und Ihrer Telefonnummer bzw. 
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Jugend-InfoAFreiwillige Feuerwehr Trittenheim
Am Sonntag, dem 14.07.2019 findet um 09.00 Uhr unsere nächs-
te Übung statt. Es wird um pünktliches und vollzähliges Erscheinen 
gebeten! Im Anschluss fahren wir auf das Sommerfest der Feuer-
wehr Papiermühle.

„Kleine-Hilfe-Börse“ des 
Familienbündnisses Römische Weinstraße
Das Familienbündnis Römische Weinstraße hat es sich u. a. zum 
Ziel gesetzt, die Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen, 
Familien und älteren Menschen positiv zu gestalten und das Zu-
sammenleben der Generationen zu verbessern. Hierzu gehört es 
auch, sich gegenseitig im Alltag, z.B. bei der Betreuung von Fami-
lienmitgliedern, beim Einkaufen, für Behördengänge, bei der Gar-
tenarbeit, bei der Versorgung von Haustieren etc. zu unterstützen.
Mit der „Kleine-Hilfe-Börse“ werden zum einen Leute gesucht, die 
ehrenamtlich was für andere tun wollen, Ihre Interessen und Fä-
higkeiten zur Verfügung stellen können, um zu helfen und einen 
sinnvollen Beitrag zu leisten. Zum anderen bieten wir denjenigen, 
die im Alltag Unterstützung brauchen, die Möglichkeit, jemanden 
zu finden, der Ihnen ehrenamtlich Hilfe bietet. Ihr Angebot bzw. Ihr 
Wunsch nach einer „Kleinen-Hilfe“ wird im Amtsblatt unter Angabe 
des Ortes und der Telefonnummer / Email-Adresse (ohne Namen) 
veröffentlicht. Die Interessenten können dann direkt Kontakt mitei-
nander aufnehmen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir bei 
dieser Serviceleistung keinerlei Erfolgsgarantie geben können und 
jegliche Haftung ausschließen. Bei Rückfragen können Sie sich 
gerne mit uns unter Tel. 06502/407-203 in Verbindung setzen.

Kleine-Hilfe-Börse

Name, Vorname:......................................................................

Straße:  ....................................................................................

Wohnort:  .................................................................................

Telefon/E-mail:  ........................................................................

(bitte Zutreffendes ankreuzen!)
Suche bzw. biete „Kleine Hilfe“

Tätigkeit:  .................................................................................

Zeitumfang: .............................................................................

Beginn:  ...................................................................................

Diesen Antwortcoupon ausgefüllt zurücksenden an das 
Familienbündnis Römische Weinstraße 

Brückenstraße 26, 54338 Schweich

✂

✂

Gleichstellungsbeauftragte 
/ Seniorenbeauftragte

Ehrenamtliche Seniorenbeauftragte 
für die Verbandsgemeinde Schweich

Frau Heike Frechen
Telefonische Sprechzeit: montags von 17.00 - 19.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung.
Tel.: 06502/5064561, Email: senioren@schweich.de

Ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte 
im kommunalen Bereich

Verbandsgemeinde Schweich
Frau Susanne Christmann
Tel. 06502/407-302
E-Mail: gleichstellung@schweich.de
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Zimmer 10
Termine nach Vereinbarung
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Mitteilungen der Römischen Weinstraße

 

Betriebe die Interesse an einem Eintrag im Gastgeberverzeichnis 2020/2021 haben, können sich 
informieren oder die entsprechenden Unterlagen anfordern bei der 

 
Tourist-Information Römische Weinstraße 
Brückenstr. 46 
54338 Schweich  
Tel. 06502-9338-0 
info@roemische-weinstrasse.de  
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Veranstaltungskalender

Veranstaltungskalender Römische Weinstraße vom 12.07.-18.07.2019

Datum
von/bis

Gemeinde Veranstaltung Veranstalter
Veranstaltungsort

12.07.2019 Schweich Weinprobe für jedermann - 7 Weine inkl. Brot und 
Mineralwasser; Anmeldung bis 19:00 Uhr freitags unter 
06502-8467

Familienweingut Marmann-Schneider; 
Corneliuspforte 63; Beginn: 20:00 Uhr; Kosten: 
8,00€ pro Person

12.-14.07.2019 Klüsserath Krippenmuseum geöffnet Haus der Krippen, Hauptstr. 83;  Freitag bis 
Sonntag: 14.00 bis 18.00 Uhr.Eintrittspreise 
Erwachsene: 4,00 Euro;
Ermäßigt: 3,00 Euro; Gruppen: 3,00 Euro pro 
Person; Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt.

12.-14.07.2019 Longuich Offene Kirche Longuich Veranstalter: Arbeitskreis Offene Kirche; Jeden 
Freitag, Samstag, Sonntag und Feiertag öffnet 
die Pfarrkirche St. Laurentius in Longuich von 
16.00 bis 18.00 Uhr  ihre Pforten und lädt zur 
Besichtigung ein. 

12.07.2019 Riol Wein- und Informationsstand am Moselufer - Rioler Auszeit Geöffnet ab 11.00 Uhr

12.-13.07.2019 Leiwen Deltafest Vorplatz Edeka Nah und Gut
12.-14.07.2019 Ensch Weingut Hermann-Josef Thul Weingut Hermann-Josef-Thul, Kirchstr. 11, Tel: 

06507-4125
13.-14.07.2019 Fell Tag der offenen Tür Feuerwehrgerätehaus
13.-14.07.2019 Schweich Museumsmühle "Molitorsmühle" am Föhrenbach - Es wird 

Wasser auf die Mühl' gekehrt:  Jeden Samstag, Sonntag 
und Feiertag öffnet die Molitorsmühle von 14.00 bis 18.00 
Uhr ihre Pforten und lädt zur Besichtigung unter 
fachkundiger Führung  ein. 

Museumsmühle „Molitorsmühle“ am 
Föhrenbach; Weitere Infos unter: 
www.molitorsmuehle.de oder Info-Tel.: 06502-
1336.

13.07.2019 Klüsserath Die Mosel mit allen Sinnen genießen - Geführte 
Weinbergswanderung mit Weinprobe (6 Weine; Dauer: 2,5 
Std.)

Infos: www.rudemsmaennchen.de; Anmeldung 
unter 06507-4658; Start: 13:00 Uhr im Weingut 
Rudemsmännchen Klüsserath; Preis:12,00 €

13.-14.07.2019 Longuich Treffpunkt Winzerhof Weingut J. Schmitt Wein im Turm, Weinstr. 23, 
Tel: 06502-5595

13.-14.07.2019 Riol Wein- und Informationsstand Moselufer geöffnet jeweils 
ab 11 Uhr 

SV Wacker Riol 

14.07.2019 Föhren Pfarrbücherei geöffnet Die Pfarrbücherei öffnet mittwochs von 16.00 
bis 17.30 Uhr und sonntags von 10.00-10.30 
Uhr.

14.07.2019 Longuich Führung an der Römischen Villa Urbana Beginn: 10.30 Uhr  an der Römischen Villa 
Urbana,                                     Eintritt: 3,00 
€/Erwachsene, Kinder sind frei. Gesonderte 
Führung möglich (Buchungen unter Tel: 06502-
1364 oder  buergermeister@longuich.de)

14.07.2019 Mehring Führung an der Römischen Villa Rustica Führungen: Von Ostersonntag bis Ende Oktober 
jeweils sonntags um 11:30 Uhr. Preis je Person: 
2,00 € 
Weitere Führungen auf Anmeldung möglich. 
Anfragen unter Tel.: 06502-3877 oder 1413.

14.07.2019 Klüsserath Weinstand an der Wetterstation geöffnet Beginn: 11.30  Uhr , Weingut Karl Jostock-Lex, 
54340 Klüsserath, Tel: 06507-4500

14.07.2019 Ensch Dorfmuseum (Martinstr. 30a) geöffnet Das Museum öffnet sonntags von 10.30 Uhr bis 
11.30 Uhr. Eintritt frei! 

14.07.2019 Longuich Wingertsbüfett auf der Weinterrasse WeinKulturgut Longen-Schlöder, Kirchenweg 9, 
Tel: 06502-8345

17.07.2019 Föhren Unter uns Bürger- und Vereinshaus
17.07.2019 Mehring Mittwochswanderung in Mehring - der Touristikverein 

Mehring lädt
wieder herzlich  alle Gäste und Mehringer Bürger zu seiner 
kostenlosen Mittwochswanderung zur Huxlay - Hütte ein

Touristikverein Mehring; Treffpunkt: ab 9.45 Uhr 
vor der Tourist-Information Mehring. Ab 10.00 
Uhr wandern wir ca. 2,5 Stunden zum Huxlay – 
Plateau und zurück. Auf der Huxlay-Hütte 
erwartet Sie ein kleiner Umtrunk.
Voranmeldung ist nicht erforderlich. 
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Schulen

Stefan-Andres-Realschule plus 
mit Fachoberschule

„Wenn Träume fliegen lernen“ – 
Feierliche Abschlussfeier der FachoberschülerInnen

Foto: Jürgen Nisius

Am Donnerstag, den 27. Juni, fand die diesjährige Entlassfeier der 
Fachoberschule statt. Die Veranstaltung begann mit einem stim-
mungsvollen Gottesdienst in der Evangelischen Kirche in Sch-
weich, der unter dem Motto: „Wenn Träume fliegen lernen“ stand. 
Die Vorbereitung und Gestaltung lag in den Händen von Frau Klein 
und Frau Werner-Berger, die gemeinsam mit den SchülerInnen der 
Verwaltungs- und Gesundheitsklasse sowohl die musikalische Be-
gleitung als auch die eher besinnlich-nachdenkliche Seite des Got-
tesdienstes überzeugend gestaltet hatten. Im Anschluss daran fand 
die feierliche Übergabe der Abschlusszeugnisse am Eurostrand in 
Leiwen statt. Insgesamt erhielten 24 SchülerInnen durch die Klas-
senleitungen (Fr. Oldenburg, Fr.Schuler und Fr. Boquoi) ihre Zeug-
nisse überreicht. Stellvertretender Schulleiter Jochen Schuler be-
glückwünschte alle AbsolventInnen und wünschte ihnen alles Gute 
für den weiteren Lebens- und Berufsweg.
Eine von den SchülerInnen vorbereitete scherzhafte Verleihung 
von Urkunden an die Lehrkräfte im Anschluss daran durfte genau-
so wenig fehlen wie ein Wissens-Quiz von Schülern gegen Lehrer 
(knapper Punktsieg der Lehrer). Der ebenso unterhaltsame wie at-
mosphärisch dichte Überblick über außerschulische Highlights in 
den Jahrgangsstufen 11 und 12 der FOS (Kennenlern-Kanufahrt, 
Klassenfahrt zu Beginn der Jahrgangsstufe 12, gemeinsamer Gril-
labend) wurde in Form einer Dia-Video-Show sehr zum Vergnügen 
von Schülern, Eltern und Lehrern dargeboten.

Soziale Dienste

Suchtberatung „Die Tür“
Die Suchtberatungsstelle Trier „Die Tür“ bietet in Schweich wö-
chentliche Sprechstunden an. Um Voranmeldung wird gebeten.
Ort: Jugendbüro der Verbandsgemeinde Schweich, Brückenstraße 
46, 54338 Schweich
Zeit: immer dienstags von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Voranmeldung: über die Suchtberatung Trier e.V. in Trier, Tel. 0651 
170360
Ansprechperson: Bettina Löchel, Diplom-Pädagogin, Sozialthera-
peutin Sucht

EUTB- ergänzende, 
unabhängige 

Teilhabeberatung
Im Landkreis Trier-Saarburg gibt es seit die-
sem Jahr eine neue Beratungsstelle, welche 
durch das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales auf der Grundlage des SGB IX ge-
fördert wird. Diese Beratungsstellen nennen 
sich bundesweit EUTB-Stellen für ergänzende, 

unabhängige Teilhabeberatung. Hier findet eine kostenfreie, nied-
rigschwellige, zu den bestehenden Leistungen ergänzende Bera-
tung für Menschen mit Behinderung, für von Behinderung bedrohte 
Menschen und für deren Angehörigen statt. Es gibt keine Voraus-
setzungen für eine Beratung, weshalb sich jeder, der mit seinem 
Problem, welches er durch Behinderung, Krankheit oder Unfall hat, 
telefonisch, per Mail oder persönlich an die Fachberatungsstelle 
wenden kann. Nach Vereinbarung können bereits jetzt schon Bera-
tungstermine gemacht werden, telefonisch: 0651-97859-122 oder 
per Mail eutb-tr@clubaktiv.de.
Bitte vereinbaren Sie telefonisch oder per Mail einen Termin 
für folgende Beratungsangebote vor Ort:
in Hermeskeil, Saarstrasse 95, 54411 Hermeskeil
in Trier, Schützenstrasse 20, Trier
in Leiwen, Am Pfarrgarten 4, 54340 Leiwen

Deutschkurs für 
Jugendliche und junge Erwachsene

Der Jugendmigrationsdienst des Caritasverbandes Trier e.V. bie-
tet im Zeitraum vom 29. Juli bis 9. August 2019 einen Sommer-
Deutschkurs für Jugendliche und junge Erwachsene an. Bei Inte-
resse an der Teilnahme am Deutsch- und Konversationskurs für 
Jugendliche wenden Sie sich bitte an den Jugendmigrationsdienst:
Birgit Mattes, Tel.: 0651-2096-351, E-Mail: mattes.birgit@caritas-
region-trier.de.

17.07.2019 Trier/Quint Kräuterbrote backen wie früher - über dem Feuer Treffpunkt: Forstamt Trier, Zielgruppe: Jung und 
Alt sowie Familien, Information: 
www.wildkräuterwelten.de, Teilnehmerzahl: 
min. 8 Personen / max. 16 Personen, Sonstiges: 
Witterungsangepasste Kleidung und festes, 
geschlossenes Schuhwerk; ein Korb; Hunde sind 
nicht zugelassen, Kosten: pro Teilnehmer 8 € / 
Kinder (4 bis 14 Jahre) 4 €, Anmeldung: 
www.ticket-regional.de, Tel.: 0651 / 9790777 bis 
15. Juli

17.07.2019 Föhren Pfarrbücherei geöffnet Die Pfarrbücherei öffnet mittwochs von 16.00 
bis 17.30 Uhr und sonntags von 10.00-10.30 
Uhr.

17.07.2019 Trittenheim Öffentliche Bücherei Die Bücherei öffnet von 16.00 bis 18.00 Uhr, 
Grundschule Trittenheim

18.07.2019 Föhren Liedernachmittag Bürger- und Vereinshaus
18.07.2019 Leiwen Geführte Weinbergs-Wanderung: Es geht durch die 

Weinberge entlang des Leiwener Weinlehrpfades – hinauf 
zu den Moselhöhen, von wo aus man den herrlichen Blick 
über Leiwen bei einem Glas Wein genießen kann. 
Gästeführerin: Hildegard Heinen

Beginn: 11.00 Uhr,  Dauer: ca. 3 Stunden, 
Treffpunkt: Tourist-Information Leiwen, 
Römerstr. 1, Anmeldungen bitte am Vortag bis 
12.00 Uhr bei der Tourist-Information Leiwen 
unter der Tel.-Nr.: 06507/3100.

18.07.2019 Köwerich Rentnertreff Gasthaus "Alter Bahnhof"; Beginn: 15.00 Uhr
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2. Änderungssatzung zur Hauptsatzung 
der Ortsgemeinde Bekond vom 08.07.2019
Der Ortsgemeinderat Bekond hat am 27.06.2019 auf Grund der §§ 
24 und 25 Gemeindeordnung (GemO), der §§ 7 und 8 der Landes-
verordnung zur Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO), 
des § 2 der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung 
kommunaler Ehrenämter (KomAEVO) die folgende 2. Änderungs-
satzung zur Hauptsatzung vom 26.05.2015 beschlossen, die hier-
mit bekannt gemacht wird.

§ 1
1. Folgender § 1a wird eingefügt:

§ 1a 
Ältestenrat des Ortsgemeinderates

Der Ortsgemeinderat bildet einen Ältestenrat, der den Ortsbürger-
meister in Fragen der Tagesordnung und den Ablauf der Sitzungen des 
Ortsgemeinderates berät.
Das Nähere über die Zusammensetzung, die Aufgaben, den Ge-
schäftsgang und die Vereinbarung von Redezeiten bestimmt die Ge-
schäftsordnung des Ortsgemeinderates.
2. § 2 erhält folgende Fassung:

§ 2 
Ausschüsse des Ortsgemeinderates

1. Der Ortsgemeinderat Bekond bildet folgende Ausschüsse
- Haupt- und Finanzausschuss
- Bauausschuss
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Ausschuss für Jugend, Soziales, Freizeit und Sport
- Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Weinwerbung, Wein-

bau, Landwirtschaft und Umwelt
- Ausschuss für Digitalisierung und Vernetzung
Die Anzal der Mitglieder und Stellvertreter der Ausschüsse beträgt
- Haupt- und Finanzausschuss
5 Mitglieder und für jedes Mitglied 1 Stellvertreter
- Bauausschuss
5 Mitglieder und für jedes Mitglied 1 Stellvertreter
- Rechnungsprüfungsausschuss
5 Mitglieder und für jedes Mitglied 1 Stellvertreter
- Ausschuss für Jugend, Soziales, Freizeit und Sport
5 Mitglieder und für jedes Mitglied 1 Stellvertreter
- Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Weinwerbung, Weinbau, 
Landwirtschaft und Umwelt
5 Mitglieder und für jedes Mitglied 1 Stellvertreter

Bekond
n Paul Reh n sprechstunde
n 06502 931130      mo. 19:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@bekond.de    

Bekanntmachung
Am Mittwoch, 17.07.2019 findet um 20.00 Uhr im Bürgerhaus 
- Saal Harmonie, Eingang Moselstraße in Bekond eine Sitzung 
des Ortsgemeinderates Bekond statt.
Tagesordnung:
öffentlich
1. Mitteilungen
2. Bebauungsplanverfahren „Lärmschutzbauwerke Nord und 

Süd“; Abwägung und Satzungsbeschluss
3. Kunstrasenplatz; Vergabe eines Reparaturauftrages
4. Verabschiedung der ausgeschiedenen Ratsmitglieder
5. Wahl und Ernennung des Bürgermeisters, Vereidigung und 

Einführung in das Amt
6. Wahl der Beigeordneten, Ernennung, Vereidigung und Einfüh-

rung in das Amt
6.1 Erste/r Beigeordnete/r
6.2 Weitere Beigeordnete

7. Bildung des Ältestenrates
8. Wahl der Mitglieder und Stellvertreter von Ausschüssen

8.1 Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Kultur, Weinbau und 
Landwirtschaft
8.2 Ausschuss für Digitales und Vernetzung

9. Verschiedenes
nicht öffentlich
1. Mitteilungen
2. Vertrags- und Grundstücksangelegenheiten
3. Personalangelegenheiten
4. Verschiedenes
öffentlich
10. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Be-

schlüsse
Bekond, 08.07.2019

Paul Reh, Ortsbürgermeister

der Seite 52-53 der Integrierten Weinbau Rahmenempfehlung 
2019 des DLR Mosel – www.dlr-mosel.rlp.de)
Die Buchstaben A – Q kennzeichnen unterschiedliche Wirkstoff-
gruppen bzw. Wirkungsmechanismen. Fungizide mit denselben 
Buchstaben enthalten Wirkstoffe, die, den selben Wirkungsmecha-
nismus besitzen und zu Resistenzen führen können. Daher dürfen 
maximal zwei bzw. drei Anwendungen pro Saison über alle Indika-
tionen mit demselben Buchstaben erfolgen.
Dies gilt unabhängig davon, wie viele Behandlungen für ein Mittel 
zugelassen sind.
Informieren Sie sich daher in der Betriebsstelle der Raiffeisen-Wa-
ren-Zentrale Trier-Ruwer, Tel. 0651/ 9580210 oder beim DLR Mosel 
über die noch zur Verfügung stehenden einzusetzenden Mittel. Hel-
fen Sie mit, die Pflanzenschutzmittel langfristig zu erhalten.

Spritzgemeinschaft Fell-Fastrau
Die letzte Hubschrauberspritzung wird am 16.07.2019 durch-
geführt
1. Spritzung Polyram WG, Veriphos, Netzschwefel
2. Spritzung Delan Pro, Vivando,Netzschwefel
3. Spritzung Profiler,Talendo Extra, Netzschwefel
4. Spritzung Mildicut, Luna Experience,Netzschwefel
5. Spritzung Orvego,Dynali,Basfoliar Aktiv SL
6. Spritzung Mildicut, Sercadis
7. Spritzung Delan Pro, Vivando

Die feierliche Verleihung von jeweils einem Geldpreis in den Fä-
chern Deutsch/Kommunikation (Stefan-Andres-Gesellschaft): 
Preisträger Tim Koster und Englisch (Verein Portishead-Schweich): 
Preisträgerin Rachel Scharbach für die jeweils beste schriftliche 
Abschlussarbeit, rundete den ereignisreichen Abend auf sehr ge-
lungene Weise ab.

Bekanntmachungen
anderer Behörden und Stellen

Hubschrauberspritzung 2019
Wir bitten die Winzer die weiteren Spritzungen selbst durchzufüh-
ren. Beachten Sie bitte die aktuellen Termine und Mittel unter den 
nachfolgenden Gemarkungen. Diese können auch aktuell auf der 
Seite der ADD Trier www.add.rlp.de/de/themen/pflanzenschutz/
pflanzenschutzrechtliche-genehmigungen/hubschraubereingese-
hen werden.
Bitte beobachten Sie den Schädlingsbefall genau und setzten der 
Spritzbrühe die empfohlenen Pflanzenschutzmittel in der richtigen 
Dosierung zu.
Beachten Sie bei dem Einsatz von Fungiziden mit erhöhter 
Resistenzgefahr aufgrund von spezifischen Wirkungsmecha-
nismen:
Aufgrund des besseren Verständnisses wurden die betroffenen 
Fungizide mit Buchstaben von A-Q gekennzeichnet. (siehe auf 

Bekanntmachungen und Mitteilungen der

Ortsgemeinden

Anzeige aufgeben: anzeigen@wittich-foehren.de
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Nächste Sprechstunde
Die Sprechstunde am Montag, 15.07.2019 wird wegen eines wei-
teren Termins zeitlich verkürzt und vorverlegt. Sie findet in der Zeit 
von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr im Gemeindebüro statt. Ich bitte um 
Beachtung.

Detzem, 07.07.2019
Albin Merten, Ortsbürgermeister

Karten für die öffentliche 
Weinprobe beim Rieslingfest

Am Montag, 05.08.2019 erneut um 17.00 Uhr findet im Rahmen 
des Rieslingfestes wieder eine große öffentliche Weinprobe statt. 
Nähere Informationen hierzu werden im nächsten Amtsblatt veröf-
fentlicht.
Karten für die Weinprobe sind am kommenden Sonntag, 
14.07.2019 in der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr, im kleinen 
Saal des Bürgerhauses erhältlich.

Detzem, 07.07.2019
Albin Merten, Ortsbürgermeister

Dorfmoderation Detzem startet 
am 2. September 2019

In Sache Dorfmoderation Detzem hat es mittlerweile ein erstes 
Gespräch mit der Dorfmoderatorin Rosa Vollmuth aus Kanzem 
gegeben. Hierin wurde als Termin für die Auftaktveranstaltung 
Montag, 2. September 2019 um 19.30 Uhr im großen Saal des 
Bürgerhauses vereinbart.
Ich bitte alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sich diesen 
Termin bereits jetzt vorzumerken. Ausführlich Informationen folgen.

Detzem, 07.07.2019
Albin Merten, Ortsbürgermeister

Ensch
n matthias Otto  n sprechzeiten
n 06507 3334      mo. 19:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@ensch.de
n www.ensch.de

Bekanntmachung
über die Einberufung einer 

Ersatzperson für den Ortsgemeinderat Ensch
Bei der Wahl zum Ortsgemeinderat am 26. Mai 2019 wurde ich, 
Matthias Otto, in den Ortsgemeinderat gewählt. Gleichzeitig wurde 
ich bei der Wahl des Ortsbürgermeisters zum Ortsbürgermeister 
gewählt. Da ich als Ortsbürgermeister dem Ortsgemeinderat nicht 
als Ratsmitglied angehören darf, habe ich die Wahl in den Ortsge-
meinderat nicht angenommen.
Gemäß § 45 Kommunalwahlgesetz i. V. m. § 66 Kommunalwahl-
ordnung gebe ich bekannt, dass

Herr Volker Esch
als Ersatzperson in den Ortsgemeinderat Ensch einberufen wurde.

Ensch, 08.07.2019
Matthias Otto, Ortsbürgermeister

als Gemeindewahlleiter

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des 

Ortsgemeinderates Ensch am 27.06.2019
Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeister Matthias Otto und in An-
wesenheit von Schriftführer/in Dennis Quare findet am 27.06.2019 
im Bürgerhaus, Kirchstraße 8 in Ensch eine Sitzung des Ortsge-
meinderates Ensch statt.
In dieser Sitzung werden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Mitteilungen
Ortsbürgermeister Matthias Otto teilt folgendes mit:
- ADAC Rallye Testfahrten wurden aufgrund des Nutzungsentgelts 

und weiterer Vorteile für die Ortsgemeinde erneut genehmigt
- Dank an den Raiffeisenmarkt Thörnich für die Spende des Blu-

menwiesen-Saatguts
- Dank an Christoph Weirich für die Pflege der Homepage der 

Ortsgemeinde

- Ausschuss für Digitalisierung und Vernetzung
5 Mitglieder und für jedes Mitglied 1 Stellvertreter
3. Die Mitglieder und Stellvertreter der Ausschüsse werden aus 

der Mitte des Ortsgemeinderates und aus sonstigen wählbaren 
Bürgerinnen und Bürgern der Ortsgemeinde gebildet. Mindes-
tens die Hälfte der Ausschussmitglieder soll Mitglied des Orts-
gemeinderates sein; entsprechendes gilt für die Stellvertreter 
der Ausschussmitglieder.

3. § 7 erhält folgende Fassung:
§ 7 

Aufwandsentschädigung 
für Mitglieder von Ausschüssen

1. Die Mitglieder der Ausschüsse des Ortsgemeinderates erhal-
ten eine Entschädigung in Form eines Sitzungsgeldes in Höhe 
von 7,50 €.

Das Sitzungsgeld wird nicht gewährt, wenn die Sitzung in einer 
kommunalen, örtlichen Einrichtung stattfindet.
2. Die Mitglieder sonstiger Ausschüsse und Beiräte des Ortsge-

meinderates oder der Ortsgemeinde erhalten eine Entschädi-
gung nach Absatz 1, soweit durch Rechtsvorschrift nichts an-
deres bestimmt ist.

3. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 6 Abs. 3 bis 6 ent-
sprechend.

4. Das Inhaltsverzeichnis wird entsprechend den vorstehenden 
Bestimmungen geändert.

§ 2 
Inkrafttreten

Die 2. Änderungssatzung zur Hauptsatzung tritt am Tag nach der 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Bekond, 08.07.2019
Ortsgemeinde Bekond

(DS)
Paul Reh, Ortsbürgermeister

Hinweis gem. § 24 Abs. 6 Satz 4 GemO:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung oder auf Grund dieses Gesetzes 
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen.

Bekond, 08.07.2019
Ortsgemeinde Bekond

Paul Reh, Ortsbürgermeister

Detzem
n Albin merten n sprechzeiten
n 06507 802725      mo. 18:30 - 20:00 Uhr
n buergermeister@detzem.de
n www.detzem.de

Bekanntmachung 
über die Einberufung einer 

Ersatzperson für den Ortsgemeinderat Detzem
Bei der Wahl zum Ortsgemeinderat am 26. Mai 2019 wurde ich, 
Albin Merten, in den Ortsgemeinderat gewählt. Gleichzeitig wurde 
ich bei der Wahl des Ortsbürgermeisters zum Ortsbürgermeister 
gewählt. Da ich als Ortsbürgermeister dem Ortsgemeinderat nicht 
als Ratsmitglied angehören darf, habe ich die Wahl in den Ortsge-
meinderat nicht angenommen.
Gemäß § 45 Kommunalwahlgesetz i. V. m. § 66 Kommunalwahl-
ordnung gebe ich bekannt, dass

Herr Stephan Merten
als Ersatzperson in den Ortsgemeinderat Detzem einberufen wurde.

Detzem, 08.07.2019
Albin Merten, Ortsbürgermeister

als Gemeindewahlleiter
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davon ungültig: 0
Ja-Stimmen: 6
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 1
Ortsbürgermeister Otto stellt unter Hinzuziehung des Wahlaus-
schusses fest, dass Herr Herbert Schätter zum 1. Beigeordneten 
der Ortsgemeinde Ensch gewählt ist.
Er gratuliert Herrn Schätter zu seiner Wahl, trägt den Inhalt der Er-
nennungsurkunde vor und händigt diese aus. Die Vereidigung und 
Amtseinführung nach § 54 GemO entfallen aufgrund der Wieder-
wahl.
4.2. Weitere Beigeordnete
Für die Wahl des weiteren Beigeordneten wird folgender Vorschlag 
gemacht:
Martin Schu-Schätter
Die anschließende geheime Wahl hat folgendes Ergebnis:
stimmberechtigte Ratsmitglieder: 7
abgegebene Stimmzettel: 7
davon gültig: 7
davon ungültig: 0
Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0
Ortsbürgermeister Otto stellt unter Hinzuziehung des Wahlaus-
schusses fest, dass Herr Martin Schu-Schätter zum weiteren Bei-
geordneten der Ortsgemeinde Ensch gewählt ist.
Er gratuliert Herrn Schu-Schätter zu seiner Wahl, trägt den Inhalt 
der Ernennungsurkunde vor und händigt diese aus. Die Vereidi-
gung und Amtseinführung nach § 54 GemO entfallen aufgrund der 
Wiederwahl.
5. Bildung der Ausschüsse
Der Vorsitzende Ortsbürgermeister Otto erläutert das Wahl- und 
Abstimmungsverfahren. Er teilt mit, dass nach der Gemeindeord-
nung grundsätzlich eine geheime Wahl der Ausschussmitglieder 
und Stellvertreter vorgeschrieben ist. Der Gemeinderat kann je-
doch beschließen, die Wahl offen per Handzeichen durchzuführen.
Das Stimmrecht des Vorsitzenden ruht.
Der Vorsitzende erläutert weiterhin die Zusammensetzung und die 
Anzahl der Ausschüsse.
Der Ortsbürgermeister Otto beantragt, die Wahl der Ausschussmit-
glieder und Stellvertreter offen per Handzeichen durchzuführen und 
den Vorschlag der Fraktionen als gemeinsamen Vorschlag anzusehen. 
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt, bezüglich der Wahl der Aus-
schussmitglieder gemäß § 40 Abs. 5 GemO über einen gemein-
samen Wahlvorschlag offen abzustimmen.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
5.1.Bauausschuss
Mitglied
Volker Esch, Michael Monzel, Ralf Brittner
Stellvertreter
Michael Prümm, Dietmar Otto, Ferdinand Kremer
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich
Ja-Stimmen: 7 Enthaltungen: 1
5.2.Rechnungsprüfungsausschuss
Mitglied
Ferdinand Kremer, Ingrid Stork, Pierre Streit, Katja Heyna-Jammer
Stellvertreter
Ralf Brittner, Michael Monzel, Volker Esch, Jonas Thul
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
6. Auftragsvergabe Materiallieferung und Montage zur Be-

reitstellung von freiem WLAN in Ensch
Wie bereits in der letzten Ortsgemeinderatssitzung mitgeteilt, wur-
de der Antrag „WIFI4EU“ der Ortsgemeinde Ensch abgelehnt. Auf-
grund dessen wurde über die Versorgung mit freiem W-LAN über 
die Initiative „Freifunk“ nachgedacht. Daher wurde ein Angebot bei 
der ortsansässigen Fa. Schu-Schätter eingeholt. Das Angebot in 
Höhe von 1.465,22 € + Miete Hebebühne 423,96 € umfasst die 
Hardware und die Installation der benötigten Geräte. Aus dem Rat 
wurde angeregt, den anzumietenden Steiger für weitere Arbeiten 
in der Ortsgemeinde (z.B. Baumpflege) zu nutzen und die Termine 
zu koordinieren.
Durch das W-LAN-Netz sollen das Bürgerhaus, der Festplatz und 
der Wohnmobilstellplatz mit freiem W-LAN versorgt werden. Die 
Kosten für den Wohnmobilstellplatz (300,84 €; im Angebotspreis 

- Eichenprozessionsspinner-Befall in unmittelbarer Nähe zum 
Reitstall Lörscher wurde von Fachfirma beseitigt: Kosten 850 Euro

- Auf Anregung der Seniorenbeauftragten Frau Frechen findet 
am 05.09.2019 um 19.00 Uhr im Bürgerhaus eine Informations-
veranstaltung der Polizei mit dem Thema “Sicher Leben” statt.

- Bäckerlädchen: zur Vorbereitung einer gastronomischen Nut-
zung des ehemaligen Bäckerlädchens wurde das Gebäude von 
der Baubehörde und von der Lebensmittelkontrolle in Augen-
schein genommen. Gegen die angedachte Nutzungsänderung 
gab es keine Bedenken bzw. Auflagen.

- Baumkontrolle: Eine der Linden (Nr. 8026) muss zum Erhalt 
der Standsicherheit im Herbst 2019 um 25% eingekürzt werden

- Spielplatzprüfung: keine Beanstandung
- Ende Garantie Grillhütte und Decken Bürgerhaus => Die Verrie-

gelung der feststehenden Tür in der Grillhütte wurde reklamiert
- Defibrilator: Förderung über Innogy Aktiv vor Ort ist nach ak-

tuellem Stand der Dinge nicht möglich wg. der anstehenden 
Übernahme durch E.On

- Info Westnetz wg. NGA Breitbandausbau: Verzögerung für 
Ensch vermutlich vom III.Quartal auf das IV. Quartal

2. Verpflichtung der Ratsmitglieder
Der geschäftsführende Ortsbürgermeister Matthias Otto gratulierte 
den Mitgliedern des neu gewählten Rates zu ihrer Wahl und sprach 
sich für eine gute Zusammenarbeit zum Wohle der Allgemeinheit in 
der nun folgenden Wahlperiode aus.
Der Vorsitzende führt aus, dass sich die Pflichten der Ratsmitglieder 
insbesondere aus den §§ 20 (Schweigepflicht), 21 (Treuepflicht), 
22 (Ausschließungsgründe) und 30 Abs.1 (Rechte und Pflichten 
der Ratsmitglieder) der Gemeindeordnung (GemO) ergeben und 
verweist hierzu auf die verteilten Kommunalbreviere.
Sodann verpflichtete der geschäftsführende Ortbürgermeister Otto 
gemäß § 30 Absatz 2 der Gemeindeordnung die Ratsmitglieder na-
mens der Ortsgemeinde Ensch durch Handschlag auf die gewis-
senhafte Erfüllung ihrer Pflichten.
3. Ernennung des Ortsbürgermeisters
Vorsitz: geschäftsführender 1. Beigeordneter Herbert Schätter
Die Ernennung des neugewählten Ortsbürgermeisters obliegt ge-
mäß § 54 Abs. 2 GemO bei Wiederwahl dem noch im Amt befindli-
chen allgemeinen Vertreter, also dem geschäftsführenden 1. Beige-
ordneten Herbert Schätter.
Der geschäftsführende 1. Beigeordnete Herbert Schätter gibt be-
kannt, dass bei der am 26.05.2019 stattgefundenen Ortsbürger-
meisterwahl Herr Matthias Otto zum ehrenamtlichen Ortsbürger-
meister der Ortsgemeinde Ensch gewählt wurde und weist darauf 
hin, dass der Ortsbürgermeister nach den Bestimmungen des Lan-
desbeamtengesetzes RLP zum Ehrenbeamten zu ernennen ist.
Er gratuliert Herrn Matthias Otto zu seiner Wahl, verliest die Ernen-
nungsurkunde und händigt ihm diese aus.
Die Vereidigung und Amtseinführung konnten entfallen, da Herr 
Matthias Otto wiedergewählt wurde (§ 54 Abs.1 Satz 3 GemO).
4. Wahl der Beigeordneten, Ernennung, Vereidigung und 

Einführung in das Amt
Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeister Otto wird die Wahl der 
Beigeordneten durchgeführt.
Der Vorsitzende führt aus, dass nach der Hauptsatzung die Wahl 
von bis zu zwei Beigeordneten möglich ist. Weiterhin teilt er mit, 
dass für die Wahl der Beigeordneten ein Wahlausschuss, beste-
hend aus dem Ortsbürgermeister als Vorsitzender und zwei von 
ihm beauftragten Ratsmitgliedern, zu bilden ist. Er benennt hierzu 
die Ratsmitglieder Ferdinand Kremer und Michael Monzel.
Ortsbürgermeister Otto informiert, dass die Beigeordneten nach § 
53a Abs. 1 GemO durch den Gemeinderat gewählt werden. Er führt 
die Voraussetzungen der Wählbarkeit auf und erläutert weiter, dass 
die Wahl durch Stimmzettel in geheimer Abstimmung in öffentlicher 
Sitzung zu erfolgen hat. Er und Herr Wolfgang Deutsch von der 
Verbandsgemeindeverwaltung geben weitere Hinweise zum Ablauf 
der Wahl und zur Kennzeichnung der Stimmzettel.
Der Vorsitzende selbst hat gem. § 36 Abs. 3 GemO bei Wahlen kein 
Stimmrecht.
4.1. Erste/r Beigeordnete/r
Für die Wahl des 1. Beigeordneten wird folgender Vorschlag ge-
macht:
Herbert Schätter
Die anschließende geheime Wahl hat folgendes Ergebnis:
stimmberechtigte Ratsmitglieder: 7
abgegebene Stimmzettel: 7
davon gültig: 7
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Gemäß § 45 Kommunalwahlgesetz i. V. m. § 66 Kommunalwahl-
ordnung gebe ich bekannt, dass

Herr Willi Müller
als Ersatzperson in den Ortsgemeinderat Föhren einberufen wurde.

Föhren, 08.07.2019
Rosi Radant, Ortsbürgermeisterin

als Gemeindewahlleiterin

Lebendiges Föhren
Donnerstag ist wieder Liedernachmittag

Das nächste Treffen zum beliebten Singen von Schlagern und 
Volksliedern ist am Donnerstag, dem 18.07.2019 im Bürger und Ver-
einshaus in Föhren und beginnt um 15.30 Uhr. Frohe Stunden in ge-
mütlicher Atmosphäre erwarten Sie. Wir freuen uns auf viele sanges-
freudige Besucher/innen in geselliger Runde. Feinsinnige und heitere 
Textlesungen ergänzen das Ganze. Bei Bedarf an Fahrdienst wenden 
Sie sich bitte an die Fahrtenbörse (0152-251-44744). Machen Sie ru-
hig vom Fahrdienst Gebrauch, es ist den Veranstaltern ein besonderes 
Anliegen, dass alle, die möchten, teilnehmen können!

Zwei Angebote der Betreuungsgruppe „Unter uns“
Jeden 3. Mittwoch im Monat bieten die geschulten ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen zwei Betreuungsmöglichkeiten in Föhren an. 
Diese richten sich an Senioren, die sich über Gesellschaft freuen 
und an Angehörige, die eine stundenweise Entlastung und Betreu-
ung suchen. Von 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr findet das Café „unter 
uns“ im Gemeinderaum statt. Es ist Gelegenheit zu kurzweiligen 
Gesprächen bei Kaffee und Kuchen. Das weitere Programm mit 
Singen, Rätseln, Bingo oder anderen Spielerunden richtet sich nach 
den Interessen der Teilnehmenden. Genau das Richtige für Senio-
ren, die Freude an Gesellschaft haben und Kontakte und Abwechslung 
suchen. Die Räumlichkeiten sind barrierefrei, ein Fahrdienst kann nach 
Absprache organisiert werden, Kosten entstehen keine. Wir freuen uns 
auf neue Besucher in unserem Café „unter uns“.
„Zeit schenken– Gesellschaft leisten“ ist das zweite Angebot. Eben-
falls jeden 3. Mittwoch im Monat von 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr be-
suchen wir Senioren, die weniger mobil sind, zu Hause. Je nach 
Wunsch gestalten wir die Zeit mit Erzählen, Spielen, Spazierenge-
hen oder ähnlichem.
Bei Fragen zu unseren Angeboten können Sie uns telefonische er-
reichen: Heidi Heinz, Tel.: 99328 oder Gerda Thielen, Tel.: 1687.
Der nächste Mittwochs-Termin ist der 17. Juli 2019.

Fahrtenbörse
Wenn sie zum Arzt oder Einkauf müssen, können sie bei Bedarf an 
Unterstützung, gerne unsere kostenlose Fahrtenbörse nutzen. Bitte 
melden sie ihren Bedarf einige Tage vorher unter der Nr.: 0152-
25144744 an.

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des 

Ortsgemeinderates Föhren am 21.05.2019
Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeisterin Rosi Radant findet am 
21.05.2019 im Klostersaal des Bürger- und Vereinshauses, Hauptstra-
ße 1 in Föhren eine Sitzung des Ortsgemeinderates Föhren statt.
In dieser Sitzung werden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Mitteilungen
Der Ortsgemeinderat Föhren nimmt von folgenden Mitteilungen der 
Vorsitzenden Kenntnis:
1.1. Haushaltsplan/Haushaltssatzung 2019
Die Haushaltssatzung 2019 ist der Aufsichtsbehörde vorgelegt 
worden. Da weder Investitionskredite noch kreditfinanzierte Ver-
pflichtungsermächtigungen veranschlagt sind, bedarf sie keiner 
aufsichtsbehördlichen Genehmigung. Es seien auch keine beson-
deren Anmerkungen erfolgt. Die erhöhten Ansätze für Vereinsförde-
rung habe man zur Kenntnis genommen könne aber mit Blick auf 
die aktuelle Haushaltslage von einer Beanstandung absehen. Der 
Haushaltsplan ist in Kraft gesetzt.
1.2. Stand Verfahren Nahversorgung
Das Ergebnis der vereinfachten raumordnerischen Prüfung liegt 
vor. Die geplante Errichtung eines Lebensmittelvollsortimenters 
mit einer Verkaufsfläche von 1.550 m² in der Ortsgemeinde Föh-
ren entspreche unter Beachtung des bestandskräftigen Zielabwei-
chungsbescheides vom 14.08.2018 der Zielaussage des Raum-
ordnungsplanes Region Trier. Das Vorhaben sei daher mit den 
Erfordernissen der Raumordnung vereinbar.

enthalten) übernimmt der Pächter. Neben den einmaligen Anschaf-
fungskosten werden in Zukunft nur Stromkosten für die Geräte an-
fallen.
Beschluss: 
Der Ortsgemeinderat Ensch beschließt den Auftrag „Materi-
allieferung und die Montage zur Bereitstellung von freiem W-
LAN“ an die Firma Schu-Schätter, Ensch, zum Angebotspreis 
von 1.465,22 € brutto zu vergeben.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Martin Schu-Schätter nahm für diesen Tagesordnungspunkt im Zu-
schauerraum Platz.
7. Genehmigung der Eilentscheidung zum Kauf des Rasen-

mähertraktors
Ortsbürgermeister Matthias Otto berichtet, dass bereits in vergan-
genen Sitzungen die Anschaffung eines Aufsitzmähers thematisiert 
wurde. Dabei gab es den Konsens, dass man sich nach einem Ge-
rät mit einem Frontmähwerk umschauen sollte. Daher habe er sich 
über die Vor- und Nachteile bestimmter Geräte informiert und meh-
rere Angebote eingeholt. Es zeigte sich, dass das Gerät „R214TC“ 
von der Fa. Husqvarna optimal für den vorgesehenen Einsatz wäre.
Das Angebot der Fa. Landmaschinen Mick (Zemmer) in Höhe von 
4.000,00 € lag deutlich unter denen der Mitbewerber. Da dieses An-
gebot jedoch nur kurze Zeit verfügbar war, entschied der Ortsbür-
germeister, das Angebot im Rahmen des § 48 GemO anzunehmen.
Abstimmungsergebnis:
zur Kenntnis genommen
8. Verschiedenes
Frage bezüglich der Regelung zu Ausgaben und Investitionen, 
vor dem Hintergrund der ungeplanten Anschaffung des Ra-
senmähertraktors
Herr Ortsbürgermeister Otto berichtet, dass die Ortsgemeinde 
Ensch neben dem Haushaltsplan auch einen Investitionsplan er-
stellt. Ungeplante Anschaffungen in dieser Größenordnung können 
aus den liquiden Mitteln bestritten werden.
Sachstand Kahlbachmühle:
Herr Ortsbürgermeister Otto berichtet, dass der Eigentümer der 
Kahlbachmühle weiterhin renoviert. Es sollen Wohnungen und 
Ferienwohnungen entstehen. Die tolerierte Zufahrt über den Wirt-
schaftsweg soll bis zur Fertigstellung weiterhin erlaubt bleiben.
Sachstand Betreuung Website:
Herr Ortsbürgermeister Otto berichtet, dass er aktuelle Nachrich-
ten und Änderungen zur Veröffentlichung an den ehrenamtlichen 
Betreuer weiterleitet. Verbesserungsvorschlägen steht er offen ge-
genüber.
Sachstand offener Bücherschrank (von Innogy).
Herr Ortsbürgermeister Otto berichtet, dass es hierzu keine neuen 
Erkenntnisse gibt. Das Interesse war angemeldet worden, aber die 
Nachfrage war größer als erwartet. Aktuell ist keine Berücksichti-
gung zu erwarten.
9. Verabschiedung der ausgeschiedenen Ratsmitglieder
Der Ortsbürgermeister bedankt sich im Namen aller Enscher Bür-
ger bei den ehemaligen Ratsmitgliedern. Er überreicht den folgen-
den Anwesenden eine Dankesurkunde und eine Anerkennung für 
die ehrenamtliche Tätigkeit als Ratsmitglied:
- Karin Kihm für 15 Jahre Mitgliedschaft im OGR
- Norbert Weirich für 20 Jahre Mitgliedschaft im OGR
- Lothar Schätter 15 Jahr Mitgliedschaft im OGR, 9 Jahre 1. Bei-

geordneter, 13 Jahre Ortsbürgermeister

Föhren
n Rosi Radant  n sprechzeiten
n 06502 2769      mo. + mi.  18:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@foehren.de      weitere termine nach
n www.foehren.de      Vereinbarung

Bekanntmachung
über die Einberufung einer  

rsatzperson für den Ortsgemeinderat Föhren
Bei der Wahl zum Ortsgemeinderat am 26. Mai 2019 wurde ich, 
Rosi Radant, in den Ortsgemeinderat gewählt. Gleichzeitig wurde 
ich bei der Wahl der Ortsbürgermeisterin/des Ortsbürgermeisters 
zur Ortsbürgermeisterin gewählt. Da ich als Ortsbürgermeisterin 
dem Ortsgemeinderat nicht als Ratsmitglied angehören darf, habe 
ich die Wahl in den Ortsgemeinderat nicht angenommen.
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und Projekte von und mit Jugendlichen geschaffen werden. Zu-
sätzlich soll sich der Jugendraum als Treffpunkt für die Dorfjugend 
stärker etablieren.
Methodisch ist geplant, das Angebot im Jugendtreff durch al-
tersgruppen- und geschlechter-, bzw. interessenspezifische An-
passungen zu erweitern. Jugendliche sollen verstärkt aktiv in 
die Gestaltung des Jugendraumes und des Programms einge-
bunden und für diese Aktivitäten pädagogisch qualifiziert werden 
(Jugendleiter*innen-Card).
Darüber hinaus soll auch verstärkt mit den örtlichen Vereinen ko-
operiert werden. Bspw. ist angedacht, eine Ferienbetreuung ge-
meinsam mit den Vereinen zu organisieren. Hierdurch sollen zum 
einen Familien in Föhren unterstützt, die Vereinsarbeit im Dorf für 
Jugendliche bekannter gemacht und ggf. auch Jugendliche für die 
Mitarbeit in den Vereinen, bzw. im Jugendtreff interessiert werden.
Dazu ist ebenfalls eine Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit er-
forderlich. Hier sollen neben den klassischen Printmedien vor allem 
eine direkte Ansprache der Zielgruppen über Flyer, Plakate sowie 
persönliche Anschreiben, aber auch online Präsenzen in den sozi-
alen Netzwerken genutzt werden.
Die Vorsitzende teilt mit, dass zur erfolgreichen Umsetzung des 
Konzeptes auch die stellenmäßigen Voraussetzungen geschaffen 
werden müssen. Da hierfür 2019 kein Haushaltsansatz vorgesehen 
sei, führe es zu überplanmäßigen Ausgaben. Diese bedürfen einer 
Zustimmung des Ortsgemeinderates.
Sie führt weiter aus, dass die Ortsgemeinde Föhren für die päd-
agogische Begleitung des Offenen Jugendtreffs einen jährlichen 
Zuschuss durch die Kreisverwaltung Trier-Saarburg in Höhe von 
1.800,00 Euro erhalte. Nach Auskunft des Jugendamtes sei für das 
geplante Pilotprojekt keine gesonderte, höhere Förderung möglich. 
Die Verbandsgemeinde sei beauftragt nach weiteren möglichen 
Fördermitteln zu recherchieren.
Von den einzelnen Fraktionen wird das beabsichtigte Konzept zur 
Jugendarbeit ebenfalls ausdrücklich befürwortet. Insbesondere die 
geplante Verzahnung des Projektes mit der Vereinsarbeit sei als 
sehr positiv anzusehen, da hier mehrere Seiten profitieren können. 
Aufgrund der Ganztagsschule sei es aus Sicht des Ortsgemeinde-
rates wünschenswert, dass die Angebote auch am Wochenende für 
die Jugendlichen zur Verfügung stehen. Hierauf erklärt Frau Schön-
herr, dass vor diesem Hintergrund auch Aktivitäten und Workshops 
an Samstagen geplant seien.
Nach eingehender Beratung ergeht der nachfolgende Beschluss.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Föhren beschließt, vorbehaltlich der Zu-
stimmung durch die Kommunalaufsicht, die Einrichtung einer 
0,5 Personalstelle einer pädagogischen Fachkraft im Rahmen 
des Pilotprojektes „Offene Jugendarbeit Föhren“ zunächst für 
die Dauer von einem Jahr.
Ferner wird beschlossen, dass den entstehenden überplanmä-
ßigen Ausgaben für das Projekt zugestimmt wird. Diese sollen 
über liquide Mittel finanziert werden. Im Haushaltsplan 2020 
sollen entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt werden.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 17
3. Neubau Kita - Nachtragsangebot Fa. HTI für Gabionen-

wand
Die Vorsitzende begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn 
Heinz (Freier Architekt) und erläutert, dass aufgrund der gegebe-
nen Hangsituation an der nördlichen Grundstücksgrenze eine Han-
gabfangung benötigt wird. Es mache Sinn, diese Arbeiten entgegen 
der ursprünglichen Planung bereits zum jetzigen Zeitpunkt zu voll-
ziehen. Hierzu übergibt sie das Wort an Herrn Heinz, der auf die 
Hintergründe näher eingeht.
Herr Heinz führt zunächst aus, dass diese Arbeiten den Außenan-
lagen zugeordnet und grds. erst nach weitgehender Fertigstellung 
des Gebäudes zu erledigen seien.
Anlässlich der Abnahme der Rohbauarbeiten am 15.05.2019 mit 
der Fa. HTI sei man zu der Erkenntnis gekommen, dass es sinnvoll 
wäre, die Arbeiten jetzt durchzuführen, da der rückwärtige Bereich 
nach Fertigstellung des Gebäudes nur noch schwer zugänglich 
sein werde. Zudem bestehe derzeit noch die Möglichkeit, die be-
reits fertiggestellte Bodenplatte des Gebäudes zu befahren.
Aufgrund dessen sei im Abnahmetermin die Fa. HTI dazu auf-
gefordert worden ein Nachtragsangebot für die Herstellung der 
Gabionenwand einzureichen. Dieses sei bei der Verwaltung am 
20.05.2019 eingegangen und nach Prüfung als angemessen be-
wertet worden. Der Betrag belaufe sich auf eine Angebotssumme 
von 13.494,03 € brutto. Es bestehe allerdings auch noch die Mög-

1.3. Kita-Novelle
Die Vorsitzende teilt mit, dass man sich künftig auf einen Rechts-
anspruch einer durchgehenden 7-stündigen Betreuung einstellen 
müsse und verweist hierzu auf eine Information des Kreisjugend-
amtes, die den Ratsmitgliedern noch übermittelt wird.
Im Zuge dessen habe man die Bedarfsplanung aktuell überprüft. 
Bis März/April 2020 können Plätze insgesamt belegt werden, im 
Regelbereich kommt es dabei zu einem Überhang. Die Kinderta-
gesstätte gibt noch eine Rückmeldung, wie hiermit umgegangen 
werden kann.
1.4. Klosterareal Föhren
Vom Kampfmittelräumdienst sei keine potentielle Kampfmittelbe-
lastung im Klosterbereich festgestellt worden. Durch die Freigabe 
könne nun mit den weiteren Beauftragungen begonnen werden.
1.5. Baugebiet „In der Acht“
Im Baugebiet „In der Acht“ werden derzeit die abschließenden 
Landschaftsarbeiten durchgeführt.
1.6. Rechnungsprüfungsausschuss-Sitzung IRT
Die Rechnungsprüfungsausschuss-Sitzung des IRT hat stattgefun-
den, in der der Jahresabschluss 2017 wie vorgelegt ohne Bean-
standungen beschlossen worden ist.
1.7. Verbandsausschuss-Sitzung IRT
Der Verbandsausschuss IRT hat getagt und die Themen für die Sit-
zung im Mai vorbereitet. Dabei seien u.a. auch Beschlüsse zur Um-
rüstung der Straßenbeleuchtungsanlagen im Industriepark Region 
Trier vollständig auf LED gefasst worden. Der Antrag der Ortsge-
meinde Föhren zwecks Anbringung Solarleuchten von der Ortslage 
Föhren in Richtung des IRT werde aktuell geprüft.
1.8. Mitgliederversammlung Verein Meulenwald
Es haben Neuwahlen des Vorstandes stattgefunden. Die Ortsge-
meinde Föhren wird diesem angehören, vertreten durch die Orts-
bürgermeisterin. Es sei der Vorschlag aufgekommen, 2019 die 
Meulenwaldwanderung des Vereins Meulenwald gemeinsam mit 
der gemeindeeigenen Meulenwaldwanderung durchzuführen.
1.9. Veranstaltungshinweise
Die Vorsitzende weist auf verschiedene Veranstaltungstermine hin.
2. Offene Jugendarbeit Föhren
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt die Vorsitzende die päda-
gogische Mitarbeiterin des Jugendtreffs Marie Schönherr sowie den 
Leiter des Jugendbüros der Verbandsgemeinde Schweich, Herrn 
Dirk Marmann. Anschließend nimmt sie Bezug auf die Sitzung des 
Ortsgemeinderates vom 15.04.2019, in der bereits über einen Be-
darf für weitere Angebote der Offenen Jugendarbeit in Föhren be-
raten worden ist. Insbesondere Ferienangebote und auch Projek-
te, die sich an den Interessen der Jugendlichen orientieren, sollen 
die bisherige Arbeit demnach sinnvoll ergänzen. Zur Erarbeitung 
eines Konzepts fand hierzu am 07.05.2019 eine Sitzung des Aus-
schusses für Familie, Jugend und Soziales statt, zu der auch alle 
Ratsmitglieder eingeladen waren. In der Sitzung wurde zunächst 
die Ausgangslage erörtert und anschließend Ideen für ein Konzept 
gemeinsam erarbeitet.
Anschließend übergibt die Vorsitzende das Wort an Frau Schön-
herr und Herrn Marmann, die noch einmal die wichtigsten Eckpunk-
te aufzeigen.
Die Ausgangslage wird demnach wie folgt beschrieben:
Die offene Jugendarbeit in Föhren ist begrenzt auf die Öffnung des 
Jugendraumes an zwei Tagen in der Woche. Neben Nachfragen 
danach, ob man den Jugendraum nicht öfter aufmachen könne, 
seien ebenfalls Anmerkungen zu einem Bedarf von Ferienbetreu-
ungen geäußert worden. Gerade um ein Betreuungsangebot zu 
generieren und die offene Jugendarbeit in der Ortsgemeinde zu 
beleben, möchte die Ortsgemeinde daher ein Pilotprojekt in diesem 
Kontext starten.
Folgende Zielsetzung wird mit dem Pilotprojekt verfolgt:
Künftig soll - durch eine verbesserte Präsenz - eine größere Parti-
zipation an der offenen Jugendarbeit und den Aktionen im Dorf er-
reicht werden. Verschiedene Workshops und Ferienbetreuungsan-
gebote sollen dies unterstützen und gleichzeitig den Raum für ein 
neues Publikum öffnen. Durch die geplante und erwünschte Parti-
zipation soll auch außerhalb des Jugendraumes eine Jugendkultur 
entstehen, welche sich beispielsweise durch die Hilfe an Dorffesten 
stärker in das Gemeindeleben mit einbringt. Dadurch wird nicht nur 
das Leben im Dorf lebendiger, sondern auch die Selbstständigkeit 
und das Verantwortungsbewusstsein der Jugendlichen gestärkt. 
Insgesamt sollen die Öffnungszeiten des Offenen Jugendtreffs er-
weitert und zusätzliche Angebote in den Ferien, sowie Workshops 
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einem Wohngebäude beantragt. Das Grundstück befindet sich in 
der Gemarkung Föhren, Flur 13, Nr. 149/4 und 150/1.
Die Vorsitzende teilt mit, dass die Stellungnahme des Sanierungs-
planers anfordert worden sei. Nach Rücksprache mit der Verwal-
tung seien ausreichend Stellplätze nachgewiesen.
Es ergeht der nachfolgende Beschluss.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Föhren beschließt das Einvernehmen 
zum Bauvorhaben uneingeschränkt zu erteilen.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 17
5. Bauhof; Beschaffung eines Pritschenwagens
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt die Vorsitzende Herrn 
Loskyll von der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich und er-
läutert, dass in den Sitzungen des Ortsgemeinderates vom 21.02. 
und 15.04.2019 bereits über die Ausschreibung sowie Beschaffung 
eines Pritschenfahrzeuges für den Bauhof beraten worden ist.
Durch die Verbandsgemeindeverwaltung wurden Informationsan-
gebote für Fahrzeuge mit konventionellem Antrieb und Elektroan-
trieb eingeholt. Anschließend übergibt die Vorsitzende das Wort an 
Herrn Loskyll, der die Info-Angebote für Kauf und Leasing näher 
vorstellt. Ein Vorteil des konventionellen Antriebs liegt nach den 
Ausführungen von Herrn Loskyll vor allem in den um ca. 30.000 € 
günstigeren Anschaffungskosten. Zudem ist der Pritschenwagen in 
der für die anfallenden Tätigkeiten erforderlichen Ausführung (mit 
Doppelkabine und Anhängerkupplung) erhältlich. Im Vergleich dazu 
sprechen die Umweltfreundlichkeit -kein Ausstoß von CO2 - sowie 
die geringeren Verbrauchswerte für den Elektroantrieb.
Aufgrund der Vorbildfunktion sieht der Ortsgemeinderat in der An-
schaffung eines Elektro-Pritschenwagens zudem auch einen wich-
tigen Beitrag zum Klimaschutz für die kommenden Generationen.
Hinsichtlich der laufenden Wartungskosten erklärt Herr Loskyll, 
dass die angefragten Lieferanten aufgrund fehlender Erfahrungs-
werte im Bereich Elektro keine genauen Angaben machen und da-
her für diesen Bereich kein Vergleich gezogen werden kann.
Im Rahmen der eingehenden Beratung wird dem Gemeindearbeiter 
Franz Lambrecht einstimmig das Rederecht erteilt. Herr Lambrecht 
befürwortet dabei den konventionellen Antrieb, da die Elektrofahr-
zeuge nach den Ausführungen von Herrn Loskyll derzeit noch nicht 
in der gewünschten Ausführung (Doppelkabine und Anhängerkupp-
lung) erhältlich sind. Dies sei für die auszuführenden Tätigkeiten 
im Bauhof seiner Ansicht nach jedoch erforderlich. Die Ortsbürger-
meisterin bestätigt diese Aussagen und plädiert für eine Lösung, 
die die Arbeitsabläufe sichern und gewährleisten. Der Markt biete 
ihrer Ansicht nach aktuell kein passendes Elektroantriebsmodell, 
welches diese Voraussetzungen erfülle. Zudem seien die Anschaf-
fungskosten im Vergleich auch weitaus höher.
Nach Abwägung aller Argumente ergehen die nachfolgenden Be-
schlüsse.
1. Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Föhren beschließt die Ersatzbeschaffung 
des Pritschenfahrzeuges für den Bauhof mit der Antriebsart 
Elektro.
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich
Ja-Stimmen: 9 Nein-Stimmen: 8
2. Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Föhren entscheidet sich im Hinblick auf 
die Finanzierung das Fahrzeug käuflich zu erwerben.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Nein-Stimmen: 10 Enthaltung: 6
3. Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Föhren entscheidet sich im Hinblick auf 
die Finanzierung das Fahrzeug für 2 Jahre zu leasen.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 10 Enthaltung: 6
4. Beschluss:
Die Verbandsgemeindeverwaltung wird mit der Ausschreibung 
beauftragt. Der Auftrag soll in einer der nächsten Ortsgemein-
deratssitzungen vergeben werden.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 10 Enthaltungen: 6
Ratsmitglied Alexandra Reichsgräfin von Kesselstatt hat die Sitzung 
nach der ersten Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt 
entschuldigt verlassen.

lichkeit sich für eine andere Ausführungsvariante zu entscheiden, 
was sich kostenreduzierend auswirke.
Herr Heinz erläutert ferner, dass aufgrund der anstehenden Folge-
gewerke keine Vergleichsangebote eingeholt worden sind, da dies 
zu Verzögerungen geführt hätte. Die Fa. HTI würde die Arbeiten in 
der Zeit vom 03.-07.06.2019 ausführen. Mit den Holzbauarbeiten 
soll am 11.06.2019 begonnen werden.
Der Ortsgemeinderat Föhren steht dem vorgenannten Verfahren 
äußerst kritisch gegenüber. Im Rahmen der Beratung wird vor al-
lem angemerkt, dass sich der nunmehr gewählte Bauablauf aus 
deren Sicht bereits aus der ursprünglichen Freianlagenplanung 
hätte ergeben müssen. Es könne daher nicht ausgeschlossen wer-
den, dass sich durch die Nichtberücksichtigung dieses Ablaufes bei 
der Ausschreibung auch Mehrkosten für die Ortsgemeinde Föhren 
ergeben haben. Trotzdem müsse man dieser Vorgehensweise zu 
diesem Zeitpunkt der Bauphase zustimmen.
Nach eingehender Beratung ergeht der nachfolgende Beschluss.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Föhren beschließt, die Fa. HTI mit der 
Aufstellung Gabionenwand in der Ausführungsvariante Dolo-
mit zum Angebotspreis von 12.922,83 € brutto zu beauftragen.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 9 Enthaltungen: 8
4. Bauanträge
4.1. L47
Es wird der Neubau einer Flugzeug- und Werkstatthalle beantragt. 
Das Grundstück befindet sich in der Gemarkung Föhren, Flur 5, 
Nr.: 1/10.
Nach kurzer Beratung ergeht der nachfolgende Beschluss.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Föhren beschließt das Einvernehmen 
zum Bauvorhaben uneingeschränkt zu erteilen.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 17
4.2. Butzengasse
Es wird der Neubau eines Carports mit Terrasse beantragt. Das Grund-
stück befindet sich in der Gemarkung Föhren, Flur 30, Nr.: 116/1.
Nach kurzer Beratung ergeht der nachfolgende Beschluss.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Föhren beschließt das Einvernehmen 
zum Bauvorhaben uneingeschränkt zu erteilen.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 17
4.3. Auf dem Steinhäufchen
Es wird der Neubau einer Gewerbehalle mit Büro und Wohnhaus 
(inkl. Doppelgarage) beantragt. Das Grundstück befindet sich in der 
Gemarkung Föhren, Flur 15, Nr. 142/4.
Die Vorsitzende führt aus, dass nach Ansicht der Verwaltung das 
Bauvorhaben städtebaulich unbedenklich sei, auch wenn die 
Wohn-/Nutzfläche mehr als doppelt so groß sei wie die gewerblich 
genutzte Fläche.
Nach kurzer Beratung ergeht der nachfolgende Beschluss.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Föhren erteilt uneingeschränkt das Ein-
vernehmen zum Bauvorhaben.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 15 Enthaltungen: 1
Das Ratsmitglied Alexandra Reichsgräfin von Kesselstatt hat an 
der Beschlussfassung nicht teilgenommen.
4.4. Pfarrer-Oden-Straße
Es wird eine Verlängerung der Genehmigung für den bereits erteil-
ten Bauvorbescheid beantragt. Inhaltlich geht es bei diesem Bau-
vorhaben um den Neubau von 3 Reihenhäusern sowie den Umbau 
eines Wohnhauses. Das Grundstück befindet sich in der Gemar-
kung Föhren, Flur 8, Nr.: 489/1 sowie 490/1.
Nach kurzer Beratung ergeht der nachfolgende Beschluss.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Föhren erteilt das Einvernehmen für die 
Verlängerung der Genehmigung.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 16 Enthaltungen: 1
4.5. Hauptstraße
Es wird eine Nutzungsänderung bzw. der Umbau einer Apotheke zu 
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Kosten pro Schriftzug werden mit 300 Euro netto (357 Euro brut-
to) angeboten. Darin eingeschlossen ist die Abholung der Platte in 
Föhren, die Beschriftung und die abschließende Montage.
Die Kosten übersteigen damit den in der Satzung festgesetzten 
Betrag, sodass im Falle einer Auftragsvergabe eine Änderung der 
Anlage zur Friedhofsgebührensatzung erforderlich ist.
Alternativ dazu hat die VGV die Firma Schönborn um ein Vergleich-
sangebot gebeten, ohne die Abholung, Lieferung und Montage der 
Platten. Die reine Beschriftung der Namensplatten wird in diesem 
Fall mit 240 Euro netto (286 Euro brutto) angeboten. Dies setzt je-
doch voraus, dass ein Gemeindearbeiter die Platte nach Trier bringt 
und nach Beschriftung dort wieder abholt und selbst vor Ort an der 
Stele anbringt.“
Der Ortsgemeinderat Föhren spricht sich im Rahmen der Beratung 
dafür aus, die Gemeindearbeiter mit dieser Tätigkeit nicht noch zu-
sätzlich zu belasten. Einzig die abschließende Montage nach er-
folgter Beschriftung soll entgegen des Beschlussvorschlages durch 
die Gemeindearbeiter und nicht durch den Steinmetz erfolgen.
Es ergehen daher die nachfolgenden Beschlüsse.
1. Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Föhren beschließt den Auftrag an die Fir-
ma Schönborn aus Trier zu vergeben. Die Abholung der Na-
mensplatten sowie die Beschriftung soll durch den Steinmetz 
erfolgen.
2. Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Föhren beschließt die Anlage zur Fried-
hofsgebührensatzung wie folgt zu ändern:
II. Urnengrabstätten
c) in den Urnenstelen
- Beschriftung der Namensplatte (je Beisetzung) 300,00 € 
360,00 € .
Abstimmungsergebnis:
jeweils einstimmig
Ja-Stimmen: 16
3. Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Föhren entscheidet sich beim Schriftbild 
für die Ausführungsvariante 2 (SH3-V).
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich
Ja-Stimmen: 11 Nein-Stimmen: 2 Enthaltungen: 2
Ratsmitglied Monika Müller hat an der Beschlussfassung zum 
Schriftbild (3. Beschluss) nicht teilgenommen.
8. Verschiedenes
Aus der Mitte des Rates ist folgende Anregung abgegeben worden:
- Nachtrag zu Top 5: Hinweis auf ein Suchmaschinenergebnis 

für einen Pritschenwagen mit Elektroantrieb, Doppelkabine & 
Anhängerkupplung

9. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse

Die Vorsitzende gibt bekannt, dass im nichtöffentlichen Teil der Sit-
zung folgende Beschlüsse getroffen worden sind:
Grundstücks- und Vertragsangelegenheiten:
- Ein Antrag zum Grundstückserwerb wird zurückgestellt bis die 

ISEK-Maßnahmen vollständig abgeschlossen sind
- Ein Grundstückstauschangebot wird abgelehnt, stattdessen 

soll der bestehende Pachtvertrag weiter fortgesetzt werden
Personalangelegenheiten:
- iner Beschäftigung für die Durchführung des Pilotprojektes „Of-

fene Jugendarbeit Föhren“ wird zugestimmt

Kenn
n Rainer müller  n sprechzeiten
n 06502 2391      Di. 18:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@kenn.de      bei bedarf weitere termine
n www.kenn.de      nach Absprache

Bekanntmachung
über die Einberufung einer 

Ersatzperson für den Ortsgemeinderat Kenn
Bei der Wahl zum Ortsgemeinderat am 26. Mai 2019 wurde ich, 
Rainer Müller, in den Ortsgemeinderat gewählt. Gleichzeitig wurde 
ich bei der Wahl des Ortsbürgermeisters zum Ortsbürgermeister 
gewählt. Da ich als Ortsbürgermeister dem Ortsgemeinderat nicht 
als Ratsmitglied angehören darf, habe ich die Wahl in den Ortsge-
meinderat nicht angenommen.

6. ISEK (Integriertes städtebauliches Entwicklungskon-
zept); Vergabe Planungleistungen

6.1. Mühleneck/ Bachstraße; Geländer und Treppenaufgang
Die Vorsitzende verweist auf die Sitzung vom 15.04.2019 in der 
beschlossen worden ist, von den „Föhrener Büros“ Angebote einzu-
holen. Auf Nachfrage der Ortsbürgermeisterin teilten diese jedoch 
mit, dass derzeit keine Kapazitäten zur Verfügung stehen. Weiter-
hin handele es sich vorliegend um Tiefbauarbeiten, die von Archi-
tekturbüros nicht bearbeitet werden.
Seitens der Verwaltung werden daher einige Büros zur Umsetzung 
der Maßnahme vorgeschlagen. Nach Auskunft der Vergabestelle 
kann die Auftragsvergabe direkt an eines der Büros erfolgen.
Nach kurzer Beratung ergeht der nachfolgende Beschluss.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Föhren beschließt den Auftrag für die 
Planungsleistungen zur Umsetzung der Maßnahme an die Fa. 
BFH, Trier zu vergeben.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 14 Enthaltungen: 2
6.2. Müllershübel; Neugestaltung des Quartierparkplatzes
Die Vorsitzende nimmt auch hier Bezug auf die Sitzung vom 
15.04.2019. Wie beim vorherigen Tagesordnungspunkt sind eben-
falls die „Föhrener Büros“ angefragt worden. Es sei jedoch auch 
hier mitgeteilt worden, dass derzeit keine Kapazitäten zur Verfü-
gung stehen und es vorliegend um Tiefbauarbeiten gehe, die von 
Architekturbüros nicht bearbeitet werden.
Seitens der Verwaltung werden daher einige Büros zur Umsetzung 
der Maßnahme vorgeschlagen. Nach Auskunft der Vergabestelle 
kann die Auftragsvergabe direkt an eines der Büros erfolgen.
Aus Sicht der Verwaltung sollten die Maßnahmen Mühleneck/Bach-
straße und Müllershübel nach Möglichkeit durch ein Büro bearbei-
tet werden.
Der Ortsgemeinderat Föhren folgt dieser Ansicht. Es ergeht der 
nachfolgende Beschluss.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Föhren vergibt den Auftrag für die Pla-
nungsleistungen zur Umsetzung der Maßnahme an die Fa. 
BFH, Trier.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 14 Enthaltungen: 2
6.3. Abbruch Haus Götteneck 20
Der Ortsgemeinderat Föhren hat am 15.04.2019 beschlossen, bei 
der beabsichtigten Ausschreibung nicht an Architekten, sondern an 
Abbruchunternehmer heranzutreten, die die Statik mit übernehmen 
sollen.
Aus Sicht der Verwaltung sei jedoch ein Architekturbüro zu beauf-
tragen, welches ein Leistungsverzeichnis erstellt und die Abbruch-
arbeiten fachlich begleitet. Bei der VGV Schweich seien hierfür kei-
ne Kapazitäten vorhanden.
Seitens der Verwaltung werden daher einige Büros zur Umsetzung 
der Maßnahme vorgeschlagen. Nach Auskunft der Vergabestelle 
kann die Auftragsvergabe direkt an eines der Büros erfolgen.
Nach kurzer Beratung ergeht der nachfolgende Beschluss.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Föhren vergibt den Auftrag für die Pla-
nungsleistungen zur Umsetzung der Maßnahme an die Fa. 
Schuh + Weyer, Schweich.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 16
7. Vergabe Beschriftung Namensplatten Urnenstele und Än-

derung der Friedhofsgebührensatzung
Die Vorsitzende nimmt Bezug auf die nachfolgende Sitzungsvorlage:
„Der Ortsgemeinderat Föhren hat in seiner Sitzung am 21.03.2019 
die Neufassung der Friedhofsgebührensatzung beschlossen. Im 
Rahmen dessen wurde festgehalten die Beschriftung der Namens-
platten für die Urnenstelen künftig an einen Steinmetz zu vergeben, 
um eine einheitliche Verarbeitung zu gewährleisten. Die Gebühren 
in Höhe von 300,00 Euro wurden in der Anlage zur Friedhofsgebüh-
rensatzung bereits festgelegt und werden somit durch die Grabnut-
zungsberechtigten übernommen.
Diese 300 Euro stammen aus Vergleichen der umliegenden Orts-
gemeinden.
Am 12.04.2019 wurden mittels einer Preisanfrage 3 örtliche Stein-
metze zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. Lediglich die Fir-
ma Schönborn aus Trier hat jedoch ein Angebot abgegeben. Die 
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Der Vorsitzende gibt weitere Hinweise zum Ablauf der Wahl, zur 
Kennzeichnung der Stimmzettel und zu den einzelnen Wahlgängen 
in Abhängigkeit davon, wie viele Wahlvorschläge gemacht werden.
4.1. Erste/r Beigeordnete/r
Für die Wahl des I. Beigeordneten wird von Ratsmitglied Dr. Burk-
hard Apsner von der FWG-Fraktion Herr Bernd Kettermann vorge-
schlagen.
1. Wahlgang:
Der 1. Wahlgang für die Wahl des I. Beigeordneten hat folgen-
des Ergebnis:
stimmberechtigte Ratsmitglieder: 18
abgegebene Stimmzettel: 18
Es entfallen auf Herr Bernd Kettermann 17 Ja-Stimmen sowie 1 
Nein-Stimme.
Ortsbürgermeister Müller stellt unter Hinzuziehung des Wahlvor-
standes fest, dass Herr Bernd Kettermann zum 1. Beigeordneten 
der Ortsgemeinde Kenn gewählt ist.
Herr Bernd Kettermann nimmt die Wahl an und bedankt sich für das 
erwiesene Vertrauen.
Ortsbürgermeister Müller trägt den Inhalt der Ernennungsurkunde 
vor und händigte diese Herrn Bernd Kettermann aus. Der 1. Beige-
ordnete Bernd Kettermann leistet sodann den nach dem Landesbe-
amtengesetz Rheinland-Pfalz (LBG) vorgeschriebenen Diensteid.
Anschließend führt Ortsbürgermeister Müller den 1. Beigeordneten 
Bernd Kettermann gemäß § 54 Abs. 1 GemO in sein Amt ein.
4.2. Weitere Beigeordnete
4.2.1 Wahl des II. Beigeordneten
Für die Wahl des II. Beigeordneten wurde von Ratsmitglied Klaus 
Olejnizak von der CDU-Fraktion Frau Silvia Festa vorgeschlagen.
1. Wahlgang:
Der 1. Wahlgang für die Wahl des II. Beigeordneten hatte fol-
gendes Ergebnis:
stimmberechtigte Ratsmitglieder: 18
abgegebene Stimmzettel: 18
Es entfallen auf Frau Silvia Festa 16 Ja-Stimmen sowie 2 Nein-
Stimmen.
Ortsbürgermeister Müller stellt unter Hinzuziehung des Wahlvor-
standes fest, dass Frau Silvia Festa zur II. Beigeordneten der Orts-
gemeinde Kenn gewählt ist.
Frau Silvia Festa nimmt die Wahl an und bedankt sich für das er-
wiesene Vertrauen.
Ortsbürgermeister Müller trägt den Inhalt der Ernennungsurkunde 
vor und händigt diese Frau Silvia Festa aus. Die Vereidigung und 
Amtseinführung konnten entfallen, da Frau Silvia Festa wiederge-
wählt wurde (§ 54 Abs. 1 Satz 3 GemO).
4.2.2 Wahl des III. Beigeordneten
Für die Wahl des III. Beigeordneten wurde von Ratsmitglied Micha-
el Feltes von der SPD-Fraktion Herr Klaus Wagner vorgeschlagen.
1. Wahlgang:
Der 1. Wahlgang für die Wahl des III. Beigeordneten hatte fol-
gendes Ergebnis:
stimmberechtigte Ratsmitglieder: 19
abgegebene Stimmzettel: 19
Es entfallen auf Herr Klaus Wagner 15 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stim-
men und 1 Enthaltung.
Hinweis:
Während der Wahlhandlung erschien um 19.45 Uhr das gewählte 
Ratsmitglied Katharina Porten, die sich für ihr Zuspätkommen ent-
schuldigte. Ortsbürgermeister Müller verpflichtete sodann Frau Por-
ten gemäß § 30 Absatz 2 GemO namens der Ortsgemeinde Kenn 
durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten. 
Da die Wahlhandlung noch nicht abgeschlossen war, konnte das 
Ratsmitglied Katharina Porten noch hieran teilnehmen. Hierdurch 
hat sich die Zahl der stimmberechtigten Ratsmitglieder von bisher 
18 auf 19 erhöht.
Ortsbürgermeister Müller stellt unter Hinzuziehung des Wahlvor-
standes fest, dass Herr Klaus Wagner zum III. Beigeordneten der 
Ortsgemeinde Kenn gewählt ist.
Herr Klaus Wagner nimmt die Wahl an und bedankte sich für das 
erwiesene Vertrauen.
Ortsbürgermeister Müller trägt den Inhalt der Ernennungsurkunde 
vor und händigt diese Herrn Klaus Wagner aus. Der III. Beigeordne-
te Klaus Wagner leistet sodann den nach dem Landesbeamtenge-
setz Rheinland-Pfalz (LBG) vorgeschriebenen Diensteid.
Anschließend führt Ortsbürgermeister Müller den III. Beigeordneten 
Klaus Wagner gemäß § 54 Abs. 1 GemO in sein Amt ein.
Bürgermeisterin Horsch gratuliert allen neu- und wiedergewählten 
Ratsmitgliedern zum erworbenen Ratsmandat und den neugewähl-
ten Beigeordneten zur Wahl. Sie wünscht viel Erfolg und eine glück-

Gemäß § 45 Kommunalwahlgesetz i. V. m. § 66 Kommunalwahl-
ordnung gebe ich bekannt, dass

Herr Hans-Dieter Eiden
als Ersatzperson in den Ortsgemeinderat Kenn einberufen wurde.

Kenn, 08.07.2019
Rainer Müller, Ortsbürgermeister

als Gemeindewahlleiter

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des Ortsgemeinderates Kenn am 26.06.2019
Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeister Rainer Müller und in An-
wesenheit von Bürgermeisterin Christiane Horsch sowie Schriftfüh-
rer Josef Weins findet am 26.06.2019 im Rathaus, Bahnhofstraße 
28 in Kenn eine Sitzung des Ortsgemeinderates Kenn statt.
In dieser Sitzung werden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Mitteilungen
Der Ortsgemeinderat nimmt von folgender Mitteilung des Vor-
sitzenden Kenntnis:
1.1 Ausbau Garten-/Bergstraße
Die Arbeiten zum Ausbau der Garten-/Bergstraße gehen planmäßig 
voran. Von Seiten der Anwohner wurden noch keine nennenswer-
ten Beschwerden zur Bauausführung oder zu Beeinträchtigungen 
vorgetragen.
2. Verpflichtung der Ratsmitglieder
Der geschäftsführende Ortsbürgermeister Rainer Müller gratuliert 
den Mitgliedern des neu gewählten Rates zu ihrer Wahl und spricht 
sich für eine gute Zusammenarbeit zum Wohle der Allgemeinheit in 
der nun folgenden Wahlperiode aus.
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass sich die Pflichten der 
Ratsmitglieder insbesondere aus den §§ 20 (Schweigepflicht), 21 
(Treuepflicht), 22 (Ausschließungsgründe) und 30 Abs.1 (Rechte 
und Pflichten der Ratsmitglieder) der Gemeindeordnung (GemO) 
ergeben. Auf die verteilten Kommunalbreviere, in denen die Ge-
meindeordnung abgedruckt ist und die entsprechenden Vorschrif-
ten nachgelesen werden können, wird verwiesen.
Sodann verpflichtet der geschäftsführende Ortsbürgermeister Mül-
ler gemäß § 30 Absatz 2 der Gemeindeordnung die Ratsmitglieder 
namens der Ortsgemeinde Kenn durch Handschlag auf die gewis-
senhafte Erfüllung ihrer Pflichten.
3. Ernennung des Ortsbürgermeisters
Die Ernennung des neugewählten Ortsbürgermeisters obliegt 
gemäß § 54 Abs. 2 GemO bei Wiederwahl dem noch im Amt be-
findlichen allgemeinen Vertreter, also der geschäftsführenden 1. 
Beigeordneten Silvia Festa, die auch den Vorsitz zu diesem Tages-
ordnungspunkt führt.
Die geschäftsführende 1. Beigeordnete Silvia Festa gibt bekannt, 
dass bei der am 26.05.2019 stattgefundenen Ortsbürgermeister-
wahl Herr Rainer Müller zum ehrenamtlichen Ortsbürgermeister 
der Ortsgemeinde Kenn gewählt wurde. Sie gratuliert Herrn Müller 
zu seiner Wahl und übermittelte die besten Wünsche für die kom-
mende Amtszeit. Sodann verliest sie die Ernennungsurkunde und 
händigte diese Herrn Müller aus.
Die Vereidigung und Amtseinführung konnten entfallen, da Herr 
Müller wiedergewählt wurde (§ 54 Abs. 1 Satz 3 GemO).
Ortsbürgermeister Müller bedankt sich für das erwiesene Vertrauen 
und die Glückwünsche zu seiner Wahl.
4. Wahl der Beigeordneten, Ernennung, Vereidigung und 

Einführung in das Amt
Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeister Müller wird die Wahl der 
Beigeordneten durchgeführt.
Zu Beginn teilt Ortsbürgermeister Müller mit, dass er als Vorsitzen-
der des Gemeinderates bei den nun folgenden Wahlen kein Stimm-
recht habe (§ 36 Absatz 3 GemO).
Bildung des Wahlvorstandes
Einleitend führt der Vorsitzende aus, dass zunächst ein Wahlvor-
stand zu bilden sei. Der Wahlvorstand besteht aus dem Vorsitzen-
den (= Ortsbürgermeister) und mindestens zwei vom Ortsbürger-
meister bestimmten Ratsmitgliedern (§ 25 Abs. 8 Satz 1 MGeschO).
Ortsbürgermeister Müller bestimmt sodann die Ratsmitglieder Hil-
degard Jakobs und Dr. Monika Escher-Apsner für die Bildung des 
Wahlvorstandes.
Wahl der Beigeordneten
Ortsbürgermeister Müller führt aus, dass die Beigeordneten nach 
§ 53a Absatz 1 GemO durch den Gemeinderat gewählt werden. 
Wählbar ist, wer Bürger der Ortsgemeinde ist und das 23. Lebens-
jahr vollendet hat. Die Wahl erfolgt durch Stimmzettel in geheimer 
Abstimmung in öffentlicher Sitzung.
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Ratsmitglied Thomas Flesch weist darauf hin, dass vor der geplan-
ten abschließenden Beschlussfassung über den Bauantrag in der 
Sitzung am 14.08.2019 die Unterlagen zwingend vorberaten wer-
den müssen. Insofern bitte er um Auskunft, ob diesbezüglich noch 
eine Ausschusssitzung geplant sei. Der Vorsitzende teilt mit, dass 
dies noch offen sei und zu gegebener Zeit entschieden werde.
Ratsmitglied Christoph Rhein erinnert nochmals daran, frühzeitig 
die Arbeitsgruppe „Kindertagesstätte“ ins Leben zu rufen. Es biete 
sich ja geradezu an, die Arbeitsgruppe mit der Vorberatung der An-
tragsunterlagen zu beauftragen.
6.6 Ratsmitglied Frank Glöckner
Einführung Ratsinformationssystem
Auf Nachfrage teilt Bürgermeisterin Horsch mit, dass sich die Ein-
führung des Ratsinformationssystems auf Grund des aktuellen Perso-
nalmangels in der Verwaltung verschieben wird. Einen genauen Ter-
min, wann mit der Einführung zu rechnen sei, könne sie nicht nennen.

Leiwen
n sascha Hermes  n sprechzeiten
n 06507 3378      sa. 08:00 - 10:00 Uhr
n buergermeister@leiwen.de      und nach Vereinbarung
n www.leiwen.de

Bekanntmachung
über die Einberufung einer 

Ersatzperson für den Ortsgemeinderat Leiwen
Bei der Wahl zum Ortsgemeinderat am 26. Mai 2019 wurde Herr 
Johannes Weis in den Ortsgemeinderat gewählt. Er hat schriftlich 
erklärt, dass er auf das Amt des Ratsmitglieds verzichtet.
Gemäß § 45 Kommunalwahlgesetz i. V. m. § 66 Kommunalwahl-
ordnung gebe ich bekannt, dass

Frau Julia Werner
als Ersatzperson in den Ortsgemeinderat Leiwen einberufen wurde.

Leiwen, 08.07.2019
Sascha Hermes, Ortsbürgermeister

als Gemeindewahlleiter

Bekanntmachung
über die Einberufung einer 

Ersatzperson für den Ortsgemeinderat Leiwen
Bei der Wahl zum Ortsgemeinderat am 26. Mai 2019 wurde ich, Sa-
scha Hermes, in den Ortsgemeinderat gewählt. Gleichzeitig wurde 
ich bei der Wahl des Ortsbürgermeisters zum Ortsbürgermeister 
gewählt. Da ich als Ortsbürgermeister dem Ortsgemeinderat nicht 
als Ratsmitglied angehören darf, habe ich die Wahl in den Ortsge-
meinderat nicht angenommen.
Gemäß § 45 Kommunalwahlgesetz i. V. m. § 66 Kommunalwahl-
ordnung gebe ich bekannt, dass

Frau Sandra Berweiler
als Ersatzperson in den Ortsgemeinderat Leiwen einberufen wurde.

Leiwen, 08.07.2019
Sascha Hermes, Ortsbürgermeister

als Gemeindewahlleiter

Longen
n stefan Egner  n sprechzeiten
n 06502 9356666 o. 0160 71110639      Fr. 19:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@longen.de

Sprechstunde
In den Sommerferien findet die Sprechstunden nur nach vorheriger 
terminlicher Vereinbarung statt. Ich bin unter der Nr.: 0171/8066838 
zu erreichen.

Longen, 08.07.2019
Stefan Egner, 1. Beigeordneter

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des 

Ortsgemeinderates Longen am 03.07.2019
Unter dem Vorsitz von 1. Beigeordneter Stefan Egner und in Anwe-
senheit von Schriftführer/in Anna Monzel findet am 03.07.2019 im 
Bürgerhaus, Bergstraße 9 in Longen eine Sitzung des Ortsgemein-
derates Longen statt.

liche Hand bei allen anstehenden Entscheidungen. Gleichzeitig ap-
pelliert sie an alle, in der kommenden Legislaturperiode den Auftrag 
der Wähler zu erfüllen und eine konstruktive und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zum Wohle der Ortsgemeinde Kenn zu suchen.
5. Auftragsvergabe Reparatur Rasenmäher
Ortsbürgermeister Müller teilt mit, dass in der letzten Woche die 
Hydraulikpumpe an dem gemeindeeigenen Husquarna-Frontra-
senmäher ausgefallen sei. Die Reparaturkosten belaufen sich nach 
dem vorliegenden Kostenvoranschlag der Fa. MOHBA, Trier, auf 
3.005,98 €. Da der Rasenmäher dringend benötigt werde, müsse 
die Reparatur schnellstmöglich in Auftrag gegeben werden.
Auf Nachfrage teilte der Vorsitzende mit, dass der Rasenmäher ca. 
7 Jahre als sei und bei einer Neuanschaffung mit Kosten in Höhe 
von über 30.000,- € gerechnet werden müsse.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt einstimmig, den Auftrag zur Repa-
ratur des Frontrasenmähers auf der Grundlage des Angebots vom 
25.06.2019 an die Fa. MOHBA, Trier, zum Angebotspreis in Höhe 
von 3.005,98 € zu vergeben.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 20
6. Verschiedenes
Unter diesem Tagesordnungspunkt werden folgende Anfragen 
und Anregungen behandelt:
6.1 Ortsbürgermeister Rainer Müller
Sitzungstermin
Die nächste Sitzung des Ortsgemeinderates findet am 14.08.2019 statt.
6.2 Ortsbürgermeister Rainer Müller
Benennung der Fraktionsvorsitzenden
Folgende Fraktionsvorsitzende werden benannt:
FWG-Fraktion: Dr. Burkhard Apsner
CDU-Fraktion: Klaus Olejnizak
SPD-Fraktion: Michael Feltes
Die Fraktionsvorsitzenden erhalten in der bevorstehenden Legisla-
turperiode die Entwürfe der Sitzungsniederschriften von den Orts-
gemeinderatssitzungen zur Korrekturlesung.
6.3 Ratsmitglied Dr. Burkhard Apsner
Sachstand Hochwasserschutzkonzept
Auf Nachfrage teilt Ortsbürgermeister Müller mit, dass er in einer 
Bekanntmachung im Amtsblatt über den aktuellen Sachstand zur 
Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes informiert habe. 
Der Schwerpunkt der Maßnahmen erstrecke sich auf den oberen 
Bereich des Geischbaches, der als Gewässer 3. Ordnung in die 
Verantwortung des VG Schweich fällt. Daher werden auch die Maß-
nahmen von der Verbandsgemeinde beauftragt und durchgeführt. 
Wann genau mit der stufenweisen Umsetzung des Konzeptes be-
gonnen werden kann, sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar, da 
für die einzelnen Arbeitsabschnitte entsprechende Planungen und 
Förderanträge notwendig sind.
Im Anschluss erläutert Bürgermeisterin Christiane Horsch die ge-
plante Umsetzung aus Sicht der Verbandsgemeinde. Die vorgetra-
genen Zuständigkeiten wurden so von ihr bestätigt.
Ratsmitglied Dr. Burkhard Apsner regt an, die Umsetzung des 
Hochwasserschutzkonzeptes in einer der nächsten Ortsgemeinde-
ratssitzungen unter einem eigenständigen Tagesordnungspunkt zu 
behandeln.
6.4 Ratsmitglied Frank Glöckner
Ausbau Garten-/Bergstraße
Ratsmitglied Frank Glöckner teilt mit, dass die Baustellenbeschilde-
rung im Ausbaubereich in der Garten-/Bergstraße überprüft werden 
sollte. Weiterhin bitte er darum, zu prüfen, ob nicht eine entspre-
chende Umleitungsbeschilderung zur Umfahrung der Baustelle auf-
gestellt werden könnte.
6.5 Ratsmitglied Thomas Flesch
Erweiterung/Umbau Kindertagesstätte
Ratsmitglied Thomas Flesch fragt nach, wie der aktuelle Sachstand 
in Sachen Erweiterung/Umbau der Kindertagesstätte sei.
Ortsbürgermeister Müller führt aus, dass das Büro Schuh, Sch-
weich, derzeit mit der Umsetzung des Planungsauftrages zur Er-
weiterung bzw. zum Umbau der Kindertagesstätte beschäftigt sei. 
Grundlage des Auftrages sei der in der Ortsgemeinderatssitzung 
am 22.05.2019 gefasste Beschluss. Vordergründig sei nunmehr, 
die vollständigen Antragsunterlagen zusammenzustellen, damit 
der Förderantrag zur Gewährung der Landeszuwendung bis Ende 
August bei der Kreisverwaltung eingereicht werden könne. Es sei 
beabsichtigt, die Angelegenheit in der Ortsgemeinderatssitzung am 
14.08.2019 unter einem entsprechenden Tagesordnungspunkt zu 
behandeln.



Schweich - 21 - Ausgabe 28/2019

Die Differenz könnte über einen Zuschuss von Innogy RWE vor Ort 
beantragt werden.
- Information über den Verzicht auf das Vorkaufsrecht der land-

wirtschaftlichen Grundstücke Flur 2 Nr. 88 und 89.
- Einige Longener Bürger haben den Vorschlag gemacht, eine 

Wellnessbank anzuschaffen. Der Rat möchte, dass vorab ein 
angemessener Platz gefunden wird.

- Reinhold Frick fragt nach, wie lange die Reparatur/Beseitigung 
des Wasserrohrbruchs dauert. Herr Egner wird hierzu mit ei-
nem Mitarbeiter der Verwaltung Rücksprache halten.

6. Verabschiedung der ausgeschiedenen Ratsmitglieder
Der 1. Beigeordnete bedankt sich im Namen aller Longener Bürger 
bei den ehemaligen Ratsmitgliedern. Er überreicht den folgenden 
Anwesenden eine Dankesurkunde für die ehrenamtliche Tätigkeit 
als Ratsmitglied:
- Reinhold Frick für die Tätigkeit als 1. Beigeordneter von 1984-

1994 und von 1999-2009, sowie für die Mitgliedschaft im Orts-
gemeinderat von 1984-2019.

- Michaela Sczepaniak für die Mitgliedschaft im Ortsgemeinderat 
von 2009-2019.

Die ehemaligen Ratsmitglieder Markus Eckert und Sara Lamber-
ty waren nicht anwesend. Ihre Urkunden werden später von Herrn 
Egner übergeben.

Longuich
n manfred Wagner  n sprechzeiten
n 06502 1364      mi. 18:30 - 20:00 Uhr
n buergermeister@longuich.de
n www.longuich.de

Bekanntmachung
über die Einberufung einer 

Ersatzperson für den Ortsgemeinderat Longuich
Bei der Wahl zum Ortsgemeinderat am 26. Mai 2019 wurde ich, 
Manfred Wagner, in den Ortsgemeinderat gewählt. Gleichzeitig 
wurde ich bei der Wahl des Ortsbürgermeisters zum Ortsbürger-
meister gewählt. Da ich als Ortsbürgermeister dem Ortsgemeinde-
rat nicht als Ratsmitglied angehören darf, habe ich die Wahl in den 
Ortsgemeinderat nicht angenommen.
Gemäß § 45 Kommunalwahlgesetz i. V. m. § 66 Kommunalwahl-
ordnung gebe ich bekannt, dass

Herr Sascha Thielen
als Ersatzperson in den Ortsgemeinderat Longuich einberufen wurde.

Longuich, 08.07.2019
Manfred Wagner, Ortsbürgermeister

als Gemeindewahlleiter

Seniorenbeauftragter - Sprechzeiten
In den Sommerferien fällt die Sprechstunde des Seniorenbeauf-
tragten aus. Gesprächstermine mit Reinhard Boesten können in 
dieser Zeit telefonisch unter 0151-28374799 oder per Email: boes-
re@web.de vereinbart werden.
Auf Wunsch sind auch Hausbesuche möglich.

Meldung der Wein- und 
Traubenmostbestände

Die Wein- und Traubenmostbestände sind zum Stichtag 31.07.2019 
zu melden. Die Vordrucke zur Abgabe der Meldung der Wein- und 
Traubenmostbestände und zur Meldung der oenologischen Ver-
fahren liegen während der Sprechstunden im Gemeindebüro aus. 
Registrierte Nutzer können die Meldungen auch online über das 
WeinInformationsPortal erstatten. (wip.lwk-rlp.de). Der letzte Abga-
betermin ist der 7. August 2019. Die Abgabe kann bei der Ortsge-
meinde, bei der Verbandsgemeinde Schweich oder direkt bei der 
Landwirtschaftskammer erfolgen.

Longuich, 04.07.2019
Manfred Wagner, Ortsbürgermeister

In dieser Sitzung werden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Mitteilungen

- Der Vorsitzende informiert, dass am Nachmittag des 04.07.2019 
die Prüfung des Spielplatzes stattfindet.

- Im Dorf gibt es noch einige Möglichkeiten Neubauflächen aus-
zuweisen. Ein Mitarbeiter der Verwaltung soll hierzu für die 
nächste Sitzung eingeladen werden. Frau Horsch erläutert den 
Anwesenden das Prozedere.

2. Verpflichtung der Ratsmitglieder
Der 1. Beigeordnete gratuliert den Mitgliedern des neu gewählten 
Ortsgemeinderates zu ihrem Mandat und spricht sich für eine gute 
Zusammenarbeit zum Wohle der Longener Bürger in der kommen-
den Wahlperiode aus. Der Vorsitzende führt aus, dass sich die 
Pflichten der Ratsmitglieder insbesondere aus den §§ 20 (Schwei-
gepflicht), 21 (Treuepflicht), 22 (Ausschließungsgründe) und 30 
Abs. 1 (Rechte und Pflichten der Ratsmitglieder) der Gemeinde-
ordnung (GemO) ergeben und verweist hierzu auf die verteilten 
Kommunalbreviere.
Sodann verpflichtet er alle Ratsmitglieder namens der Ortsgemein-
de Longen gemäß § 30 Abs. 2 GemO durch Handschlag auf die 
gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten.
3. Wahl der Ortsbürgermeisterin/des Ortsbürgermeisters; 

Vorschlag des Wahltages und des Tages einer etwa not-
wendig werdenden Stichwahl

Bei der Kommunalwahl am 26.05.2019 wurde nur eine gültige Be-
werbung eingereicht und der Bewerber nicht gewählt. Nach § 53 
Abs. 1 Satz 9 GemO ist die Wahl des Ortsbürgermeisters zu wie-
derholen, wenn zur Wahl nur eine gültige Bewerbung eingereicht 
worden ist und der Bewerber nicht gewählt wurde.
Den Wahltermin setzt die Kreisverwaltung Trier-Saarburg als Auf-
sichtsbehörde fest (§ 60 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz – KWG). 
Hierzu bittet sie um einen Terminvorschlag. Da dieser Vorschlag 
kein Geschäft der laufenden Verwaltung ist, ist ein Beschluss des 
Ortsgemeinderates erforderlich.
Als Wahltag schlägt die Verwaltung Sonntag, den 29.09.2019 vor, 
eventuell durchzuführende Stichwahl Sonntag, den 13.12.2019.
Bei einem Wahltermin am Sonntag, 29.09.2019 ergeben sich fol-
gende wesentlichen Termine für Wahlvorschlagsträger und den 
Wahlausschuss.
Freitag, 19.07.2019 (Erscheinungstag Amtsblatt)
Bekanntmachung über die Einreichung von Wahlvorschlägen, die 
Bekanntmachung des Wahltages und des Tages einer etwa not-
wendig werdenden Stichwahl.
Montag, 12.08.2019, 18 Uhr Ablauf der Frist zur Einreichung der Wahl-
vorschläge und Ablauf der Frist zur Beseitigung wesentlicher Mängel
Dienstag, 13.08.2019 Letzter Tag für die Berufung der Beisitzer und 
deren Stellvertreter in den Wahlausschuss und Einladung zur 1. 
Sitzung
Montag, 19.08.2019 Letzter Tag für die Sitzung des Wahlausschus-
ses zur Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahl-
vorschläge
Freitag, 13.09.2019 (Erscheinungstag Amtsblatt)
Letzter Tag für die Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvor-
schläge
Sonntag, 29.09.2019 Wahltag
Montag, 30.09.2019 Sitzung des Wahlausschusses zur Feststel-
lung des Wahlergebnisses
Sonntag, 13.10.2019 Stichwahl
Montag, 21.10.2019 Sitzung des Wahlausschusses zur Feststel-
lung des Wahlergebnisses
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt den Termin für die Wiederholungs-
wahl am 29.09.2019 vorzuschlagen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
5. Verschiedenes
Spielplatz:
Die Lokale Aktionsgruppe Mosel (LAG) hat eine Zuwendung für den 
Sonnenschutz auf dem Spielplatz in Höhe von 1.448 € bewilligt. Ein 
Mitarbeiter der Verwaltung hat ein Angebot von der Firma Schwaab 
& Anton für ein Sonnensegel mit den Maßen 6 x 5,60 m angefor-
dert. Dieses liegt bei 2.350,37 € zuzüglich Material und Eigenleis-
tung für das Fundament. Die Ratsmitglieder möchten sich selbst 
um Vergleichsangebote kümmern.
Frau Horsch als Vorsitzende der LAG weist darauf hin, dass das 
Projekt bis zum 31.10.2019 abgerechnet und beim Geschäftsführer 
Herr Goßler eingegangen sein muss.

Reklamationen wegen Nichtzustellung des Amtsblattes nimmt 
der Verlag entgegen unter folgenden Nummern:

06502/9147-335, -336, -713 und -716
Die neue E-Mail-Adresse für Reklamationen ist:

vertrieb@wittich-foehren.de
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munizierenden Röhren lediglich eine Teilwassermenge aus dem 
Mühlenbach entnommen und im oberen Bereich des Grünstreifens 
ausgeleitet. Bedingt durch die Leitungssituation im Bereich der 
Kreuzung „Bachstraße/Kapellenweg“ ist eine Freispiegelleitung, sei 
es in offener Bauweise oder in Vortriebsbauweise, nicht machbar 
(zu viele Zwangs- und Konfliktpunkte mit Bestandsleitungen).
Stattdessen wurde ein hochwertiges Kunststoffrohr eingebaut, wel-
ches zunächst sohlgleich verläuft und im Schacht im oberen Bereich 
des Grünstreifens nach oben steigt. Über das Prinzip der kommuni-
zierenden Röhren funktioniert diese Leitung dann als Druckleitung 
ohne Fremdenergie. Aus hydraulischer Sicht gewährleistet diese 
Leitung einen konstanten Wasserzufluss im neuen Bachbett, ohne 
Gefahr für Überschwemmungen. Für stärkere Wasserführungen 
steht die Verrohrung immer noch zur Verfügung.
Als Zufluss wird am oberen Ende des bestehenden Betongerinnes 
hierfür eine Einlaufstelle aus verklammerten Natursteinen herge-
stellt. Der offene Bachlauf wird am tiefsten Punkt des Grünstreifens 
wieder in die bestehende Bachverrohrung geleitet.
Bei einem Baustellengespräch wurden auch die Arbeiten an dem 
„Blauen Gruppenraum“, ein kleiner aber feiner Wasserspielplatz für 
den Kindergarten, in Augenschein genommen.

Mehring, den 08.07.2019
Jürgen Kollmann, Ortsbürgermeister

Pflege der nicht genutzten 
Grundstücke im Baugebiet

Wir bitten die Eigentümer der noch nicht baulich genutzten Grund-
stücke diese, soweit noch nicht geschehen, abzumulchen und 
entsprechend zu pflegen. Einige Grundstückseigentümer machen 
das vorbildlich – vielen Dank dafür.
Viele Familien wohnen bereits im Baugebiet Zellerberg und haben 
auch ihre Außenanlagen schon angelegt.
Die jetzigen und baldigen Bewohner – ihre zukünftigen Nachbarn – 
sind Ihnen sicherlich dankbar, wenn Sie ihre noch nicht genutzten 
Grundstücke pflegen. Mit diesen Maßnahmen halten Sie auch das 
Baugebiet insgesamt für alle in einem ansehnlichen Zustand.
Wir würden uns freuen, wenn Sie unserer Bitte nachkommen würden.

Mehring, den 08.07.2019
Jürgen Kollmann, Ortsbürgermeister

Verursacher der illegalen 
Bodenablagerung hat sich gemeldet

Der Verursacher, der illegalen Bodenablagerung, hat sich bei der 
Ortsgemeinde gemeldet.
Wir freuen uns darüber, dass er sich selbst bei der Ortsgemeinde 
gemeldet und sein Fehlverhalten eingesehen hat.

Mehring den 08.07.2019
Jürgen Kollmann, Ortsbürgermeister

Herzlichen Glückwunsch 
zur erfolgreichen Teilnahme am 

Innovationswettbewerbs Top 100

V.l.n.r. Jenny Schlag, Ranga Yogeshwar, Michael Schlag bei der 
Übergabe der Auszeichnung in Frankfurt

Die Günter Schlag GmbH aus Mehring/Föhren hat bei der 26. Aus-
gabe des Innovationswettbewerbs Top 100 den Sprung unter die 
Besten geschafft.

Mehring
n Jürgen Kollmann  n sprechzeiten
n 06502 2140      Di. 18:30 - 20:00 Uhr
n buergermeister@mehring-mosel.de      sa. 09:00 - 11:00 Uhr
n www.mehring-mosel.de

Bekanntmachung
über die Einberufung einer 

Ersatzperson für den Ortsgemeinderat Mehring
Bei der Wahl zum Ortsgemeinderat am 26. Mai 2019 wurde ich, 
Jürgen Kollmann, in den Ortsgemeinderat gewählt. Gleichzeitig 
wurde ich bei der Wahl des Ortsbürgermeisters zum Ortsbürger-
meister gewählt. Da ich als Ortsbürgermeister dem Ortsgemeinde-
rat nicht als Ratsmitglied angehören darf, habe ich die Wahl in den 
Ortsgemeinderat nicht angenommen.
Gemäß § 45 Kommunalwahlgesetz i. V. m. § 66 Kommunalwahl-
ordnung gebe ich bekannt, dass

Frau Carina Schneider
als Ersatzperson in den Ortsgemeinderat Mehring einberufen wurde.

Mehring, 08.07.2019
Jürgen Kollmann, Ortsbürgermeister

als Gemeindewahlleiter

Mühlenbach fließt wieder oberirdisch

Eines der Ziele der Renaturierungsmaßnahme im Bereich der 
Bachstraße ist, zumindest Teile des Mühlenbachs wieder an die 
Oberfläche zu bringen und auf dem vorhandenen Grünstreifen ei-
nen neuen Bachlauf anzulegen.

Von l. n. r. von der Bauabteilung der VG Schweich Armin Kopp, vom 
Ing.-Büro LP Engineering Projektleiter Dr. Hugo Hellenbrand, von 
der SGD-Nord Herbert Minn, von der Fa. Lehnen Kurt Bauer und 
Stephan Lindstaedt.

Aufgrund der Tiefenlage der bestehenden Bachverrohrung schei-
det eine vollständige Offenlegung in Verbindung mit dem Rückbau 
der Verrohrung aus. Stattdessen wird über das Prinzip der kom-



Schweich - 23 - Ausgabe 28/2019

Schleich
n Rudolf Körner  n sprechzeiten
n 06507 3322      nach tel. Vereinbarung
n buergermeister@schleich-mosel.de

Bekanntmachung
über die Einberufung einer 

Ersatzperson für den Ortsgemeinderat Schleich
Bei der Wahl zum Ortsgemeinderat am 26. Mai 2019 wurde ich, 
Rudolf Körner, in den Ortsgemeinderat gewählt.
Mit der Ernennung zum Ortsbürgermeister nach der Wahl durch 
den Ortsgemeinderat am 26.06.2019 bin ich als gewähltes Ratsmit-
glied aus dem Ortsgemeinderat ausgeschieden.
Gemäß § 45 Kommunalwahlgesetz i. V. m. § 66 Kommunalwahl-
ordnung gebe ich bekannt, dass

Herr Peter Faber
als Ersatzperson in den Ortsgemeinderat Schleich einberufen wurde.

Schleich, 08.07.2019
Rudolf Körner, Ortsbürgermeister

als Gemeindewahlleiter

Weinstraßenfest „wie et frieja woar“
20. bis 22.07.2019

Die Aufbauarbeiten für unser Weinstraßenfest, beginnen
am Donnerstag, 18.07.2019 ab 18.00 Uhr und werden fortgesetzt
am Freitag, 19.07.2019 ab 18.00 Uhr und
am Samstag, 20.07.2019 ab 09.00 Uhr.
Der Abbau findet am Dienstag, 23.07.2019 ab 09.00 Uhr statt.
Bei den Auf- und Abbauarbeiten kann jeder nach eigener Zeiteintei-
lung mit anpacken!
Für Sonntag und Montag freuen wir uns über Kuchenspenden für 
den Kaffee- und Kuchenstand.
Zum Helferfest sind alle HelferInnen sowohl für Standdienste als 
auch für Auf- und Abbauarbeiten am Dienstag, 23.07.2019 nach 
Abschluss der Abbau- und Aufräumarbeiten (ca. 17.00 Uhr) bei 
Gerneck´s herzlich eingeladen.

Schleich, 08.07.2019
Rudolf Körner, Ortsbürgermeister

Unterrichtung der Einwohner
über die konstituierende Sitzung 

des Ortsgemeinderates Schleich am 26.06.2019
Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeister Rudolf Körner und in An-
wesenheit von Büroleiter Wolfgang Deutsch und Schriftführer/in 
Carolin Welter findet am 26.06.2019 im Gasthaus Drockenmüller, 
Kapellenstraße 5 in Schleich eine Sitzung des Ortsgemeinderates 
Schleich statt.
In dieser Sitzung werden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Verpflichtung der Ratsmitglieder
Der geschäftsführende Ortsbürgermeister Rudolf Körner gratuliert 
den Mitgliedern des neu gewählten Rates zu ihrem Mandat. Er be-
dankt sich bei allen Kandidatinnen und Kandidaten, die für das Eh-
renamt kandidiert haben.
Der Vorsitzende führt aus, dass sich die Pflichten der Ratsmitglie-
der insbesondere aus den §§ 20, 21, 22 und 30 Abs. 1 der Gemein-
deordnung (GemO) ergeben und verweist hierzu auf die verteilten 
Kommunalbreviere.
Sodann verpflichtet er alle Ratsmitglieder namens der Ortsgemein-
de Schleich gemäß § 30 Abs. 2 GemO durch Handschlag auf die 
gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten.
2. Wahl des Ortsbürgermeisters, Ernennung, Vereidigung 

und Einführung in das Amt
Da zu der Wahl des Ortsbürgermeisters keine Bewerbung einge-
reicht wurde, hat der Ortsgemeinderat den Ortsbürgermeister nach 
den Bestimmungen der §§ 53 (2) und 40 GemO zu wählen.
Für das Amt des Ortsbürgermeisters wird das Ratsmitglied und der 
geschäftsführende Ortsbürgermeister Rudolf Körner vorgeschlagen.
In den Wahlausschuss werden neben dem geschäftsführenden 
Ersten Beigeordneten, Michael Scholer, die Ratsmitglieder Dr. Ste-
fanie Kirsch und Georg Lehnen ernannt.
Die nachfolgend durchgeführte geheime Wahl hatte bei 6 stimm-
berechtigten Ratsmitgliedern und 6 abgegebenen Stimmzetteln 
folgendes

Das Unternehmen wurde am 28. Juni von dem Mentor des Wett-
bewerbs, Ranga Yogeshwar, sowie dem wissenschaftlichen Leiter 
des Vergleichs, Prof. Dr. Nikolaus Franke und compamedia in der 
Frankfurter Jahrhunderthalle ausgezeichnet. An Hand einer wis-
senschaftlichen Systematik bewertet TOP 100 das Innovationsma-
nagement mittelständischer Unternehmen. In dem unabhängigen 
Auswahlverfahren überzeugte das Unternehmen besonders mit 
seinem Innovationserfolg. Im Namen der Ortsgemeinde Mehring 
und aller Bürgerinnen und Bürger gratulierte ich dem Unternehmen 
Schlag zu dieser besonderen Auszeichnung herzlich.

Mehring, den 08.07.2019
Jürgen Kollmann, Ortsbürgermeister

Naurath
n 1. beigeordneter  stephan Denis n sprechzeiten
n 06508 991012      mi. 18:00 - 19:00 Uhr und
n buergermeister@naurath-eifel.de      zusätzlich nach Absprache

Klausenwallfahrt
Vor über 300 Jahren am „Margarethentag“ wurde Naurath von ei-
nem schweren Unwetter heimgesucht und die Bürgerinnen und 
Bürger gelobten damals jedes Jahr nach Klausen zu pilgern. So soll 
es auch in diesem Jahr sein. Die Wallfahrt findet am kommenden 
Samstag, dem 13.07.2019 statt. Die Fußpilger starten um 06.30 
Uhr an der Kirche in Naurath. Um 10.00 Uhr ist dann in Klausen 
die Pilgermesse. Herzlichen Dank allen, die diesen guten Brauch 
pflegen und unterstützen.

Naurath, 08.07.2019
Stephan Denis, Erster Beigeordneter

Riol
n Dr. Christel Egner-Duppich  n sprechzeiten
n 06502 930797      mi. 18:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@riol.de      und nach
n www.riol.de      tel. Vereinbarung

Bekanntmachung
Am Donnerstag, 18.07.2019 findet um 20.00 Uhr im Rathaus, 
Hauptstraße 7a in Riol eine Sitzung des Ortsgemeinderates Riol statt.
Tagesordnung:
öffentlich
1. Mitteilungen
2. Koordination Bürgerhaus; weitere Vorgehensweise
3. Seniorenbeirat
4. Änderung der Hauptsatzung
5. Grabaushub; Vergabe
6. Verschiedenes
nicht öffentlich
1. Mitteilungen
2. Vertragsangelegenheiten
3. Verschiedenes
öffentlich
7. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Be-

schlüsse
Riol, 05.07.2019

In Vertretung
Bruno Christmann, Erster Beigeordneter

Bekanntmachung
über die Einberufung einer 

Ersatzperson für den Ortsgemeinderat Riol
Bei der Wahl zum Ortsgemeinderat am 26. Mai 2019 wurde ich, Dr. 
Christel Egner-Duppich, in den Ortsgemeinderat gewählt. Gleichzeitig 
wurde ich bei der Wahl der Ortsbürgerrmeisterin/des Ortsbürgermeis-
ters zur Ortsbürgermeisterin gewählt. Da ich als Ortsbürgermeisterin 
dem Ortsgemeinderat nicht als Ratsmitglied angehören darf, habe ich 
die Wahl in den Ortsgemeinderat nicht angenommen.
Gemäß § 45 Kommunalwahlgesetz i. V. m. § 66 Kommunalwahl-
ordnung gebe ich bekannt, dass

Herr Günter Schiff
als Ersatzperson in den Ortsgemeinderat Riol einberufen wurde.

Riol, 08.07.2019
Dr. Christel Egner-Duppich, Ortsbürgermeisterin

als Gemeindewahlleiterin
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4. Wahl der Mitglieder und stellv. Mitglieder des Rechnungs-
prüfungsausschusses

Entsprechend der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Schleich sind 
die Mitglieder und Stellvertreter des Rechnungsprüfungsausschus-
ses neu zu wählen. Der Ausschuss besteht aus 3 Mitgliedern und 
Stellvertretern. Mindestens die Hälfte der Ausschussmitglieder sollen 
gemäß § 44 Abs. 1 GemO Mitglieder des Ortsgemeinderates sein.
Nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung sind Wahlen 
grundsätzlich geheim durchzuführen. Der Gemeinderat kann je-
doch beschließen, die Wahl offen per Handzeichen durchzuführen.
Der Ortsgemeinderat spricht sich einstimmig dafür aus, die 
Wahl der Ausschussmitglieder in offener Abstimmung durch-
zuführen.
Folgende Mitglieder und Stellvertreter werden für den Rechnungs-
prüfungsausschuss vorgeschlagen:
Mitglied Stellvertreter
Stefan Drockenmüller nicht benannt
Dr. Stefanie Kirsch nicht benannt
Winfried Reh nicht benannt
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt, die vorgenannten Mitglieder 
in den Rechnungsprüfungsausschuss zu wählen.
Bei Wahlen ruht das Stimmrecht des Ortsbürgermeisters ge-
mäß § 36 Abs. 3 Nr. 1 GemO.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
5. Mitteilungen

- Für die im Flächennutzungsplan als Sonderbaufläche Fotovol-
taik dargestellte Fläche wurde die Aufstellung des Bebauungs-
planes „Solarpark Gemeindewald“ in der vergangenen Sitzung 
beschlossen.

Der Ortsbürgermeister wurde beauftragt, mit interessierten Investo-
ren Partizipationsmöglichkeiten auszuloten. Der Vorsitzende sieht 
gute Chancen, dass in den nächsten Vergaberunden der Bundes-
netzagentur ein Zuschlag erreicht werden kann.
6. Verschiedenes

- Rückschnitt Rosen Johannesstraße/ Einfahrt B 53
- Die Spielplatzaktion gemeinsam mit den Eltern ist sehr gut ver-

laufen.
- Räumungsaktion der Wasserrinnen in den Wirtschaftswegen
- Alte Brunnenstube (frühere Wasserversorgung), Zugang soll 

gesichert bzw. Bauwerk ganz entfernt werden.

Schweich
n lars Rieger  n bürozeiten
n 06502 933825 o. 933826      mo. Fr. 07:30 - 12:30 Uhr
n buergermeister@stadt-schweich.de      Di.          14:00 - 16:30 Uhr
n www.stadt-schweich.de      Do.      14:00 - 18:00 Uhr

n Schweich-Issel:
n Ortsvorsteher Johannes lehnert
n 06502 918215 
n ov-issel@stadt-schweich.de      Fr.         16:00 - 18:00 Uhr

Schweich
n lars Rieger  n bürozeiten
n 06502 933825 o. 933826      mo. Fr. 07:30 - 12:30 Uhr
n buergermeister@stadt-schweich.de      Di.          14:00 - 16:30 Uhr
n www.stadt-schweich.de      Do.      14:00 - 18:00 Uhr

n Schweich-Issel:
n Ortsvorsteher Johannes lehnert
n 06502 918215 
n ov-issel@stadt-schweich.de      Fr.         16:00 - 18:00 Uhr

Bekanntmachung
Am Donnerstag, 18.07.2019 findet um 19.00 Uhr im „Bürger-
treff“ des Bürgerzentrums, Stefan-Andres-Straße 1b in Sch-
weich eine Sitzung des Stadtrates Schweich statt.
Tagesordnung:
öffentlich
1. Mitteilungen
2. Verpflichtung der Ratsmitglieder
3. Wahl der Mitglieder und Stellvertreter von Ausschüssen

3.1. Stadtentwicklungsausschuss (Gewerbe, Infrastruktur und 
Kultur)
3.2. Umweltausschuss (Landwirtschaft, Weinbau, Landespfle-
ge und Fremdenverkehr)
3.3. Rechnungsprüfungsausschuss
3.4. Nachwahl im Sozialausschuss (Kinder, Jugend, Familie, 
Senioren, Sport)

4. Sanierung Klein-Venedig; Vergaben
5. Ausschreibung der Ingenieurleistungen für den Ausbau der 

Hofgartenstraße und der Corneliuspforte
6. Außerplanmäßiger Instandhaltungs-/ Investitionsaufwand ICV-

Halle

Ergebnis: 6 Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Der geschäftsführende Erste Beigeordnete Michael Scholer stellt 
unter Hinzuziehung des Wahlausschusses fest, dass Herr Rudolf 
Körner zum Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Schleich ge-
wählt wurde.
Herr Körner nimmt die Wahl an und bedankt sich bei den Rats-
mitgliedern für das ausgesprochene Vertrauen verbunden mit dem 
Wunsch für eine einvernehmliche Zusammenarbeit mit dem Rat 
und den neuen Beigeordneten. Anschließend nimmt der geschäfts-
führende Erste Beigeordnete Michael Scholer die nach den Bestim-
mungen des § 54 GemO vorgeschriebene Ernennung des Ortsbür-
germeisters vor. Dafür trägt er den Inhalt der Ernennungsurkunde 
vor und händigt diese Herrn Rudolf Körner aus. Bei Wiederwahl 
entfallen Vereidigung und Amtseinführung.
Ortsbürgermeister Rudolf Körner stellt fest, dass er mit der Ernen-
nung als Ortsbürgermeister als gewähltes Ratsmitglied aus dem 
Ortsgemeinderat ausgeschieden ist.
Alsdann wird aufgrund des Wahlergebnisses Herr Peter Faber als 
Ersatzperson in den Ortsgemeinderat einberufen.
Herr Peter Faber ist im Zuschauerraum anwesend und wird von 
Herrn Körner als neues Ratsmitglied per Handschlag verpflichtet 
und nimmt am Sitzungstisch Platz.
3. Wahl der Beigeordneten, Ernennung, Vereidigung und 

Einführung in das Amt
Unter dem Vorsitz von Rudolf Körner wird die Wahl der Beigeord-
neten durchgeführt.
Zu Beginn teilt Ortsbürgermeister Körner mit, dass er als Vorsitzen-
der des Gemeinderates bei den nun folgenden Wahlen aufgrund 
der Vorschriften des § 36 Absatz 3 GemO kein Stimmrecht habe.
Einleitend stellt der Vorsitzende fest, dass der Wahlausschuss aus 
dem Ortsbürgermeister als Vorsitzenden und den zuvor berufenen 
Ratsmitgliedern (vgl. Top 2) besteht.
Ortsbürgermeister Rudolf Körner teilt mit, dass die Beigeordneten 
nach § 53a Abs. 1 GemO durch den Gemeinderat gewählt werden. 
Er führt die Voraussetzung der Wählbarkeit auf und erläutert weiter, 
dass die Wahl durch Stimmzettel in geheimer Abstimmung in öffent-
licher Sitzung zu erfolgen hat. Er gibt weitere Hinweise zum Ablauf 
der Wahl und zur Kennzeichnung der Stimmzettel.
3.1. Wahl de/r/s Ersten Beigeordneten
Für die Wahl des Ersten Beigeordneten wird der im Zuschauer-
raum anwesende Herr Markus Gerneck vorgeschlagen. Weitere 
Vorschläge werden nicht gemacht.
Die anschließende geheime Wahl hatte folgendes Ergebnis:
stimmberechtigte Ratsmitglieder: 6
abgegebene Stimmzettel: 6
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich
Ja-Stimmen: 5 Enthaltungen: 1
Ortsbürgermeister Rudolf Körner stellt unter Hinzuziehung des 
Wahlausschusses fest, dass Markus Gerneck zum Ersten Beige-
ordneten gewählt ist.
Er gratuliert Herrn Gerneck zu seiner Wahl, trägt den Inhalt der Er-
nennungsurkunde vor und händigt ihm diese aus. Der Erste Beige-
ordnete Markus Gerneck leistet sodann den nach dem Landesbe-
amtengesetz Rheinland-Pfalz (LBG) vorgeschriebenen Diensteid. 
Anschließend führt Ortsbürgermeister Rudolf Körner den Ersten 
Beigeordneten gemäß § 54 Abs. 1 GemO in sein Amt ein.
3.2. Wahl eine/r/s weiteren Beigeordneten
Für die Wahl des weiteren Beigeordneten wird der im Zuschauer-
raum anwesende Herr Dr. Wolfgang Lößlein vorgeschlagen. Weite-
re Vorschläge werden nicht gemacht.
Die anschließende geheime Wahl hatte folgendes Ergebnis:
stimmberechtigte Ratsmitglieder: 6
abgegebene Stimmzettel: 6
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich
Ja-Stimmen: 5 Nein-Stimmen: 1
Ortsbürgermeister Rudolf Körner stellt unter Hinzuziehung des 
Wahlausschusses fest, dass Dr. Wolfgang Lößlein zum weiteren 
Beigeordneten gewählt ist.
Er gratuliert Herrn Dr. Lößlein zu seiner Wahl, trägt den Inhalt der 
Ernennungsurkunde vor und händigt ihm diese aus. Der Beigeord-
nete Dr. Wolfgang Lößlein leistet sodann den nach dem Landesbe-
amtengesetz Rheinland-Pfalz (LBG) vorgeschriebenen Diensteid. 
Anschließend führt Ortsbürgermeister Rudolf Körner den Beigeord-
neten gemäß § 54 Abs. 1 GemO in sein Amt ein.
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„Resolution – Abschaffung der Straßenausbaubeiträge
Die Beiträge für den Ausbau der öffentlichen Verkehrsanlagen 
(Straßenausbaubeiträge) stellen für die Anwohnerinnen und An-
wohner eine enorme Belastung dar, denn die Anlieger werden 
durch Einmalbeiträge oder wiederkehrende Beiträge am Ausbau 
der Straßen beteiligt. Der Anliegerbeitrag beträgt dann bis zu 80% 
der anfallenden beitragsfähigen Kosten, abhängig von der Nutzung 
der Straße.
Wir sind der Auffassung, dass der bisher von Bürgerinnen und Bür-
gern zu erbringende Anteil an den Straßenausbaubeiträgen in Zu-
kunft vom Land Rheinland-Pfalz erbracht werden muss.
Die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ist ein mutiger Schritt 
nach vorne, der zugleich die Verwaltung vor Ort, die Gerichte und 
die Bürgerinnen und Bürger entlastet.
Der Stadtrat möge darüber abstimmen eine Resolution zu verab-
schieden, in der die Landesregierung und der Landtag Rheinland-
Pfalz aufgefordert wird, durch eine Änderung des Kommunalabga-
bengesetztes die Verpflichtung der Gemeinden zur Erhebung von 
Beiträgen für den Ausbau von öffentlichen Verkehrsanlagen (Stra-
ßenausbaubeiträgen) abzuschaffen.“
Für die CDU-Fraktion begründet Nils Reh den Antrag wie folgt:
Die Erhebung von Beiträgen für die Erneuerung und Verbesserung 
von Ortsstraßen und Verkehrsanlagen der Gemeinden nach dem 
Kommunalabgabengesetz ist in erhebliche Kritik geraten.
Die Planung, der Neu- und Ausbau, die Instandhaltung und Instand-
setzung und ggf. die Beseitigung qualifizierter Straßen (Bundes-, 
Landes- und Kreisstraßen) stellen eine legitime öffentliche Aufgabe 
dar und werden allgemein als Teil staatlicher Daseinsvorsorge ver-
standen. Die Unterscheidung von qualifizierten Straßen und Ge-
meindestraßen bei der Heranziehung der Anlieger zur Finanzierung 
von Ausbaumaßnahmen kann dabei nicht länger als zeitgemäß 
angesehen werden. Der Ausbau sämtlicher öffentlicher Straßen, 
Verkehrs- und Nebenanlagen ist daher als Gemeinschaftsaufgabe 
zu betrachten. Die Erhebung von kommunalen Beiträgen für den 
Ausbau öffentlicher Gemeindestraßen ist daher nicht länger auf-
recht zu erhalten.
Von den Straßenausbaubeiträgen zu unterscheiden und zu trennen 
sind die Erschließungsbeiträge. Diese fallen nur dann an, wenn ein 
Grundstück durch die erstmalige Herstellung von Straßen und sons-
tigen Einrichtungen baulich nutzbar gemacht und damit erschlossen 
werden. Diese Regelungen sollen unverändert fortgelten.
Zurzeit werden die Anlieger je nach Entscheidung der Gemeinde 
(Gemeinderat) entweder durch Einmalbeiträge oder durch wie-
derkehrende Beiträge an der Finanzierung des Straßenausbaus 
beteiligt. Dadurch gibt es im Land einen abrechnungstechnischen 
Flickenteppich. Die Entscheidung hierüber ist vielerorts zu einem 
ständigen Zankapfel in den Gemeinderäten und der Bürgerschaft 
geworden.
Der Gemeindeanteil liegt dann je nach Straßeneinstufung zwischen 
25% und 70%.
Auf Antrag der Kommune kann der Gemeindeanteil (nicht der vom 
Bürger zu zahlende Anteil) für verkehrswichtige Straßen (z.B. bei 
einem Gemeindeanteil von 60% bis 70%) durch Zuschüsse des 
Landes nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz bzw. 
auch aus dem I-Stock verringert werden.
Bei Entlastung der Bürger von den Straßenausbaubeiträgen würde 
deren bisheriger Anteil aus dem Landeshaushalt aufgebracht. Der 
Anteil der Gemeinden würde sich nicht verändern.
Das heißt im Einzelnen:
1. Die Gemeinde behält wie bisher die Planungs- und Entschei-

dungshoheit über den Ausbau.
2. Der Gemeindeanteil bleibt ebenfalls gleich.
3. Der bisher von den Bürgern aufzubringende Anteil wird durch 

Zuschüsse an die Gemeinde aus dem Landeshaushalt aufge-
bracht.

4. Die Beantragung der Zuschüsse erfolgt grundsätzlich nach 
demselben Verfahren wie bisher auch, wie z.B. nach dem Ge-
meindeverkehrsfinanzierungsgesetz bzw. I-Stock

Die Bürger werden entlastet, da sie in Zukunft nicht mehr an der 
Unterhaltung der Straßen vor Ort beteiligt werden. Der Kostendruck 
auf Wohneigentum wird gemindert. Das hilft insbesondere Familien 
mit Kindern und älteren, oft alleinstehenden Menschen mit niedri-
gem Einkommen. Zudem wird der Erwerb von (Alt-)Immobilien in 
den Ortskernen erleichtert, wenn die Unsicherheit über zukünftig 
zu zahlende Ausbaubeiträge wegfällt. Auch für ältere Menschen, 
die sich mit dem Hausbau oder -erwerb Sicherheit schaffen wollten, 
werden im Alter nicht belastet. Der belastende ständige Streit über 
Einmal- oder wiederkehrende Beiträge in den Gemeinderäten und 
in der Bürgerschaft fällt weg.

7. Grabaushub; Vergabe
8. Bauanträge, Bauvoranfragen, Nutzungsänderungen
9. Verschiedenes
nicht öffentlich
1. Mitteilungen
2. Zuschussangelegenheiten
3. Grundstücksangelegenheiten
4. Verschiedenes
öffentlich
10. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Be-

schlüsse
Schweich, 08.07.2019

Lars Rieger, Stadtbürgermeister

Bekanntmachung
über die Einberufung einer 

Ersatzperson für den Stadtrat Schweich
Bei der Wahl zum Stadtrat Schweich am 26. Mai 2019 wurde Herr 
Nils Reh in den Stadtrat gewählt. Er hat schriftlich erklärt, dass er 
die Wahl nicht annimmt.
Gemäß § 45 Kommunalwahlgesetz i V. m. § 66 Kommunalwahlord-
nung gebe ich bekannt, dass

Herr Johannes Heinz
als Ersatzperson in den Stadtrat Schweich einberufen wurde.

Schweich, 08.07.2019
Lars Rieger, Stadtbürgermeister

als Stadtwahlleiter

Bekanntmachung
über die Einberufung einer 

Ersatzperson für den Stadtrat Schweich
Bei der Wahl zum Stadtrat am 26. Mai 2019 wurde ich, Lars Rieger, 
in den Stadtrat gewählt. Gleichzeitig wurde ich bei der Wahl des 
Stadtbürgermeisters zum Stadtbürgermeister gewählt. Da ich als 
Stadtbürgermeister dem Stadtrat nicht als Ratsmitglied angehören 
darf, habe ich die Wahl in den Stadtrat nicht angenommen.
Gemäß § 45 Kommunalwahlgesetz i V. m. § 66 Kommunalwahlord-
nung gebe ich bekannt, dass

Frau Dagmar Basten-Fey
als Ersatzperson in den Stadtrat Schweich einberufen wurde.

Schweich, 08.07.2019
Lars Rieger, Stadtbürgermeister

als Stadtwahlleiter

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des Stadtrates Schweich am 18.04.2019
Unter dem Vorsitz von Stadtbürgermeister Lars Rieger und in An-
wesenheit von Schriftführer/in Christine Hayer findet am 18.04.2019 
im „Bürgertreff“ des Bürgerzentrums, Stefan-Andres-Straße 1b in 
Schweich eine Sitzung des Stadtrates Schweich statt.
In dieser Sitzung werden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Mitteilungen
In der Sitzung des Wahlausschusses sind am vergangenen Don-
nerstag (11.04.2019) die Listen der CDU, FWG & SPD für die Orts-
beirats- und Stadtratswahl zugelassen worden; weitere Vorschlä-
ge gab es nicht. Zur Wahl zum Ortsvorsteher (Johannes Lehnert, 
FWG) als auch zum Stadtbürgermeister (Lars Rieger, CDU) gab 
es jeweils nur einen Wahlvorschlag nämlich denjenigen; dass die 
beiden Amtsinhaber jeweils erneut vorgeschlagen wurden.
Mit Schreiben vom 28.03.2019 hat die Kommunalaufsicht Haus-
haltssatzung und Haushaltsplan 2019 zur Kenntnis genommen.
Die Abnahme des neu hergestellten Parkplatzes erfolgt am Mitt-
woch der kommenden Woche (24. April); ab dann beginnen auch 
die Bauarbeiten am Parkplatz Zellenpfützstraße.
Für die Sanierung der Leichenhalle konnte Stadtbürgermeister 
Rieger womöglich ein leistungsstarkes Architekturbüro aus der Ver-
bandsgemeinde gewinnen; am kommenden Freitag (26. April) gibt 
es hierzu ein Abstimmungsgespräch vor Ort.
Seit der letzten Stadtratssitzung haben weitere drei Sanierungsbe-
ratungen im Fördergebiet „Alt-Schweich“ stattgefunden; das Pro-
gramm wird also sehr gut angenommen.
2. Antrag der CDU-Fraktion zur Abschaffung der Ausbaubei-

träge
Die CDU-Fraktion stellt folgenden Antrag:
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Rheinland-Pfalz, dieses aus originären Landesmitteln den Gemein-
den dafür eine pauschale Zuweisung für die Investitionen in Ge-
meindestraßen im Rahmen des Landesfinanzausgleichs gewähren 
soll. Führen wir einen Faktencheck durch, so kann folgendes fest-
gehalten werden: Nach gültiger Rechtslage erfährt ein Grundstück 
durch die Anbindung bzw. den Straßenausbau oder Straßensanie-
rung eine Wertsteigerung, dieser durch den Ausbaubeitrag abge-
golten wird. Darüberhinausgehende Vorteile, die die Allgemeinheit 
erhält, trägt die Gemeinde mit ihrem Anteil. Er reicht von 25 % bei 
reinen Wohnstraßen bis zu 80 % bei reinen Durchgangsstraßen. 
Zwecks Vermeidung finanzieller Härten besteht seit 2006 die Op-
tion, wiederkehrende Beiträge einzuführen – wie im Stadtteil Issel 
erfolgt. Das machen z.Z. über 40 % aller rheinland-pfälzischen Ge-
meinden. Vorteil: Die Belastungen werden auf alle Grundstücks-
eigentümer verteilt, wobei die Zeiträume bis auf 5 Jahre gestreckt 
werden können.
Im Stadtrat wird sicherlich niemand bestreiten, dass der Gemeinde- 
und Städtebund in dieser Thematik über eine ausgewiesene Fach-
kompetenz verfügt. Was sagt dieser zur vorgebrachten Forderung? 
Zitat der Presseveröffentlichung vom 19. Juli 2018:
„Die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ist das falsche Sig-
nal!“ und im Statement des geschäftsführenden Vorstandsmitglie-
des des Gemeinde- und Städtebunds Dr. Karl-Heinz Frieden, CDU, 
ist nachzulesen „Der Gemeinde- und Städtebund warnt anlässlich 
der aktuellen Diskussion über die Abschaffung von Straßenausbau-
beiträgen vor unüberlegten Schritten. Die Abschaffung wäre das 
falsche Signal und birgt die Gefahr weiterer Unterfinanzierungen 
insbesondere der Verkehrsinfrastruktur. Bei fehlender stattlicher 
Unterstützung werden die Kommunen zur Anpassung der Grund-
steuer gezwungen sein.“ Die weitere Presseveröffentlichung vom 
11. August 2018 soll nicht unerwähnt bleiben. Zitat: „Straßenaus-
baubeiträge erhalten, Überforderung der Anlieger vermeiden. Die 
einfache Botschaft „keiner zahlt, alles wird steuerfinanziert“, erin-
nert an „Schlaraffenland“ und ist weder gerecht noch angemessen. 
Wer also die Straßenausbaubeiträge abschafft, gefährdet wichtige 
Infrastrukturprojekte!“
Deshalb sagen wir, keine Schnellschüsse bitte. Es macht keinen 
Sinn ein bewährtes System zu beseitigen. Ziel sollte sein, das be-
stehende System weiterzuentwickeln. Wir sprechen sicherlich über 
einen sehr hohen 2 bis 3-stelligen Millionenbetrag, da der CDU-
Antrag nur die bisherigen Beiträge hochrechnet. Aber wo sind die 
Berechnungsgrundlagen für alle Straßen, die nicht über wiederkeh-
rende Beiträge gebaut wurden und nach 20 bis 30 Jahren zukünftig 
neu gebaut oder saniert werden müssen? Bei Realisierung der Ab-
schaffung würden nur die Grundstückseigentümer entlastet, wäh-
rend die Allgemeinheit belastet würde. Zitat des VG-Bürgermeisters 
aus Nieder-Olm, Herr Spiegler, SPD: „Auch wenn künftig das Land 
bezahlen sollte, werden die Bürger nicht entlastet; denn auch das 
sind Steuermittel. Und die Gemeinden müssten, wenn sie künftig 
Straßen ausbauen wollen, beim Land als Bittsteller auftreten. Ist 
das wirklich gewollt? Unseres Erachtens ist das ein Eingriff in die 
kommunale Selbstverwaltung.“
Recht hat er. Malen wir uns doch mal aus was geschehen würde: 
Die Kommune teilt mit, dass eine Straße neu gebaut oder saniert 
werden muss. Wahrscheinlich wird eine neu geschaffene Landes-
behörde die Anträge bearbeiten mit einem riesigen Verwaltungs-
aufwand. Aus einem Haushaltstopf müssten dann, wie beim Inves-
titionsstock, die Kreise, die Verbandsgemeinden und zum Schluss 
die Gemeinden bedient werden. Da das Geld sich nicht vermehrt, 
müssten andere Haushaltstöpfe hierfür bluten oder über zusätzli-
che Steuern finanziert werden. Wer bestimmt denn, welche Straße 
im Land ausgebaut wird und in welcher Gemeinde? Gemeindestra-
ßen sind keine überregionalen klassifizierten Straßen und nicht 
mit Kreis-, Landes- oder Bundesstraßen, ganz zu schweigen mit 
einer Autobahn vergleichbar. Es liegen auch keine Anhaltspunkte 
für die Wirtschaftlichkeit der Erhebung von Sach- und Personalkos-
ten dem Antrag bei. Wer sich sachlich mit dem Thema beschäftigt, 
erkennt schnell: Der stattliche und kommunale Straßenausbau ist 
Daseinsvorsorge, wie Leistungen der Energieversorger oder der 
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, für die selbstver-
ständliche Gebühren gezahlt werden. Ausbaubeiträge sind gerecht, 
weil diejenigen belastet werden, die einen direkten Vorteil durch 
Wertsteigerung ihres Grundstücks haben und das Allgemeininte-
resse durch den Gemeindeanteil abgegolten wird. Eine Finanzie-
rung über allgemeine Steuern würde gewerbliche Wohnungswirt-
schaft, die Kapitalanleger und sogar die Grundstücksspekulanten 
zum Nachteil aller und der oftmals finanzschwachen Mieterinnen 
und Mieter im Alter belasten – eine klassische Umverteilung!
Ausbaubeiträge sind gerichtsfest. Zitat Dr. Karl-Heinz Frieden, 
CDU: „Im Schnitt 130 anhängige Gerichtsverfahren machen deut-

Durch die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge dürfen den 
Städten und Gemeinden keine weiteren finanziellen Belastungen 
durch Einnahmeausfälle entstehen. Für die wegfallenden Einnah-
men aus den bisher von den Anliegern zu zahlenden Straßenaus-
baubeiträgen muss es einen finanziellen Ausgleich aus dem Lan-
deshaushalt geben.
Da keine verlässlichen Zahlen über das jährliche landesweite Auf-
kommen aus diesen Beiträgen vorliegen, ist man fürs erste auf Ver-
gleichswerte angewiesen.
Der Bund der Steuerzahler Rheinland-Pfalz schätzt für Rheinland-
Pfalz 50 Mio. Euro.
Ein entsprechender Gesetzentwurf der SPD Hessen zur Abschaf-
fung der Straßenausbaubeiträge sieht für das Bundesland Hessen 
60 Mio. Euro vor.
In Bayern, wo auf Initiative der Freien Wähler die Straßenausbau-
beiträge bereits abgeschafft wurden, sind für den Freistaat Bayern 
100 Mio. Euro veranschlagt worden.
Die CDU-Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz schlägt vor, jährlich 75 
Mio. Euro im Landeshaushalt zu veranschlagen. Dieser Vorschlag 
liegt damit zwischen den für Hessen und Bayern ermittelten Zahlen 
und spiegelt die Größe des gemeindlichen Straßennetzes im Ver-
gleich zu den genannten Bundesländern wider. Darüber hinaus ori-
entiert er sich an aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes.
Sollte sich wider Erwarten herausstellen, dass der tatsächliche Be-
darf höher ist, wäre im laufenden Haushalt nachzusteuern.
Bayern hat die Straßenausbaubeiträge bereits abgeschafft. Ham-
burg verzichtet auf die Erhebung, da die Verwaltungskosten höher 
sind, als die zu vereinnahmenden Beiträge. In vielen weiteren Bun-
desländern wird über die Beiträge diskutiert.
Die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge wäre ein mutiger 
Schritt nach vorne, der zugleich die Verwaltung vor Ort, die Gerich-
te und die Bürgerinnen und Bürger entlastet.
Klar ist für uns aber auch, dass dies nicht zu Lasten der ohnehin 
gebeutelten Kommunen gehen darf. Zwingend mit der Abschaffung 
der Straßenausbaubeiträge verbunden ist die Finanzierung der 
Anliegeranteile aus dem Landeshaushalt mit originären Landes-
mitteln. Eine Kompensation durch andere Mittel, wie z.B. aus dem 
kommunalen Finanzausgleich, wird von uns kategorisch abgelehnt.
Für die FWG-Fraktion nimmt Johannes Lehnert wie folgt Stellung:
„Resolution zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge
Mittlerweile sind wir auch in Schweich im Wahlkampf angekom-
men. Wir haben zwar keine unmittelbare Entscheidungskompetenz 
in dieser Thematik, werden aber als FWG unsere Meinung dazu 
kundtun.
Das Wesentliche ist, dass es hier um die Entlastung der Bürgerin-
nen und Bürger geht. Die Mehreinnahmen aus Steuermitteln, die 
beim Land angekommen sind, kommen aus den Leistungen eben 
jener Menschen. Da ist es nur folgerichtig, dass da auch etwas zu-
rückgegeben wird.
Neben diesem finanziellen Aspekt bedeutet die Abschaffung der 
Ausbaubeiträge auch eine deutliche Erleichterung für die Arbeit der 
örtlichen Verwaltung. Wer den Aufwand für die rechtssichere Ge-
staltung von Ausbau-Satzungen und die Erhebung der Beiträge bei 
uns in Schweich sieht, weiß wovon ich spreche.
Da der Gemeindeanteil weiterhin bestehen bleibt, sehen wir auch 
nicht die Gefahr, hier die Planungshoheit zu verlieren. Dies bleibt in 
unseren Händen.
Wir trauen auch den Abgeordneten in Mainz durchaus zu, für eine 
sachgerechte Verteilung der Mittel zu sorgen.
Im Sinne einer Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger werden 
wir der Resolution zustimmen.
Für die SPD-Fraktion erläutert Achim Schmitt, „dass ihr ehrliche, 
konstruktive und sachorientierte Kommunalpolitik wichtig ist. Was 
oberhalb der Gemeindeebene in den politischen Gremien be-
schlossen wird, darauf haben wir keinen Einfluss. Der vorliegen-
de Antrag verwundert sehr, da dieser inhaltlich dem erst kürzlich 
im Landtag eingebrachten Gesetzentwurf der CDU entspricht und 
dieser in wesentlichen Teilen, dem im vergangenen Jahr von der 
AfD eingebrachten Antrag entspricht. Zuerst dachte ich an einen 
Aprilscherz, da der Antrag auf den 1. April datiert ist. Als jedoch 
im Ältestenrat klar war, dass dieser ernsthaft gestellt wird, verwun-
dert dies nicht mehr, da inzwischen die Landes CDU inhaltsgleiche 
Anträge durch alle nachrangigen Parlamente peitscht. Erkennbar 
darin, dass dies in allen Kreisparlamenten geschieht, wie zuletzt im 
Kreistag Trier-Saarburg. Auffällig ist die Nähe zur Kommunalwahl, 
zur Einbringung eines derartig populistischen Antrags.
Gehen wir einen Schritt zurück und sehen nach, was die AfD und 
folgend die CDU fordert. Den sofortigen und unmittelbaren Verzicht 
auf die Erhebung bzw. die Abschaffung der Straßenausbaubeiträ-
ge, ohne Gegenfinanzierung. Zahlen soll ausschließlich das Land 
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den Beiträge direkt und schnell helfen.“
Beschluss: Der Stadtrat beschließt die Resolution zu verab-
schieden, in der die Landesregierung und der Landtag Rhein-
land-Pfalz aufgefordert wird, durch eine Änderung des Kom-
munalabgabengesetztes die Verpflichtung der Gemeinden zur 
Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von öffentlichen Ver-
kehrsanlagen (Straßenausbaubeiträgen) abzuschaffen.
Abstimmungsergebnis:
Mehrheitlich, Ja-Stimmen: 13 Nein-Stimmen: 7 Enthaltungen: 1
3. Vergaben

3.1. Arbeiten zur Renaturierung des Merzbaches inkl. des 
Biotops am Heilbrunnen

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt Stadtbürgermeister Rie-
ger Frau Hömme vom Büro Hömme, Pölich.
Frau Hömme, erläutert nochmals die Maßnahme und beantwortet 
die Fragen der Ratsmitglieder. Der Umfang der Renaturierungs-
maßnahmen beim Heilbrunnen und am Merzbach bis hinunter zur 
Mosel wurde in mehreren Sitzungen mit dem Ortsbeirat und dem 
Bauausschuss abgestimmt. Die vormals geschätzten Gesamtkos-
ten von 620.000 € haben sich aufgrund weiterer Maßnahmen am 
Gewässer und dessen Umfeld und in Kenntnis der Kostenberech-
nung nun auf rd. 855.000 € erhöht. Das Büro Hömme teilt hierzu fol-
gendes mit: „In einer Ortsbesichtigung mit Vertretern des Umwelt-
ministeriums und der SGD Nord wurden die Mehrkosten erläutert. 
Die zusätzlichen Kosten und Hintergründe wurden detailliert darge-
legt und von allen für nachvollziehbar und in der Höhe für akzep-
tabel befunden. Aufgrund der ungeklärten Situation der belasteten 
Teichsedimente hat der Vertreter des Ministeriums angeregt, einen 
ergänzenden Förderantrag zu stellen. Als Bruttoinvestitionssumme 
stehen im Moment 855.000 € im Raum, einschließlich der Unwäg-
barkeit wegen belastetem Teichsediment. Es wurde empfohlen, 
die Ausschreibung jetzt durchzuführen und nach Vorlage der Aus-
schreibungsergebnisse unter deren Beachtung den ergänzenden 
Förderantrag zu stellen. Auf die Umgestaltung des Brunnenplatzes 
sollte momentan verzichtet werden. Dies könnte in einem zweiten 
Bauabschnitt umgesetzt werden, wenn die darüber liegenden pri-
vaten Flächen verfügbar wären.“
Die Submission der Ausschreibung war am 11. April. Nach Prüfung 
wird der Vergabevorschlag vor der Sitzung den Ratsmitgliedern per 
Mail zur Verfügung gestellt.
3.1.1. Arbeiten zur Renaturierung des Merzbaches inkl. des 

Biotops am Heilbrunnen
Es wird Bezug genommen auf die bereits vorliegende Vorlage. 
Nach Submission und Prüfung wird folgendes vorgetragen:
Art der Ausschreibung: öffentliche Ausschreibung
Vergabegrundlage: VOB/A
Submissionstermin: 11.04.2019
Anzahl der angeforderten Leistungsverzeichnisse: 13
Anzahl der abgegebenen Angebote: 7
Anzahl der nicht gewerteten Angebote: ..0
Ausschlussgrund: -
Preisspanne der Angebote: 670.000,00 € bis 1,525 Mio €
Name des wirtschaftlichen Bieters: Fa. Wey, Rivenich
Angebotspreis (brutto): 670.000,00 €
Ortsvorsteher Johannes Lehnert weist darauf hin, dass entlang des 
Fußweges am Merzbach im Bereich der Brunnenstraße erhebliche 
Zweifel an der Standsicherheit verschiedener Bäume bestehen und 
diese neu begutachtet worden sind. Die beanstandeten Bäume 
sollten nach Vorliegen der Ergebnisse umgehend im Rahmen der 
Renaturierungsmaßnahme entfernt werden.
Beschluss: Die wirtschaftlichste Firma Wey erhält den Auftrag 
zum Angebotspreis von 670.000,00 €. Vor der Durchführung der 
Maßnahme muss die Belastbarkeit der Wege geklärt werden.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
3.2. Erweiterung Beleuchtung Brücke, Schweicher Straße 

über B 53
Im Bereich der Schweicher Straße, Brücke über die B 53, ist eine 
Dunkelzone vorhanden. Es besteht die Möglichkeit, dass deswe-
gen Personen zu Schaden kommen können. Zur DIN-gemäßen 
Ausleuchtung in diesem Bereich soll eine weitere Leuchte installiert 
werden. Durch die innogy SE wurde der Leuchtentyp Vulkan V3630 
empfohlen, da diese Leuchte in diesem Bereich vorhanden ist. Die 
Kosten für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung betragen ein-
schließlich Erdarbeiten brutto 4.440,24 €.
Beschluss: Der Stadtrat beschließt die Erweiterung der Stra-
ßenbeleuchtung im Bereich der Brücke in der Schweicher 
Straße zum Angebotspreis von 4.440,24 €.
Abstimmungsergebnis: einstimmig

lich, Straßenausbaubeiträge sind zwar nicht beliebt – das wissen 
wir auch -, werden aber grundsätzlich akzeptiert.“ Aloysius Söhn-
gen, CDU zitiere ich wie folgt: „Kurzfristige hohe Einmalbeiträge 
lassen sich auch heute mit den Möglichkeiten des wirklich moder-
nen rheinland-pfälzischen Kommunalabgabengesetz vermeiden.“ 
Zur Erläuterung sind hierunter Ratenzahlungen, Stundungen und 
wiederkehrende Beiträge zu verstehen.
Schauen wir doch mal nach Schweich, genauer nach Issel. In der 
letzten Stadtratssitzung haben wir die wiederkehrenden Beiträge 
beschlossen. 4 Cent Beitragssatz für 2018 pro qm gewichteter 
Grundstücksfläche, macht für ein 500 qm Grundstück noch keine 
20 € pro Jahr.
Verstehen kann ich auch nicht die Haltung der Kreis-FWG. In der 
Kreistagssitzung hat Herr Daleiden, Ortsbürgermeister in Trierwei-
ler, den populistischen inhaltsgleichen CDU-Antrag Stück für Stück 
dezidiert auseinandergenommen und vehement vor einer Abschaf-
fung gewarnt. Nun erfahren wir, dass die Kreis-FWG, ich hoffe nicht 
auch die FWG in Schweich, eine 180 Grad-Wende vollzieht. Ob dies 
der bevorstehenden Kommunalwahl geschuldet ist, vermag ich nicht 
zu beurteilen. Das ist nicht ehrlich, verschleiert die Realität und streut 
Sand in die Augen der Bürger. Hier wird der Wähler getäuscht!
Aktuell werden hierzu gerne Beispiele aus Bundesländern, in de-
nen Straßenausbaubeiträge bereits abgeschafft wurden, herange-
zogen. Der Bürgermeister von Illertissen in Bayern betont, dass er 
nun einen deutlich schlechteren Straßenzustand fürchtet, da die 
Stadt vom Freistaat nur einen geringen Bruchteil der Summe für 
den Straßenausbau erhält, den sie sonst durch das Beitragssystem 
eingenommen hätte. Statt geschätzten Einnahmen durch Straßen-
ausbaubeiträge in Höhe von 1 Millionen Euro muss Illertissen daher 
nun mit 80.000 Euro zurechtkommen. Als Reaktion hat die Stadt 
die Grundsteuer erhöht, um diese Finanzierungslücke ein Stück zu 
schließen. Das Land Mecklenburg-Vorpommern, SPD geführt, re-
agierte indes auf die Abschaffung der Ausbaubeiträge mit einer Er-
höhung der Grunderwerbssteuer. Da sage ich nur Danke, erhalten 
über die umlagebasierten Steuereinnahmen auch noch die VG’s 
und der Kreis einen Umlageanteil, der somit der Gemeinde abträg-
lich ist. Fazit:
- Entlastung durch Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ist 

Augenwischerei. Das Geld stammt so oder so von den Bürge-
rinnen und Bürgern.

- Die Kommunen werden in ihrer Selbstverwaltung wesentlich 
eingeschränkt, kleine Gemeinden drohen bei Priorisierungen 
von Ausbaumaßnahmen durch das Land vernachlässigt zu 
werden.

- Ohne die Einnahmen durch Straßenausbaubeiträge stehen die 
Gemeinden vor einer großen Lücke, die die angedachten Aus-
gleichszahlungen des Landes nach aktuellen Schätzungen bei 
weitem nicht schließen können.

- Niemand zahlt gerne Beiträge, es sind jedoch die Anlieger die 
direkt von Gemeindestraßen profitieren: Sie gelangen über die 
Straße auf eigenes Grundstück, bei Fremdnutzung beteiligt 
sich zudem die Kommune.

- Wiederkehrende Beiträge sind die erste Option, um hohe Ein-
malzahlungen zu verhindern.

Wir lehnen nicht nur ab, sondern haben konkrete Vorschläge für 
eine Diskussion zum Thema. Die Priorisierung und die Umsetzung 
von Straßenbaumaßnahmen der Kommunen können nicht von fi-
nanziellen Erwägungen des Landes abhängen. Es kann nicht das 
Ziel sein, über die Landesfinanzierung letztlich die Eigenverantwor-
tung für den Straßenbau an das Land abzugeben und damit die 
kommunale Selbstverwaltung auszuhöhlen. Wir positionieren uns 
daher für eine weitere Beibehaltung der Straßenausbaubeiträge. 
Im Sinne der Bürgerinnen und Bürger ist der „wiederkehrende Bei-
trag“ für uns die erste Option zur Erhebung und bedeutsam für eine 
gute Infrastruktur. In Bezug auf Härtefälle mit sehr hohen Einmalbe-
lastungen sind wiederkehrende Beiträge und deren Verteilung auf 
einen mehrjährigen Zeitraum ein probates Mittel. Wir werden uns 
in nächster Zeit intensiv mit der Thematik und insbesondere mit 
der Situation in der Stadt Schweich beschäftigen. Ich weiß nicht, 
warum die CDU mit diesem Antrag unsere parteiübergreifende 
Strategie zu diesem Thema verlässt. Haben wir doch erst kürzlich 
die VG-Verwaltung beauftragt, die Einführung der wiederkehrenden 
Beiträge in der Stadt Schweich zu prüfen, noch bevor die Straßen 
in Alt-Schweich saniert werden und durch die bestehende Rege-
lung die dortigen Anlieger durch Einmalbeiträge alleine im Regen 
stehen, mit hohen 4 bis 5-stelligen Beiträgen. Ich hoffe, dass die 
Bürgerinnen und Bürger sich nicht von diesem Trojanischen Pferd 
täuschen lassen und erkennen, dass nur der Erhalt und besonders 
in Schweich, wie bereits in Issel, die Einführung der wiederkehren-
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Wein und/oder Traubenmost be- oder verarbeiten, lagern oder 
handeln. Außerdem ist die Meldung der önologischen Verfahren für 
alle natürlichen und juristischen Personen, die gewerbsmäßig Wein 
erzeugen, verpflichtend. Nach EU-Vorgaben haben die Weinerzeu-
ger den Besitz an Anreicherungsmitteln, die Erhöhung des Alkohol-
gehaltes, die Entsäuerung und die Süßung zu melden. Stichtag für 
die Meldung ist der 31. Juli 2019.
Die Meldeformulare sind bei der zuständigen Gemeinde-, Ver-
bandsgemeindeverwaltung oder bei den weinbaulichen Dienststel-
len der Landwirtschaftkammer Rheinland-Pfalz erhältlich und müs-
sen spätestens bis zum 7. August 2019 eingegangen sein.

Thörnich, 08.07.2019
Hans-Peter Brixius, Ortsbürgermeister

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Thörnich 

für die Haushaltsjahre 2019 und 2020
Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 
vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit geltenden Fassung, 
wurde nach Beschluss des Ortsgemeinderates vom 02. April 2019 fol-
gende Haushaltssatzung erlassen, die hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden 2019 2020
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf 221.970 

€
206.375 

€
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 288.238 

€
279.422 

€
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -66.268 € -73.047 €
2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen auf

-53.802 € -37.480 €

die Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit auf

20.720 € 235.220 
€

die Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit auf

384.000 
€

422.000 
€

der Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit auf

-363.280 
€

-186.780 
€

der Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Finanzierungstätigkeit auf

417.082 
€

224.260 
€

§ 2 
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme 
zur Finanzierungstätigkeit von Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen erforderlich sind, wird festgesetzt für das Jahr

2019 2020
zinslose Kredite auf 0 € 0 €
verzinste Kredite auf 250.000 € 100.000 €
zusammen auf 250.000 € 100.000 €
Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme, die Konditi-
onen, sowie über den Darlehensgeber trifft die Verbandsgemeindever-
waltung im Einvernehmen mit der Gemeindeverwaltung; eines beson-
deren Beschlusses des Ortsgemeinderates bedarf es insoweit nicht.

§ 3 
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Ein-
gehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu 
Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-maß-
nahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird fest-
gesetzt für das Jahr

2019 2020
auf 0 € 0 €
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künf-
tigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufge-
nommen werden müssen, beläuft sich für das Jahr

2019 2020
auf 0 € 0 €

§ 4 
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen 

für Sondervermögen
Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermö-
gen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt für das Jahr

3.3. Neuanstrich Stahlkonstruktion und Betonpfeiler Park-
platz „Herres“

Bezugnehmend auf die Sitzung des Stadtentwicklungsausschus-
ses der Stadt Schweich vom 28.01.2017 soll beim Parkplatz „Her-
res“, Einfahrt von der Richtstraße her, das gesamte Metallgerüst 
gereinigt und neu gestrichen werden. Zudem sollen die dort ran-
kenden Pflanzen ausgedünnt und evtl. rankende Rosen oder Cle-
matis angepflanzt werden. Im Winter könnte dann ein beleuchte-
ter Weihnachtsstern die Einfahrt zieren. Hierzu wurden durch die 
Bauabteilung bei 4 Firmen Angebote angefordert; 2 Betriebe haben 
die Arbeiten angeboten. Mindestfordernde ist die Firma Mittler aus 
Schweich-Issel mit einer Angebotssumme von 4.165,00 € brutto. 
Von Seiten der Verwaltung wurde der Neuanstrich mit Kosten in 
Höhe von ca. 3.000,00 € bis 3.500,00 € kalkuliert.
Beschluss: Der Stadtrat Schweich beschließt, die Arbeiten für 
den Neuanstrich der Stahlkonstruktion und der Betonpfeiler 
am Parkplatz „Herres“ an die mindestbietende Firma Mittler, 
Schweich-Issel, zum Angebotspreis von 4.165,00 € brutto zu 
vergeben.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
4. Bauanträge, Bauvoranfragen, Nutzungsänderungen

4.1. Bauantrag Fl. 62, Nr. 99; Umbau Wohnhaus, Anbau Ter-
rasse

Dem Stadtrat wird empfohlen, das Einvernehmen zu versagen, da 
die Planung unzulässige nicht beplanbare Räume betrifft.
Beschluss: Das Einvernehmen wird erteilt.
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich abgelehnt, Ja-Stimmen: 0 Nein-Stimmen: 15 Ent-
haltungen: 6
4.2. Bauantrag, Fl. 62, Nr. 99, Einfriedung Grundstück
Dem Stadtrat wird empfohlen, das Einvernehmen zu versagen, da 
der Antrag unkonkret ist und nicht erkennbar ist, in welcher Art und 
Weise die Einfriedung erfolgen soll.
Beschluss: Das Einvernehmen wird erteilt.
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich abgelehnt, Ja-Stimmen: 0 Nein-Stimmen: 19 Ent-
haltungen: 2
5. Verschiedenes
Es liegen keine Wortmeldungen vor.
6. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten 

Beschlüsse
Grundstücksangelegenheiten
Ein Grundstück im Handwerkerhof wird zurück erworben.
Jagdangelegenheiten
Bei einem Feldversuch wird sich die Stadt mit einem Betrag von 
600 € beteiligen.

Thörnich
n Hans-Peter brixius  n sprechzeiten
n 06507 3567      nach tel. Vereinbarung
n buergermeister@thoernich.de

Bekanntmachung
über die Einberufung einer 

Ersatzperson für den Ortsgemeinderat Thörnich
Bei der Wahl zum Ortsgemeinderat am 26. Mai 2019 wurde ich, 
Hans-Peter Brixius, in den Ortsgemeinderat gewählt. Gleichzeitig 
wurde ich bei der Wahl des Ortsbürgermeisters zum Ortsbürger-
meister gewählt. Da ich als Ortsbürgermeister dem Ortsgemeinde-
rat nicht als Ratsmitglied angehören darf, habe ich die Wahl in den 
Ortsgemeinderat nicht angenommen.
Gemäß § 45 Kommunalwahlgesetz i. V. m. § 66 Kommunalwahl-
ordnung gebe ich bekannt, dass

Herr Josef Longen
als Ersatzperson in den Ortsgemeinderat Thörnich einberufen wurde.

Thörnich, 08.07.2019
Hans-Peter Brixius, Ortsbürgermeister

als Gemeindewahlleiter

Meldung der Wein- und 
Traubenmostbestände 2019

Zur Meldung der Wein- und Traubenmostbestände sind alle natür-
lichen und juristischen Personen verpflichtet, die gewerbsmäßig 
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Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen. Bei der Bekanntmachung der Satzung ist 
auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hinzuweisen.

Schweich, den 2. Juli 2019
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

an der Römischen Weinstraße
(S)

gez. Christiane Horsch, Bürgermeisterin

Trittenheim
n Franz-Josef bollig  n sprechzeiten ab April
n 0172 6874689      Die. 09:00 - 11:00 Uhr
n tourist-Info 06507 2227      Do. 19:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@trittenheim.de      im Gemeindebüro
n www.trittenheim.de      weitere termine n. Vereinb.

ADAC Rallye Deutschland 2019
Testfahrten in Trittenheim 

am Mittwoch, 7. und 12. August 2019
Auch in diesem Jahr möchten einige Rallye-Teams die Gelegen-
heit nutzen, um sich optimal auf die im August stattfindende Ral-
lye-Deutschland vorzubereiten. Verschiedene Hersteller-Teams 
möchten die Gelegenheit nutzen und im Vorfeld der Rallye auf den 
Wirtschaftswegen der Gemeinde Trittenheim testen.
Die in der Kartenskizze eingezeichneten Wege sind in der Zeit von 
07.00 Uhr bis 19.00 Uhr mit Zustimmung der Gemeinde für jegli-
chen Verkehr gesperrt. Wir bitten Sie um Verständnis, wenn es bei 
den Testfahrten lauter wird als gewohnt. Einwohner und Gäste sind 
zum kostenlosen Zuschauen gerne eingeladen. Aus Sicherheits-
gründen unterliegen sie den Anweisungen der Sportwarte.
Das Rallye-Team bedankt sich für Ihr Verständnis!

Trittenheim, 08.07.2019
Franz-Josef Bollig, Ortsbürgermeister

2019 2020
1. Kreditaufnahmen für Investitionen und

Investitions-förderungsmaßnahmen auf
0 € 0 €

2. Verpflichtungsermächtigungen auf 0 € 0 €

§ 5 
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festge-
setzt:

2019 2020
- Grundsteuer A auf 300 v.H. 300 v.H.
- Grundsteuer B auf 400 v.H. 400 v.H.
- Gewerbesteuer auf 365 v.H. 365 v.H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeinde-
gebietes gehalten werden

2019 2020
- für den ersten Hund 50,00 € 50,00 €
- für den zweiten Hund 70,00 € 70,00 €
- für jeden weiteren Hund 90,00 € 90,00 €
- für den ersten und jeden weiteren

gefährlichen Hund
700,00 € 700,00 €

§ 6 
Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017  1.333.238,28 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018
lt. Haushaltsplan  1.273.338,28 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019
lt. Haushaltsplan  1.207.070,28 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020
lt. Haushaltsplan  1.134.023,28 €

§ 7 
Über- und außerplanmäßige 

Aufwendungen und Auszahlungen
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus-
zahlungen gemäß § 100 Abs. 1, Satz 2 GemO liegen vor, wenn im 
Einzelfall die Wertgrenzen nach Maßgabe der Hauptsatzung über-
schritten sind.

§ 8 
Wertgrenze und Investitionen

Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze einzeln im Teil-
haushalt darzustellen.
Die Verwaltung wird ermächtigt, die Haushaltssatzung öffentlich 
bekanntzumachen und die Auslegung des Haushaltsplanes zu ver-
anlassen.

Thörnich, den 01. Juli 2019
Gemeindeverwaltung Thörnich

(S)
gez. Hans-Peter Brixius, Ortsbürgermeister

Die Haushaltssatzung wurde gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Kreis-
verwaltung Trier-Saarburg vorgelegt. Die Kreisverwaltung hat die 
gemäß § 95 Abs 4 der Gemeindeordnung erforderliche Genehmi-
gung mit Schreiben vom 17.06.2019 erteilt.
Haushaltsjahr 2019:
Von dem festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von 
250.000 € wurde vorerst nur ein Teilbetrag in Höhe von 95.000 € 
genehmigt.
Haushaltsjahr 2020:
Der festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von 100.000 € 
wurde vorerst nicht genehmigt.
Die Haushaltssatzung wird gemäß den Vorschriften der Gemeinde-
ordnung hiermit bekanntgemacht. Der Haushaltsplan liegt in der Zeit

vom 15. Juli 2019 bis einschließlich 23. Juli 2019
im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Zimmer 
16, von montags bis mittwochs von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 
von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.30 Uhr bis 12.00 
Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, freitags von 08.30 Uhr bis 
12.00 Uhr, zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.
Nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 
(GemO) vom 31.01.1994 ist folgender Hinweis bekanntzumachen:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustan-
de gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zustande gekommen.

Service

ADAC Rallye Deutschland 2019

TS Trittenheim - Übersicht Länge / Length: 3,50 km, Maßstab / Scale: 1:10.000
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Bekanntmachung
über die Einberufung einer 

Ersatzperson für den Ortsgemeinderat Trittenheim
Bei der Wahl zum Ortsgemeinderat am 26. Mai 2019 wurde ich, 
Franz-Josef Bollig, in den Ortsgemeinderat gewählt. Gleichzeitig 
wurde ich bei der Wahl des Ortsbürgermeisters zum Ortsbürger-
meister gewählt. Da ich als Ortsbürgermeister dem Ortsgemeinde-
rat nicht als Ratsmitglied angehören darf, habe ich die Wahl in den 
Ortsgemeinderat nicht angenommen.
Gemäß § 45 Kommunalwahlgesetz i. V. m. § 66 Kommunalwahl-
ordnung gebe ich bekannt, dass

Herr Carsten Hermes
als Ersatzperson in den Ortsgemeinderat Trittenheim einberufen 
wurde.

Trittenheim, 08.07.2019
Franz-Josef Bollig, Ortsbürgermeister

als Gemeindewahlleiter

Aus den Parteien

CDU Stadtverband Schweich
Am Dienstag, 16. Juli 2019 findet die nächste Sitzung der CDU 
Stadtratsfraktion statt. Beginn ist um 19.00 Uhr im Hotel Grefen.
Auf der Tagesordnung steht die Vorbereitung der nächsten Stadt-
ratssitzung, außerdem wird über das kommunalpolitische Gesche-
hen informiert. Wir bitten um zahlreiche Teilnahme, kommunalpoli-
tisch interessierte Bürgerinnen und Bürger sind als Gäste herzlich 
willkommen.

Freie Wählergruppe 
in der Stadt Schweich e.V.

Hiermit werden Vorstand, Fraktion und die Mitglieder der Freien 
Wählergruppe in der Stadt Schweich zu einer Versammlung für 
Montag, 15.07.2019 um 19.00 Uhr in das Hotel Grefen, Brü-
ckenstraße 31, 54338 Schweich herzlich eingeladen.
Tagesordnung:
1. Mitteilungen
2. Vorbesprechung der Stadtratssitzung vom 18.07.2019
3. Verschiedenes
Um Teilnahme an der Versammlung wird höflich gebeten.
Kommunalpolitisch interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herz-
lich willkommen.

SPD-Ortsverein Schweich
Die nächste gemeinsame Sitzung der Fraktion, den Ausschüssen 
und dem Vorstand, findet am Montag, dem 15. Juli 2019 um 19.00 
Uhr im Isseler Hof, 54338 Schweich-Issel statt.
Tagesordnung:
1. Mitteilungen
2. Vorberatung der Stadtratssitzung vom 18. Juli 2019
3. Verschiedenes
Politisch interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich will-
kommen. Wir bitten um pünktliches und vollzähliges Erscheinen.

Ende des amtlichen Teils
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Kaffee- und Kuchenstand, der am Samstag, 20.07.2019 und Sonn-
tag, 21.07.2019 geöffnet sein wird, bitten wir unsere Mitglieder um 
Kuchenspenden. Hierfür bedanken wir uns bereits im Voraus.

Verbandsgemeindepokalturnier in Bekond
Der SV Bekond ist am kommenden Wochenende Ausrichter des 
diesjährigen Verbandsgemeindepokalturniers. Die 1. Mannschaft 
unserer Spielgemeinschaft trifft am Sonntag in einem Einlagespiel 
über 2 x 40 Minuten um 16.00 Uhr auf die SG Kordel/Welschbillig. 
Weitere Informationen zum Turnier siehe Amtsblatt unter Bekond. 
Wir bitten um guten Besuch des Turniers.

u Fell

Freiwillige Feuerwehr Fell
Einladung zum Tag der offenen Tür
am Samstag, 13.07.2019 ab 16.00 Uhr
und Sonntag, 14.07.2019 ab 11.00 Uhr

Verbringen Sie ein paar gemütliche Stunden bei uns im und am 
Feuerwehrhaus.
An beiden Tagen gibt es Würstchen und Schwenkbraten vom 
Schwenkgrill und Sonntag ab 14.00 Uhr Kaffee und Kuchen.
Sonntagmittags wird durch die Jugendfeuerwehr ein Mal- und Bas-
teltisch angeboten.

Es freut sich auf Ihr Kommen, die Freiwillige Feuerwehr
und der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr e.V..

Feller Markt und Weinfest 13. - 16.09.2019
Vorverkauf Erlebnisweinprobe 13.09.2019

Liebe Gäste,
unsere öffentliche Erlebnisweinprobe findet dieses Jahr am 
13.09.2019 um 19.00 Uhr statt und steht unter dem Motto „It‘s 
wine o‘clock“ - Back to the 80ies and 90ies. Ein einzigartiges 
Festzelt, eine multimediale Show, musikalische Leckerbissen, das 
sind jährlich die Zutaten für einen unvergesslichen Abend zum Start 
unseres Festwochenendes.
Um an unserer Weinprobe teilnehmen zu können, solltet ihr 
euch die Karten im Vorverkauf sichern. Aufgrund der unglaub-
lichen Nachfrage der letzten Jahre, können wir nicht garantie-
ren, dass es noch Karten an der Abendkasse geben wird.
Der Vorverkauf ist am 05.07.2019 an folgenden Stellen gestartet:
Volksbank Fell, Sparkasse Fell, Restaurant „Zum Winzerkeller“, 
Hotel-Gasthaus Fellertal, Dietz - Der frische Bäcker, Metzgerei Be-
rens, Liebeshaar Friseure Fell, Cortina Eiscafé in Schweich und 
neu hinzu kommen ist unsere Verkaufsstelle in Fell beim MIX Ke-
baphaus.
Ab dem 02.08.2019 öffnen wir dann unseren Online-Kartenver-
kauf auf unserer Internetseite unter www.fellermarkt-mosel.de!
Eine Karte kostet 23,- Euro inkl. 3 Euro Glaspfand. Tischreservie-
rungen nehmen wir nach dem Kauf der Eintrittskarten gerne an. Bit-
te kontaktiert uns dazu entweder auf unserer Facebook-Seite per PN 
oder als E-Mail an fellermarktfilmundweinprobenteam@web.de.
Reservierte Plätze müssen bis 18.30 Uhr eingenommen sein. 
Eine Tischreservierung ist erst erfolgt wenn diese auch bestä-
tigt wird.
Das Unterhaltungsprogramm beginnt dieses Jahr schon ab 18.30 Uhr.
Die Teilnahme ist ab 18 Jahren!
Unter dem Motto der 80er und 90er dürft ihr euch gerne in eure 
wildesten Klamotten aus diesen Zeiten stürzen. Wir sind schon ge-
spannt, was ihr uns zu präsentieren habt!
Also sichert euch die Eintrittskarten im Vorverkauf und dann sehen wir 
uns am 13.09.2019 zur Erlebnisweinprobe auf dem Feller Markt.

Aus unserem Vereinsleben

u Bekond

Sportverein Bekond 1921 e.V.
Verbandsgemeinde Pokalturnier 

vom 13. Juli bis 15. Juli 2019
Vom Samstag, 13. Juli bis Montag, 15. Juli 2019 findet auf der 
Kunstrasen-Sportanlage in Bekond das Verbandsgemeinde Pokal-
turnier 2019 mit interessanten Fußballbegegnungen statt.
Samstag 13. Juli 2019
12.00 Uhr SV Bekond II – SV Ehrang IV (2 x 45 Minuten)
VG-Pokal
14.00 Uhr Spiel 1 SV Bekond – TuS Kenn
15.15 Uhr Spiel 2 TuS Issel – SV Föhren
16.30 Uhr Spiel 3 SV Leiwen-Köwerich – SG Fell/Longuich/Riol
17.45 Uhr Spiel 4 SV Mehring – TuS Mosella Schweich
(Spielzeit jeweils 2 x 30 Minuten)
19.00 Uhr Kleinfeldturnier
Bekond Ü 30/ /Ensch/Jugendraum/Hoacher Jugend
Sonntag 14. Juli 2019
ab 11.00 Uhr ‚“Spiel ohne Grenzen für Jung und Alt“
VG-Pokal
13.30 Uhr Halbfinale 1 Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 3 (2 x 25 Minuten)
14.35 Uhr Halbfinale 2 Sieger Spiel 2 – Sieger Spiel 4 (2 x 25 Minuten)
15.40 Uhr Elfermeterschießen um Platz 3, Verlierer Halbfinale 1 und 2
16.00 Uhr SG Pölich-Schleich/Detzem – SG Welschbillig (2 x 40 Minuten)
VG-Pokal
Endspiel Sieger Halbfinale 1 und Halbfinale 2 mit Siegerehrung
(2 x 25 Minuten)
19.00 Uhr Alte Herren Bekond/Mehring/Pölich – AH Schweich (2 x 
30 Minuten)
Montag 15. Juli 2019
18.00 Uhr FZM Kopinacken – BM Schneider Elektro & Blitzschutz 
(2 x 25 Minuten)
19.30 Uhr SG Lüxem –SV Ehrang (2 x 45 Minuten)

u Detzem

Verein für Bewegungsspiele Detzem 1927
Vom 20.07. – 21.07.2018 veranstalten wir unser traditionelles Fuß-
ballpokalturnier auf unserem Rasensportplatz auf dem Werth, zu 
dem wir alle Detzemer und Thörnicher Bürger, Sponsoren und 
Freunde unseres Vereins und Gäste aus nah und fern recht herz-
lich einladen. Es ist uns gelungen ein Turnier mit zwei Spielen über 
die volle Spielzeit am Sonntag zu organisieren. Im Hauptspiel am 
Samstag treffen um 16.30 Uhr eine Auswahl ehemalige Spieler 
des V.f.B. Detzem auf den VFR Kirchlinde (Dortmund). Samstags 
ist ab 19.00 Uhr ein Jedermann /Jedefrau Elfmeterturnier ange-
sagt, für das wir nochmals die Dorfvereine und sonstige Gruppie-
rungen aus Detzem und Thörnich um Anmeldungen bitten, die von 
allen Vorstandsmitgliedern entgegen genommen werden. Span-
nend wird es am Sonntag nicht nur im Hauptspiel, wenn die beiden 
Bezirksligisten SG Geisfeld/Rascheid und SV Rot-Weiss Wittlich ab 
15.45 Uhr ihre Kräfte messen.
Den Turnierplan werden wir im nächsten Amtsblatt veröffentlichen. 
Der Turnieraufbau erfolgt am Donnerstag, 18. Juli 2019 (Treff-
punkt Sportplatz Detzem) und am Freitag, 19. Juli 2019 jeweils 
ab 18.00 Uhr, hier freuen wir uns über jeden Helfer. Für den 
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terzusammenstellungen verleihen den Gerichten eine besondere 
Note. Zum Nachfüllen der dekorativen Gewürzmühlen gibt es alle 
Mischungen auch im umweltfreundlichen Nachfüllbeutel. In einer 
Sommer-Aktion präsentiert der Föhrener Weltladen die Gewürzsaucen 
und -mühlen, sowie viele weitere Gewürze aus fairem Handel.

Öffnungszeiten des Weltladens
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Frei-
tag von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr, 
Samstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

Heimat- und 
Verkehrsverein Meulenwald Föhren e. V.

Tagesfahrt nach Mainz:
Die diesjährige Tagesfahrt am Samstag, 7. September 2019 führt 
uns in die rheinland-pfälzische Hauptstadt Mainz.
Vorläufiges Programm: 08.00 Uhr Busfahrt ab Föhren nach 
Mainz. Stadtführung ca. 1½Std.: Römerzeit, Dom, Altstadt und 
moderne Mainzer Innenstadt. Anschließend Freizeit bis ca. 14.00 
(Zeit zum Mittagessen, Shopping usw.). Besuch des Gutenberg-
Museums gegenüber dem Dom: Ursprünge des Buchdrucks; Origi-
nal Gutenbergbibeln; Druckvorführung an der Gutenberg-Presse in 
der rekonstruierten Gutenberg-Werkstatt.
Ca. 16.00 Uhr Busfahrt zum Brauhaus Kloster Machern. Nach dem 
Abendessen Rückfahrt nach Föhren (Ankunft ca. 20.00 Uhr).
Der Fahrpreis beträgt 25 € pro Person und ist vorab auf folgendes 
Konto des HuVV Föhren zu überweisen: Sparkasse Trier, IBAN 
DE24 5855 0130 0013 5609 33. Als Verwendungszweck bitte ange-
ben: Mainz und Name(n). Der Fahrpreis beinhaltet Busfahrt, Stadt-
führung und den Eintritt ins Gutenberg-Museum. Bei einer Stornie-
rung nach dem 10. August 2019 wird die Hälfte des Fahrpreises 
einbehalten; bei einer Stornierung nach dem 30. August 2019 wird 
der komplette Fahrpreis einbehalten.
Abfahrtszeit/-orte und weitere Details in einer weiteren Ankündi-
gung im Amtsblatt.
Anmeldungen unter Tel.: 06502 - 4105. Wegen der begrenzten 
Teilnehmerzahl werden die Anmeldungen nach dem Anmeldezeit-
punkt berücksichtigt.

u Kenn

Grillfreunde Bungert Kenn e.V.
Am Samstag, dem 27.07.2019 findet an der Mosel bei Kenn zum 
40. Mal das alljährliche Indianertreffen statt. Neben unseren tra-
ditionell selbst gemachten Fleischspießen, dem Kenner Viez und 
anderen Kaltgetränken könnt ihr klassische Rockmusik am Lager-
feuer genießen.

Die Grillfreunde Bungert freuen sich auf euer Kommen

Kath. Kirchengemeinde Kenn
Nachbarschaftshilfe –  

Für Menschen in besonderen Lebenssituationen
Frauen und Männer der Pfarrgemeinde Kenn bieten für Men-
schen in besonderen Lebenssituationen im Rahmen der Nachbar-
schaftshilfe folgernde Dienste an: Besuche, Hilfe bei Besorgun-
gen, Einkauf, Fahrdienst, z. B. zum Arzt, Hilfe bei Schriftverkehr, 
Begleitung zu Behörden, Vermittlung zu professionellen Diensten 
und Entlastung von pflegenden Angehörigen. Die Hilfe ist kosten-
los und unabhängig von Religion und Konfession. Wünschen Sie 
sich Begleitung im Rahmen der Nachbarschaftshilfe dann nehmen 
Kontakt auf unter Telefon 0151 61954231 (Montag bis Freitag von 
09.00 Uhr bis 18.00 Uhr)

u Klüsserath

Frauengemeinschaft Klüsserath
Wir treffen uns am 17. Juli 2019 um 18.00 Uhr vor der Alten Öko-
nomie und fahren in Fahrgemeinschaften zur Wetterstation. Bitte 
Gläser mit bringen.

AV Klüsserath 1959 e. V.
Zu unserem nächsten Moselangeln treffen wir uns am Sonntag, 
dem 14.07.2019 um 07.00 Uhr am Sportplatz.

u Föhren

Theater- und 
Karnevalverein Föhren 1984 e.V.

Jahreshauptversammlung 2019
Am Donnerstag, dem 8. August 2019 findet unsere diesjährige 
Jahreshauptversammlung um 19.00 Uhr im Vereinsraum des TKV 
Föhren im Bürger- und Vereinshaus Föhren statt. Alle Mitglieder 
sind hiermit zu dieser Versammlung herzlich eingeladen.
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Gedenken an die verstorbenen Mitglieder
3. Jahresbericht des Schriftführers
4. Kassenbericht des Kassierers
5. Kassenprüfbericht der Kassenprüfer
6. Aussprache zu den Berichten
7. Entlastung des Vorstandes
8. Vorschau auf die folgenden Aktivitäten des Vereins
9. Verschiedenes
Laut Satzung können Anträge aus dem Kreis der Mitglieder schrift-
lich oder mündlich bis zwei Tage vor der Mitgliederversammlung 
beim Vorstand eingereicht werden.

Malteser Hilfsdienst Föhren
Erste Hilfe Grundkurs

Die Malteser Föhren bieten am 13.07.2019 und am 17.08.2019 je-
weils einen Erste Hilfe Grundkurs an.
Für: Beide Kurse sind für Betriebshelfer, Trainer, Übungsleiter, 
Gruppenleiter sowie Interessierte geeignet und gelten für alle Füh-
rerscheinklassen. Bei Ausbildung von Betriebshelfern übernimmt in 
der Regel die zuständige Berufsgenossenschaft des Betriebes die 
reinen Lehrgangskosten.
Inhalt: Hier erlernen Sie alle wichtigen Sofortmaßnahmen wie 
z.B.:Herz- Lungen Wiederbelebung, Druckverband oder die Seiten-
lage aber auch die wichtigen Krankheitsbilder wie z.B.: Herzinfarkt 
und Schlaganfall. Die Wundversorgung oder die seelische Betreu-
ung gehört genauso dazu, wie die Themen des Straßenverkehrs.
Dauer: 1 Tag / 9 Unterrichtseinheiten. Beginn 09:00 Uhr, Ende 
ca.17:00 Uhr.
Ort: Malteserhaus- Föhren, Auf dem Steinhäufchen 1, 54343 Föhren
Preis: 37,50€ oder Abrechnung mit der BG des Betriebes.
Anmeldung erforderlich: unter www.malteser-foehren.de oder,
www.malteser-kurse.de, Mobil 01705334492 oder per Mail an Mar-
kus.Follmann@malteser.org
Bei Anmeldung bitte Angabe von Kurstag, Kursort, Name, Vorna-
me, Privatadresse, Geburtsdatum und Telefonnummer oder e-mail 
Adresse.

Weltladen Aktion 3%
Bienenwachstuch

Wer seinen Alltag plastikfreier gestalten möchte ist mit Bienen-
wachstüchern als innovative und nachhaltige Alternative auf dem 
richtigen Weg! Hergestellt aus 100% Baumwolle und 100% reinem 
Bienenwachs sind sie die wiederverwertbare biologische Alternati-
ve zur Frischhalte- oder Alufolie. Bienenwachstücher dienen zum 
Frischhalten von Salat, Gemüse, Obst, Käse, Brot oder zum Ab-
decken von offenen Schüsseln. Durch die antibakteriellen Eigen-
schaften bleiben Lebensmittel frisch und die Tücher nehmen kei-
ne Gerüche an. Nicht geeignet sind sie zum Einwickeln für rohes 
Fleisch oder rohen Fisch.
Die Reinigung ist einfach: mit lauwarmem Wasser und einem wei-
chen Lappen. Bei guter Pflege ist das Bienenwachstuch ca. ein 
Jahr verwendbar.
Der Weltladen der Aktion 3% bietet jetzt neu Bienenwachstücher in 
verschiedenen Größen und Designs.

Gewürze zum Fairfeinern
Aus der Reihe „A Taste of Africa“ bietet der Weltladen der Aktion 
3% Produkte mit einem besonderen Geschmackserlebnis. Der 
Fair-Handelspartner Turqule Traiding aus Südafrika hat eine Reihe 
interessanter Gewürzsaucen zusammengestellt, die den sommer-
lichen Grilltisch bereichern. Passend dazu gibt es Gewürzmühlen 
mit handgeschöpften Salzkristallen, farbenfrohen Pfefferkörnern 
oder exotischen Mischungen. Die verschiedenen Salz- und Kräu-
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SV Mehring 1921 e. V.
VisioPlanHaus-Fußballcup des SV Mehring 1921 e.V. am 
20./21.07.2019
Samstag, 20.07.2019 (Spieldauer: 1 x 30 Minuten)
Gruppe 1: Bekond, Fell, Konz
Gruppe 2: Könen, Leiwen, Mehring II
14:00 Uhr Bekond - Fell
14:40 Uhr Könen - Leiwen
15:20 Uhr Fell - Konz
16:00 Uhr Leiwen - Mehring II
16:40 Uhr Konz - Bekond
17:20 Uhr Mehring II - Könen
18:00 Uhr Elfmeterschießen um Platz 3 (2. Gruppe 1 - 2. Gruppe 2)
18:20 Uhr Endspiel (1. Gruppe 1 - 1. Gruppe 2)

anschließend Siegerehrung
19:15 Uhr Einlagespiel (2 x 30 Minuten)

Auswahl Mittelmosel - ehemalige Mehringer Spieler
Sonntag, 21.07.2019 (Spieldauer: 1 x 30 Minuten)
Gruppe 1: Mehring, Ruwertal, Schweich
Gruppe 2: Auw, Lüxem, Tarforst
14:00 Uhr Schweich - Ruwertal
14:40 Uhr Lüxem - Tarforst
15:20 Uhr Ruwertal - Mehring
16:00 Uhr Auw - Lüxem
16:40 Uhr Schweich - Mehring
17:20 Uhr Tarforst - Auw
18:00 Uhr Elfmeterschießen um Platz 3 (2. Gruppe 1 - 2. Gruppe 2)
18:20 Uhr Endspiel (1. Gruppe 1 - 1. Gruppe 2)

anschließend Siegerehrung
Der SV Mehring 1921 e.V. freut sich auf zahlreiche Zuschauer und 
spannende Spiele.

SV Mehring 1921 e. V.
Säuberung der Sportanlage am 13.07.2019

Zur Vorbereitung auf die neue Saison soll die Sportanlage „Auf der 
Lay“ gesäubert und instand gesetzt werden. Dazu treffen wir uns 
am Samstag, dem 13.07.2019 ab 08.00 Uhr direkt auf dem Sport-
platzgelände. Arbeitsgeräte wie Besen, Eimer, Scheren etc. nach 
Möglichkeit bitte auch selbst mit bringen. Wir würden uns über viele 
freiwillige Helfer sehr freuen!

u Riol

Bauern- und Winzerverband Riol
Wein & Sektfete

Am 20. und 21. Juli 2019 findet die zur Tradition gewordene Wein 
& Sektfete am Weinstand am Moselufe in Riol statt. Diese beginnt 
am Samstag ab 11:00 Uhr unter dem Motto „ Wir lassen die Korken 
knallen“ präsentieren die Weingüter hervorragende Weine und sprit-
zige Winzersekte. An beiden Tagen verwöhnen wir Sie mit sommer-
lichen-moseltypischen Gerichten aus der Landküche. Starten sie am 
Sonntag ab 11:30 Uhr mit einem prickelnden Winzersekt in den Tag 
und genießen Sie im Anschluss die herzhaften Gerichte sowie Kaffee 
und selbstgebackene Kuchen. Kommen Sie und lassen Sie sich von 
uns verwöhnen - es wird Ihnen gefallen. 

Förderverein Kita St. Martin Riol e.V.
Wir laden alle Mitglieder des Fördervereins der Kita St. Martin Riol 
herzlich ein zu unserer Jahreshauptversammlung am kommen-
den Dienstag, 16. Juli 2019 um 19.00 Uhr in der Kita Riol.
Die Tagesordnung besteht aus folgenden Themen: 1. Begrüßung 
und Eröffnung, 2. Jahresbericht 2018, 3. Kassenbericht 2018, 4. 
Prüfbericht der Kassenprüfer, 5. Wahl des Wahlleiters, 6. Entlas-
tung des Vorstandes, 7. Neuwahl des Vorstandes / der Kassenprü-
fer, 8. Aktuelle und zukünftige Vorhaben, 9. Sonstiges.
Wir würden uns sehr freuen, viele Mitglieder auf der Sitzung begrü-
ßen zu dürfen.

u Schweich

Isseler Cultur Verein e.V.
Nach guter alter Tradition wollen wir am Dienstag, dem 23.07.2019 
ab 19.00 Uhr auf der Schweicher Moselbrücke dem heiligen Chris-

u Mehring

Pfarreiengemeinschaft Mehring
Seniorenfahrt der Pfarrgemeinde 

Klüsserath gh. Rosenkranzkönigin nach Banneux
Unsere diesjährige Seniorenfahrt findet statt am 21.08.2019.
Abfahrt in Klüsserath: 07.30 Uhr an der Kirche, 07.35 Uhr am Feu-
erwehrhaus
Ankunft in Banneux: ca. 10.00 Uhr
Dort werden wir gemeinsam Gottesdienst feiern und einen schönen 
Tag im Wallfahrtsort verbringen.
Rückkehr in Klüsserath: ca. 19.00 Uhr
Wir bitten um telefonische Anmeldung bis 01.08.2019 im Pfarrbüro 
Leiwen, Tel. 06507/3160. Die Mindestteilnehmerzahl beläuft sich 
auf 30 Personen. Der Kostenbeitrag pro Person beträgt 25,00 Euro. 
Der Reisepreis wird im Bus eingesammelt.
Mitfahrer aus anderen Pfarreien sind herzlich willkommen.

Vereinigung Mehringer Winzerfest e.V.
Die Probe und Auswahl der Weine für das Mehringer Winzerfest 
2019 finden am Donnerstag, dem 18.07.2019 um 19.30 Uhr im 
Kulturzentrum teil.
Die Vorsitzenden oder ein Vertreter aller am Winzerfest beteiligten 
Vereine sollten bei diesem Termin anwesend sein, da auch Infor-
mationen bezüglich des Weinfestes bekannt gegeben werden.
Die Jahreshauptversammlung findet am Montag, dem 22. Juli 
2019 um 19.30 Uhr ebenfalls im Kulturzentrum statt.

St. Seb. Schützenbruderschaft 1636 
Mehring e.V.

Schützenfest in Irsch/Saar
Sonntag, 14.07.2019
Die St. Hubertus-Schützenbruderschaft Irsch/Saar lädt zur diesjäh-
rigen Königskrönung des neuen Schützenkönigs Andreas Rogall 
am Sonntag, dem 14.07.2019 ein.
Programm:
09.30 Uhr Heilige Messe in der Irscher Pfarrkirche mit Königskrönung
anschl. Begrüßung der Gäste am Schützenhaus
Preisschießen auf 50m mit dem Kleinkalibergewehr
gemütlicher Ausklang

Schützenfest in Fell
Sonntag, 21.07.2019
Die St. Seb. Schützenbruderschaft Fell führt am Sonntag, dem 
21.07.2019, ihr Königsschießen und Schützenfest durch.
um 13.00 Uhr beginnt das Königsschießen
anschließend ist die Krönung des neuen Schützenkönigs und Eh-
rung der Ritter
Für die Besucher findet das traditionelle Luftgewehr- und Glücks-
schießen statt.

Schützenfest in Trier-Ehrang
Samstag, 27. Juli 2019
Ihr Schützenfest feiern die Freunde aus Trier-Ehrang am Samstag, 
27. Juli 2019 und laden uns dazu herzlich ein.
Programm:
14.30 Uhr Eintreffen der Gastvereine auf dem Parkplatz an der Kyl-
lbrücke
Begrüßung der Gastvereine un den Würdenträger der Bruderschaft
Abmarsch des Festumzuges zur Kapelle im Krankenhaus in Beglei-
tung des Ehranger-Blasorchesters
16.00 Uhr Beginn der Festmesse mit Königskrönung
Im Anschluss: Gemütliches Zusammensein im Schützenhaus Wal-
lenbach mit Preisschießen für Schützen und Jedermann

Angel-Sportclub Mehring 1975 e.V.
Am Sonntag, dem 14.07.2019 findet der 4 gemeisame Angel-
durchgang der Saison statt. Wir treffen uns um 06.15 Uhr am Peter-
Schröder-Platz.Geangelt wird von 07.00 Uhr bis 10.00 Uhr in der 
Mosel nach den Vorgaben des Angelscheins.Im Anschluss an das 
Angeln treffen wir uns am Weiher in Bachwiesen.

www.wittich.deBesuchen Sie uns!
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Zum Abschluss – Einkehr in der „Alt Pleiner Mühle“
Wer später bei der Wanderung einsteigen möchte, sollte bitte kurz 
bei Jürgen Schmitt melden.

Jahrgang 1939 Schweich und Issel
Unser nächste Wanderung ist am Donnerstag, dem 18.07.2019. 
Treffpunkt ist am Wallsee – Eck in der Isseler Str. um 15.00 Uhr. 
Abschluss und gemütliches Beisammensein ist im Fährturm in 
Schweich. Alle – einschl. Partnerinnen und Partner sind herzlich 
eingeladen.

Jahrgang 1942 Schweich und Issel
Wir treffen uns am Mittwoch, dem 17.07.2019 um 14.30 Uhr bei 
der Kirche. Abschluss „Isseler Hof“.

u Trittenheim

Tennisclub Trittenheim
25. Riesling Cup vom 19. bis 21.07.2019

Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer des TCT,
vom 19. bis 21.07.2019 findet zum 25. und letzten Mal unser be-
liebtes Tennisturnier statt.
Programm:
19.07.2019 20.00 Uhr Begrüßung der Teilnehmer und Gäste
20.07.2019 09.00 Uhr Start der Spielrunden bis ca. 18.30 Uhr, 

Mittagessen, Kaffee und Kuchen
ab 20.00 Uhr Abendveranstaltung

21.07.2019 09.00 Uhr Start der Spielrunden, Mittagessen, Kaf-
fee und Kuchen,
ca. 16.00 Uhr Siegerehrung

Alle Spielerinnen/Spieler würden sich über viele Zuschauer freuen, wozu 
der Verein hiermit herzlich einlädt. Zur Teilnahme an der Abendveranstal-
tung am 20.07.2019 wird um Anmeldung im Tennishaus gebeten.

Aus unseren Kirchen

Dekanat Schweich-Welschbillig
Dechant: Pfr. Dr. Ralph Hildesheim, Schweich, Tel. 06502/2327
Stellv. Dechant: Pfr. Franz-Josef Leinen, Trierweiler,
Tel. 0651/88370
Dekanatsreferentin: Susanne Münch-Kutscheid,
Tel. 06502-93745-11
Pastoralreferentin: Maria Koob, Schweich, Tel. 06502/9371601
Patoralreferentin: Judith Schwickerath,Schweich,
Tel. 0151/11224413
Pastoralreferent: Roland Hinzmann, Schweich,
Tel. 06502/9371600
Pastoralreferent: Matthias Schmitz, Schweich, Tel. 06502/931602
Dekanatskantor: Johannes Klar, Schweich: Tel. 06502/7775
Dekanatssekretärin: Marion Thömmes/Margit Herres, Schweich, 
Tel. 06502/93745-0
E-Mail: dekanat.schweich-welschbillig@bgv-trier.de

Gottesdienstzeiten vom 13.07.2019 bis 14.07.2019
Bekond: Sa., 13.07., 19.00 Uhr Vorabendmesse

tophorus zu seinem Namenstag einen schönen Blumenstrauß ver-
leihen. Dies soll als Schutz unserer Vereinsmitglieder und als Dank 
für eine gelungene Session sein. Anschließend möchten wir bei 
einem gemütlichen Zusammensein den Abend ausklingen lassen. 
Hierzu sind alle ICV-ler und Freunde des ICV herzlich eingeladen.

Kolpingsfamilie Schweich
Zu unserer nächsten Wanderung laden wir ein am Donnerstag, 
18. Juli 2019.
Treffpunkt ist am Bahnhof um 10.15 Uhr. Um 10.32 Uhr fahren wir 
mit dem Zug nach Föhren, von wo aus wir nach Naurath wandern. 
Nach dem Mittagessen geht es auf anderem Wege nach Föhren 
zurück und weiter mit dem Zug nach Schweich. Wie immer sind 
Gäste herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Info-Tel. bei unklarer Wetterlage oder Rückfragen: 8108.

Gut Blatt Schweich
Unser Spieltag findet am 15.07.2019 im Hotel Moseltal Peter- 
Schröder Platz 1 in Mehring um 20.00 Uhr findet statt. Gespielt 
wird 1 Serie a 48/36 Spielen. Gäste sind herzlich willkommen.
Weitere Infos unter www.gutblattschweich.npage.de

Lauftreff Schweich e.V.
Unsere aktuellen Trainingszeiten: Insgesamt stehen in der Woche 
vier Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung. Die Angebote richten 
sich an Laufeinsteiger, Fitness- und Freizeitläufer bis hin zum am-
bitionierten Wettkampf-Läufer. Unsere Trainings sind regelmäßig 
sehr gut besucht und so findet jeder geeignete Mitstreiter auf sei-
nem Leistungsniveau.
Dienstag und Donnerstag: 19.00 Uhr Parkplatz Rothenberg zwi-
schen Schweich und Quint (Lauftreff mit Laufbetreuung auch für 
Laufeinsteiger). Es werden unterschiedliche Strecken und Distan-
zen im schönen Meulenwald in Angriff genommen.
Sonntag: 09.30 Uhr Parkplatz Rothenberg zwischen Schweich und 
Quint (offener Lauftreff ohne Laufbetreuung im Meulenwald) oder 
nach individueller Absprache.
Zusätzlich/Optional für leistungsorientierte/ambitionierte LäuferInnen
Dienstag 19.00 Uhr Tempotraining inkl. Koordination, Lauftechnik 
und Krafttraining im Stadion Schweich im Stefan Andres - Schul-
zentrum.(Ansprechpartner Dirk Engel).
Interessierte SportlerInnen sind gerne unverbindlich zu unseren 
Trainingszeiten eingeladen! Weitere Infos im Internet unter www.
lauftreff-schweich.de oder per E-Mail: kontakt@lauftreff-schweich.de

TuS Issel 1952 e.V.
Wandern im Sportverein

Lieserpfad – von Manderscheid zur „Altpleiner Mühle“
Die dritte Wanderung des Jahres führt uns am Sonntag, dem 21. 
Juli 2019 durch das romantische Liesertal.
Auf Grund der Länge der Wanderstrecke von ca. 18,5 Kilometern 
besteht die Möglichkeit im Verlauf der Strecke zur Gruppe aufzu-
schließen.
Die Erste Gruppe startet bereits um 09.00 Uhr am Parkplatz 
Schwimmbad Schweich. Von hier geht es über Wittlich zum Start 
nach Manderscheid.
Die Zweite Gruppe startet um 10.30 Uhr, um in Oberöfflingen bei 
Kilometer 6 zur Gruppe aufzuschließen.
Die Dritte Gruppe starte um 12.30 Uhr, um dann zwischen Großlitt-
gen und Karl auf die Wanderstrecke bei Kilometer 12,5 zu treffen.

ImpressumPresserechtliche Verantwortung für den nichtamtlichen redaktionellen Teil und Anzeigen:
Dietmar Kaupp, Geschäftsführer

Erscheinungsweise: wöchentlich freitags. Zustellung durch den Verlag an alle Haushaltungen kostenlos.

Reklamation Zustellung bitte an: Telefon 06502/9147-335, -336, -713 und -716; E-Mail: vertrieb@wittich-foehren.de
Einzelstücke zu beziehen beim Verlag zum Preis von 0,50 € zuzügl. Versandkosten. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbei-
lagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere zur Zeit gültige Anzeigenpreisliste.
Für Textveröffentlichungen gelten unsere
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.
Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz
für ein Exemplar gefordert werden.
Weitergehende Ansprüche, insbesondere aus Schadensersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.
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Ensch: Sa., 13.07., 17.00 Uhr Vorabendmesse
Fell: So., 14.07., 10.30 Uhr Hochamt
Föhren: So., 14.07., 09.15 Uhr Wort-Gottes-Feier
Klüsserath: Sa., 13.07.,18.00 Uhr Vorabendmesse
Köwerich: So., 14.07., 09.00 Uhr hl. Messe
Leiwen: So., 14.07., 10.30 Uhr Hochamt
Longuich: So., 14.07., 09.15 Uhr Hochamt
Mehring: So., 14.07., 10.30 Uhr Hochamt
Naurath: Sa., 13.07., 06.30 Uhr Wallfahrt nach Klausen (Fußgrup-
pe), 10.00 Uhr Pilgermesse
Riol: Sa., 13.07.,19.00 Uhr Vorabendmesse
Schweich: So., 14.07., 10.30 Uhr Hochamt, 18.30 Uhr Hl. Messe

Pfarreiengemeinschaft Mehring
Seniorenfahrt der Pfarrgemeinde Klüsserath gh. 

Rosenkranzkönigin nach Banneux
Unsere diesjährige Seniorenfahrt findet statt am 21.08.2019.
Abfahrt in Klüsserath: 07.30 Uhr an der Kirche, 07.35 Uhr am Feu-
erwehrhaus. Ankunft in Banneux: ca. 10.00 Uhr
Dort werden wir gemeinsam Gottesdienst feiern und einen schönen 
Tag im Wallfahrtsort verbringen.
Rückkehr in Klüsserath: ca. 19.00 Uhr
Wir bitten um telefonische Anmeldung bis 01.08.2019 im Pfarrbüro 
Leiwen, Tel. 06507/3160. Die Mindestteilnehmerzahl beläuft sich 
auf 30 Personen. Der Kostenbeitrag pro Person beträgt 25,00 Euro. 
Der Reisepreis wird im Bus eingesammelt.
Mitfahrer aus anderen Pfarreien sind herzlich willkommen.

Evangelische Kirchengemeinde Ehrang
Freitag, 12.07.2019
19.00 Uhr Taizégebet in Schweich (Pfarrer Wermeyer)
Sonntag, 14.07.2019
10.15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Schweich (Pfarrer Wer-
meyer)

Ende des redaktionellen Teils

Verlagsmitteilungen

Redaktionsschlussvorverlegungen
KW 40 Tag der Deutschen Einheit

auf Freitag, 27.09.2019
KW 51 Vorweihnachtswoche

auf Freitag, 13.12.2019
jeweils 08.00 Uhr im Verlag

Vielen Dank für Ihr Verständnis.
LINUS WITTICH Medien, Redaktion

Holzfenster - Schutzsystem aus Aluminium 
Wir verwandeln Ihr gutes Holzfenster in ein Holz - Aluminium - Fenster

Peter Johann 
Fenstersysteme - Innenausbau

54338 Schweich 
Mobil. 0171 / 735 1002

info@johann-schweich.de

über 20 Jahre

alle RAL-Farben möglich 
keine Malerarbeiten 

kein Schmutz 
eine saubere Sache

Dauerhafter Schutz und nie wieder streichen

Wir bringen Abwechslungin Ihre Küche

Frische WurstWaren
aus geprüfter Meisterqualität 

Im Angebot vom 12.07.2019 bis 18.07.2019

54518 Binsfeld, Wittlicher Str. 4 · 0 65 75/ 9 58 30
Unsere Filialen: Ensch · Orenhofen · Dreis · Salmtal · Manderscheid

www.metzgerei-mittler.de

Grillbauchscheiben in  
verschiedenen Würzungen 1 kg   7,49 ¤
Kamm- u. Lenden- 
rollbraten „italia“ 1 kg 8,99 ¤
„Merguez“ Grillbratwurst 100 g 1,09 ¤
Fleischkäse-aufschnitt 100 g 0,89 ¤
Bockwürstchen 100 g 0,89 ¤

saLat 
der Woche:

tortellinisalat 100 g    0,89 ¤

tieFpreis 
des Monats:

Grobe Bratwurst 
 10 Stück   8,00 ¤

Kur an der polnischen Ostseeküste

in Bad Kolberg
14 Tage ab 299 €  /  Busabholung zu Hause 70 €

Tel. 0048 947107655

Mit einer Familienanzeige erreichen Sie  
Verwandte, Freunde und Bekannte.

Jetzt buchen unter:
Tel.: 06502 9147-0
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ABSCHIED nehmen
06502 

9147-0

Auferstehung ist unser Glaube,
Wiedersehen unsere Hoffnung,
Gedenken unsere Liebe.

Nachruf
Der Theater- und Karnevalverein Föhren 1984 e. V. trauert um

Herrn Mateo Borras Meyer
der im Alter von 69 Jahren viel zu früh von uns gegangen ist.
Herr Borras engagierte sich seit mehr als 30 Jahren für den Theater- und Karnevalverein, 
wo er unter anderem lange Zeit als Elferratsmitglied sowie als Vorstandsmitglied tätig war.
Aufgrund seines besonderen Engagements in der Vereinsarbeit wurde Herr Borras zum 
Ehrensenator ernannt.
Mit Mateo Borras verlieren wir ein geschätztes Vereinsmitglied.
Unser Dank und unsere Anerkennung gilt seinen Angehörigen.

Für den Theater- und Karnevalverein Föhren

Michael Herteux                 Ralf Trierweiler
1. Vorsitzender                 2. Vorsitzender

Was man tief in seinem Herzen besitzt,  
kann man nicht durch den Tod verlieren. 
Johann Wolfgang v. Goethe
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Für alle Aufmerksamkeiten in Form von Glückwünschen und Geschenken
anlässlich unserer

Kommunion
möchten wir uns, auch im Namen unserer Eltern, ganz herzlich bedanken.

Klüsserath, im Juli 2019

Sebastian Lößlein
Benedikt Loskill
Mathis Weber
Jannis Becker

Gorden Esperstedt
Milan Ludes

Philipp Welter
Emma Metzdorf

Matteo Ritz
Jakob Regnery
Susan Filipiak
Paul Hofmann

Lea Kirchen
Lennard Kessel
Nikola Czubak

Florian Milczarek
Tobias Bechtel

ERLEBNIS- & 
KURZ-REISEN
MECKLENBURG 
5 TAGE 4x HP 29.07. . . . . . . . . ab 349,-

MINIKREUZFAHRT 
YORK 
3 TAGE 2xÜF 05.08./30.09.  . . . ab 239,-

OSTFRIESLAND 
5 TAGE 4x HP 14.08. . . . . . . . . ab 398,-

SCHWEIZ 
5 TAGE 4 x HP 30.08. . . . . . . . . ab 539,-

GARDASEE 
5 TAGE 4xHP 04.09. . . . . . . . . ..ab 395,- 

BODENSEE 
5 TAGE 4xHP 06.09. . . . . . . . . . ab 399,- 

PROVENCE & CAMARGUE 
7 TAGE 6xHP 09.09. . . . . . . . . . ab 649,- 

Buchbar in allen führenden Reisebüros.  0651 - 96 89 00 
Zustiegsmöglichkeiten in ihrer Nähe!
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 www.kylltal-reisen.de

LÜNEBURGER HEIDE 
4 TAGE 3x HP 29.08. . . . . . . . . ab 319,-

TOSKANA & INSEL 
ELBA 
8 TAGE 7xHP 02.09. . . . . . . . . . ab 719,-

TOSKANA 
7 TAGE 5xHP & 1xÜF 16.09. . . . ab 565,-

ALLGÄU 
Hüttengaudi & Almabtrieb 
5 TAGE 4x HP 11.09. . . . . . . . . ab 489,-

STÄDTE-REISEN 
immer inkl. Stadtrundfahrt und ÜF

PARIS 
2 TAGE 03.08./17.08./24.08. . . ab 119,-
3 TAGE 09.08./30.08./06.09. . . ab 179,-
4 TAGE 01.08./12.09./03.10. . . ab 249,-

REISETIPP
USA & KANADA  
12 Tage Besuche mit uns New York– Hartford-Boston-Quebéc-Montréal-
Thousand Islands-Kingston-Toronto-Niagara Falls-Williamsport-Philadelphia-
Washington. 2x HP & 8 x ÜF   |   09.10.-20.10.2019

DRESDEN 
4 TAGE 25.07 . . . . . . . . . . . . . . ab 229,-

LONDON 
4 TAGE 12.09./03.10. . . . . . . . . ab 329,-
5 TAGE 07.08. . . . . . . . . . . . . . ab 469,-

12 TAG
ab € 

3298

ROM 
7 TAGE 02.09.  
5x ÜF & 1 HP  . . . . . . . . . . . . . . ab 629,-

WIEN 
5 TAGE 4x HP 24.07. . . . . . . . . ab 399,-

Danke sagen!

Schnell und einfach! 
Mit einer Familienanzeige
in Ihrem Amts- oder  
Mitteilungsblatt.

10.000 km Service bei unS! 
nach 2 Wochen 
koStenloSe nachSorgung!

Glockenstraße 5 · 54290 Trier
Tel. 06 51 / 7 50 97 · abb@orthopaediebermes.de
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Herzlichen Dank
für all die Aufmerksamkeiten, die mir anlässlich meines 
80. Geburtstages entgegengebracht worden sind. 
Ich habe mich sehr gefreut.

Anneliese Rauen
Detzem, im Juli 2019

FAmIlIEn leben

99 35 36 - 20E

Sie sind Immobilienbesitzer in Schweich, 
Trierweiler, Korlingen ... ?
Sie verkaufen Ihre Immobilie?
Machen Sie mit uns den ersten Schritt. 
Wir ermitteln für Sie fachgerecht 
und kostenfrei den Wert Ihrer Immobilie 
bei Erteilung eines Verkaufsauftrags. 

lassen Sie es jeden wissen!
Mit einer Familienanzeige
in Ihrem Mitteilungsblatt.



Schweich - 16 - Ausgabe 28/2019

Sa 13.7./18 Uhr
St. Maximin Trier
Eröffnungskonzert
Knabenchor Hannover
& Canadian Brass

ab 39 €·www.moselmusikfestival.de

6/
19
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Betriebsferien!!
Von Mo., 15.07.2019
bis einschließlich 
Sa., 27.07.2019 
bleibt unser Betrieb geschlossen.

Richtstraße 15 · 54338 Schweich 
info@helgaysol.de · www.helgaysol.deDie schönsten ReiSen und Flüge weltweit bei ihrem City-Reisebüro Helga y Sol.

l a s t  m i n u t e s   06502/20103
Kos 4.9. Köln
Corali H.****  1 W AI 679,-
Ägypten 5.12. u. 16.1. Lux.
Beach Albatros****  10 T AI 767,-
Kreta 14.10. Lux.
Iberostar Panorama****  10 T HP 882,-
Teneriffa 3.1. Köln
Turquesa Playa****  9 T HP 496,-
Portugal 9.12. Köln
Vila Vita Park*****  9 T ÜF 1095,-
Thassos 26.9. Köln
Royal Paradise Beach*****  12 T ÜF 762,-

Mein Schiff 3 24.11. Düs.
Kanaren m. Lanzarote  1 W AI 995,-
Aidanova 25.10. Köln
Mittelmeer  1 W VP 799,-
Aidablu 6.10. Köln
Adria m. Venedig  1 W VP 949,-
Aidadiva 23.10. Düs.
Montreal New York  10 T VP 1499,-
Aidabella 8.12. Fra.
Thailand, Malaysia, Singapur  14 T VP 1799,-
Mein Schiff 4 8.8.
Island Norwegen  12 T AI 1795,-

Mein Schiff 3 20.7.
Norwegen m. Nordkap  11T AI 2195,-
Mein Schiff 6 12.11. Fra.
Dubai m. Singapur  15 T AI 2195,-
Mein Schiff Herz 21.11. Köln
Kapverden  7 T AI 1049,-
Mein Schiff Herz 19.1.21 Fra.
Südafrika Namibia  14 T AI 2849,-

Last Minutes 
06502 20103
Lanzarote 8.9. Lux

Riu Paraiso**** 11 T  Ai 1040,-

Mallorca 16.10. Saarbr.

BQ Arah**** 1 W HP 395,-

Gran Canaria 22.8. Köln

Caserio**** 9 T HP 827,-

Die LINUS WITTICH-Leserreise

ZUSTIEGSMÖGLICHKEITEN: Bernkastel-Kues, Schweich, Sirzenich, 
Trier, Bitburg, Wittlich, Prüm, Mehren, Polch, Bassenheim. Zustiege 
Neuwied, Koblenz, Andernach und Weißenthurm gegen Aufpreis (10 € p.P.)

BITTE GEBEN SIE BEI IHRER BUCHUNG DEN BUCHUNGSCODE „450“ AN!

TRIERS TOURISTIKMARKE NR. 1

Weitere Reisen unter www.kylltal-reisen.de/reisen/leserreisen

INFORMATIONEN & BUCHUNG: KYLLTAL-REISEN GmbH  |  
info@kylltal-reisen.de  |  Tel.: 0651 - 96 89 00 
sowie buchbar in unseren Kylltal Reisebüros Glockenstraße & Trier Galerie

19.08.-26.08.2019 895,- 
EZ-Zuschlag 195,- 
 
LEISTUNGEN:

 ✓ Rundreise im modernen Fernreisebus
 ✓ Optimierter Reiseverlauf 
 ✓ Ausgesuchte 4 und 3* Sterne Hotel mit 

Halbpension in Stettin, Danzig, Masuren 
und Posen 

 ✓ Halbtägige Stadtführung in Danzig (inkl. 
Eintritt Marienkirche), Stettin und Posen 

 ✓ Eintritt & Führung Marienburg und 
Wallfahrtskirche Heilige Linde mit Orgelkonzert

 ✓ Wallfahrtskirche Schifffahrt auf dem 
Oberländer Kanal (ca. 2 Stunden)

 ✓ Schifffahrt auf dem Spirding See
 ✓ Wolfsschanz (Eintritt MP) 
 ✓ Durchgehend deutschsprachige Reiseleitung 

2. bis 7. Tag

Für detaillierte Informationen stehen wir gerne 
zur Verfügung. 

8 Tage 
Masuren & Danzig 
… im Land der tausend Seen

8 TAGE
ab € 

895
TERMIN & PREIS:
12.02.-17.02.2020 795,-
EZ-Zuschlag 90,-
Kurtaxe pro Person 9,-

AUFPREIS PRO PERSON:
Stehplatz Stadion Tribüne „M“ 65,- 
(fakultativ buchbar – bitte bei Buchung angeben)

Hinweis: Eine Buchung mit 
Sofortbestätigung bis zum 23.08.2019 
möglich. Danach müssen die 
Eintrittskarten eventuell angefragt 
werden.

LEISTUNGEN:
 ✓ Fahrt im modernen Fernreisebus
 ✓ 5x Übernachtung/Frühstücksbüffet im 3* 

Hotel Jochele in Pfalzen
 ✓ 5x 3-Gang Abendessen
 ✓ Willkommenspräsent /1x Begrüßungsgetränk
 ✓ 4 Eintrittskarten Donnerstag bis Sonntag 

Strecke Huberalm
 ✓ Letzte 500 m zu Fuß ins Stadion oder zu den 

Stehplätzen Huberalm 

6 Tage 

BIATHLON WM 
2020 in Antholz

6 TAGE
ab € 

795

Die Ortsgemeinde Wallscheid sucht für 
die Kindertagesstätte  

„Die kleinen Strolche“ Wallscheid
ab dem 12. August 2019 bzw. 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Erzieher (m/w/d) in der Gruppe

mit einem wöchentlichen Beschäftigungsumfang 
von 24,25 Stunden (Teilzeit, unbefristet).

Bewerbungsschluss ist Freitag, 2. August 2019

Weitere Informationen zur Stellenausschreibung erhalten Sie 
auf der Homepage der Verbandsgemeinde Wittlich-Land  

www.vg-wittlich-land.de  
unter > „Aktuelles“ > „Stellenangebote“. 

STEllEn Markt
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Reinigungskraft gesucht
Mobile Reinigungskraft für Raum Schweich/Föhren gesucht,

nur mit Anmeldung/Teilzeit.

Bitte melden unter Tel. 0179/1433637

Stellenausschreibung

Die Ortsgemeinde Großlittgen sucht für 
Kindertagesstätte „Spatzennest“ Großlittgen

zum nächstmöglichen Zeitpunkt bzw. 
spätestens ab 01.10.2019

eine/n Erzieher/in (w/m/d) 

mit einem durchschnittlichen Beschäftigungs-
umfang von 39 Wochenstunden (Vollzeit) auf Zeit. 

Bewerbungsschluss ist Freitag, 26. Juli 2019.

Weitere Informationen zur Stellenausschreibung 
erhalten Sie auf der Homepage der Verbandsge-

meinde Wittlich-Land www.vg-wittlich-land.de unter 
> „Aktuelles“ > „Stellenangebote“.

Hier finden Sie ...  
Ihren neuen Job oder eine Perspektive. 
Im Stellenmarkt Ihres Mitteilungsblattes!

Oder direkt online bewerben: wittich.de/jobboerse



Schweich - 19 - Ausgabe 28/2019

Stellenausschreibung

Die Ortsgemeinde Meerfeld sucht für die 
Kindertagesstätte „Maarwichtel“ Meerfeld

zum 12.08.2019
 eine/n Erzieher/in

mit 19,5 Wochenstunden (Teilzeit), unbefristet.

Bewerbungsschluss ist Freitag, 02.08.2019.

Weitere Informationen zur Stellenausschreibung erhalten Sie  
auf der Homepage der Verbandsgemeinde Wittlich-Land  

www.vg-wittlich-land.de  
unter > „Aktuelles“ > „Stellenangebote“.

Verbandsgemeinde  
Bernkastel-Kues  
 

Stellenausschreibung 
 

Die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues setzt ihr Ausbildungsprogramm 
fort und stellt im Jahr 2020 folgende Ausbildungsplätze zur Verfügung: 
 
 

Einstellungstermin 01.08.2020 - Tarifkräfte 
 

    1   Auszubildende/n (m/w/d) zur/zum Fachinformatiker/in 
         – Fachrichtung Systemintegration 
 

    1   Auszubildende/n (m/w/d) zur/zum Fachangestellten  für    
         Bäderbetriebe 
 
 

Detaillierte Informationen zu den Stellenangeboten und zu den 
Bewerbungsvoraussetzungen finden Sie auf der Homepage der 
Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues unter https://www.bernkastel-
kues.de/verwaltung-buergerdienste/ausbildung/. Dort finden Sie auch 
Informationen zu den jeweiligen Berufsbildern und Kontaktdaten bei Fragen 
zur Ausbildung.  
 

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit den üblichen Unterlagen 
(handgeschriebener Lebenslauf, Ablichtungen der letzten zwei Zeugnisse, 
Nachweise über Qualifikationen) richten Sie bitte bis zum 31.08.2019  an 
folgende Adresse: 
 

Verbandsgemeindeverwaltung Bernkastel-Kues, 
Fachbereich I Organisation/Personal, Gestade 18, 
54470 Bernkastel-Kues 
 

Sie können Ihre Bewerbung auch als zusammengefasste PDF-Datei 
senden an: bewerbung@bernkastel-kues.de  
 

Mit der Zusendung der Bewerbung erklären sich die Bewerber/innen 
gleichzeitig einverstanden, dass die erforderlichen Daten im Rahmen des 
Bewerbungsverfahrens vorübergehend gespeichert werden.    

STEllEn 
Markt

Weitere Stellenangebote online unter: wittich.de/jobboerse

Anzeige aufgeben:
anzeigen.wittich.de
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>> A >> 

Kfz-Meisterwerkstatt

Udo Druckenmüller
• Autoreparatur • Autowaschanlage • Autogasumrüstung

Autoservice Udo Druckenmüller GmbH
Auf dem Steinhäufchen 13 • 54343 Föhren

Tel.: 06502/9356700 • www.ud-autoservice.de

Kfz-meister-Fachbetrieb

Handel | Handwerk | Dienstleistungen von

A bis ZIhre regionalen Partner

auf einen Blick…

>> b >> 

Heizung - Sanitär - Badsanierung

Ihr neues Bad aus einer Hand!
Tel. 0 65 02 / 24 32

Neustr. 46 • 54341 Fell • www.tine-gmbh.de

>> D >> 

• Schiefer- & Ziegelarbeiten • Dachfenster
• Bauklempnerei • Fassadenverkleidung

• Balkonabdichtung • Reparaturen

Burgstraße 19 · Riol · 01 76 / 96 34 85 27

•   Schiefer- & 
Ziegelarbeiten

• Dachfenster
• Bauklempnerei
• Fassadenverkleidung 
• Balkonabdichtung
• Reparaturen

Burgstraße 19 • Riol • 0176 / 96348527
kontakt@dachdecker-patrick-nolte.de

Zur Kieselkaul 1
54317 Osburg-Gewerbegebiet
info@ws-bedachungen.de
www.ws-bedachungen.de

Tel. 0 65 00 / 77 38

Ihr Fachmann für:
• Dacheindeckung inkl. Holzbau
• Dachreparaturen
• Dachsanierungen
• Dachfenster u. Beschattung
• Flachdächer
• Dachentwässerung
• Kamin- u. Fassadenverkleidung
• Kranarbeiten

Bedachungen
HO

LZBAU

W&S

DoucheTec
Inh. Alfred Thomas
Hinter Michelshaus 5 | 54340 Longuich
Tel.: 06502 - 9377663
E-Mail: info@douchetec.de
Web: www.douchetec.de

Verkauf / Montage / Service 
von Duschkabinen, Badmöbeln 

und Innentüren

>> F >> 

Jürgen Feller -
Ihr Experte

Moselstr. 11  |  D-54341 Fell/Fastrau
Mobil: 0151 / 17004380  |  E-Mail: fellerdach@online.de w
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>> H >> 

>> L >> 

Logopädisch e pr axis in Mehring
Claudia Schmitt · Brückenstr. 45 · Tel.:0 65 02 / 99 50 66

>> N >> 

LernTreff
UlrikeUlrikeUlrikeUlrike ThulThulThulThul

Sprachkurse & Nachhilfe
Isseler Str. 4 • 54338 Schweich

Mobil: 0160 / 8 316 216 • Tel: 06502 / 83 35

LernTreff
UlrikeUlrikeUlrikeUlrike ThulThulThulThul

Sprachkurse & Nachhilfe
Isseler Str. 4 • 54338 Schweich

Mobil: 0160 / 8 316 216 • Tel: 06502 / 83 35LernTreff
UlrikeUlrikeUlrikeUlrike ThulThulThulThul

Sprachkurse & Nachhilfe
Isseler Str. 4 • 54338 Schweich

Mobil: 0160 / 8 316 216 • Tel: 06502 / 83 35

schulamtlich anerkannt

www.lerntreff-thul.de

 ■ Absicherung  ■ Wohneigentum  ■ Risikoschutz  ■ Vermögensbildung

Michael Rohles
Obere Ruwerer Str. 8 · 54341 Fell · Tel. 06502 988673 · www.Rohles.eu

 ■ Absicherung  ■ Wohneigentum  ■ Risikoschutz  ■ Vermögensbildung

Michael Rohles
Obere Ruwerer Str. 8 · 54341 Fell · Tel. 06502 988673 · www.Rohles.eu

 ■ Absicherung  ■ Wohneigentum  ■ Risikoschutz  ■ Vermögensbildung

Michael Rohles
Obere Ruwerer Str. 8 · 54341 Fell · Tel. 06502 988673 · www.Rohles.eu
Michael Rohles · Obere Ruwerer Str. 8 · 54341 Fell

Tel. 06502 988673 · www.Rohles.eu

>> V >> 

>> Z >> 

Medardusstraße 1 · 54346 Mehring · Tel. 0 65 02/42 51

Holzbau  |  Carports  |  Neu- und Altbauten
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Handel | Handwerk | Dienstleistungen von

A bis Z
Ihre regionalen Partner auf einen Blick…

krankentransporte
Lydia dixius • Mehring
☎ 06502 / 6235 • Handy 0171 / 6760286

4  Neueindeckungen
4  Reparaturen
4  Fassaden
4  Bauklempnerei
4  Gerüstbau

06502 / 2468
pauli-dach.de

Sammler sucht 
Antiquitäten, Pelze, Münzen, Uhren und Musikinstrumente, 

Silber und altes Spielzeug. Zahle sehr gut und bar. 
Telefon: 0 63 72 / 6 24 34 49 oder: 0 15 77 / 3 18 42 75

Beilagenhinweis

Wir bitten unsere Leser um beachtung!

Unsere dieswöchige Ausgabe enthält eine Vollbeilage
N.Schmitt, Haus der Küchen.

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!
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54343 Föhren  • Wintergärten
Tel. 0 65 02 / 22 80  • Terrassenüberdachungen

www. - Mueller.info

Verkaufe
Achshänger, 20 Zentner Tragkraft mit Stützrad

Rückenspritze, 15 Liter, mit Motor
2 Motorsägen

VB
Tel. 06502 / 20403
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IMMoBIlIEn Welt
06502 

9147-0

Fell
Einliegerwohnung

sep. Eingang, 2 Zi., Küche, Dusche, Diele,
Abstellraum, 70 qm, zu vermieten (keine Tiere)

Tel. 0160/2367566

Ihr Zuhause ...

bietet zu wenig Raum? 
Die Immobilien Welt in Ihrem Mitteilungs-
blatt kann Ihnen weiterhelfen. 
Dort werden Sie fündig!
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Gilt nur bei Neuaufträgen. Gültig bis 31.07.2019
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